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Steuerhaftung/GmbH-
Geschäftsführer/ Verschu ldun g
des steuerlichen Beraters

Dem Geschäftsführer einer GmbH als Haftungs-
schuldner kann ein Verschulden des steuer-
lichen Beraters der GmbH (hier: eines Wirt-
schaftsprüfers) bei der Fertigung von Steuer-
erklärungen nicht zugerechnet werden. Trift ihn
persönlich kein Auswahl- oder überwachungs-
verschulden und hat er keinen Anlaß, die in-
haltliche Richtigkeit der von dem steuerlichen
Beraier gefertigten Steuererklärungen der
GmbH zu überprüfen, so haftet er nicht für
Steuerverkü rzu n gen, d ie auf feh I erhaften Steuer-
erklärungen beruhen.
(BFH, Urt.v.30.8.1994 -Vil R 101/92
-Sfbg 1996,358)

Wiederein$etzungsantrag /
Abhandengekommene Brief-
sendung I Postverschulden

Wird ein Wiedereinsetzungsantrag damit be-
gründet, das zur Wahrung der Frist bestimmte
Schreiben sei von dem Prozeßbevollmächtig-
ten rechtzeitig vor Ablauf der Frisi an das Gericht
abgesandt worden, es sei jedoch - falls es dem
Gericht nicht vorliege - bei der post verloren-
gegangen, müssen zur Glaubhaftmachung des
Wiedereinsetzungsgrundes auch die näheren
Umstände der Absendung des Schreibens und
der Postausgangskontrolle dargelegt und durch
Vorlage von Beweismitteln (2. B. des postaus-
gangsbuchs) oder einer Versicherung an Eides
statt der mit der Absendung des Schreibens
befaßten Person glaubhaft gemacht werden.
(BFH, Beschl.v. 18. 3. 1996 - I R 1 03/95
- BFH, NV1996,630)

Rechtsanwalts- und $teuer.
beratungsgesellschaft mbH

Es ist Rechtsanwälten und Steuerberatern er-
laubt, zur gemeinschaftlichen Berufsausübung
eine GmbH zu gründen.
(OLG Bamberg, Bescht.v. l. 2. 1996 - 3 W 11/96
-wPK-Mitt.3/1996)

Firmenzusatz,,und Fartner,,/
Kapitalgesellschaft

Es ist nach al I gemeinem Fi rmen recht zu beu rtei-
len, ob eine neu gegründete GmbH die Bezeich-
nung ,,und Partner" in ihrer Firma führen darf.
$ 11 PartGG verbietet die Verwendung dieser
Bezeichnung für Kapitalgesellschaften nicht.
(OLG Fran kfu rt, Besch Lv. 20. S. I 996
- 20 w 121/96 -ZtP 1996)

Selbstanzeige eines Dritten I
Wirkung für Dritte

Das Strafverfolgungshindernis des g 371 Abs.4
AO erfaßt nicht die Steuerhinterziehung, die
durch die Abgabe unrichtiger oder unvollstän-
diger Ursprungserklärungen begangen wurde.
,,Dritter" im Sinne des g 371 Abs. 4 AO ist viel-
mehr nur derjenige, der seine Anzeige- oder
Richtigstellungspflicht nach g 1Sg AO verletzt
hat.
(OLG Stuttgart, Bescht.v. 51.1.1996 - 1 WS 1/96
-wistra 1996)

Abschlußprüf ung / Testat /
Aufhebung der Bestellung als
Abschlußprüfer

Prüft und testiert ein gemäß g3lg Abs. 3 HGB
gerichtlich bestellter Abschlu ßprüfer den Jah res_
abschluß einer Gesellschaft, so hat die spätere
Aufhebung der gerichflichen Bestellung als
Abschlußprüfer entsprechend S32 FGG keinen
Ei nflu ß auf d ie Wirksam keit der Absch I ußprüfu ng
und des Testats.
(OLG DLisse ldorf, Beschl.v. 26. 2. I 996
- 3 Wx 279/95 - DB 1996, S. t17B)
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Untreue, S266, 266a StcB
- vorenthalten von Arbeitsentgelt
- Notar-Anderkonto
- Regreß gg. GmbH-Geschäftsführer
- Stralzumessung

Verjährung
(S51 BRAO a.E, g5.l b BBAO n.E)
- Verjährungsbeginn: Sicherung d. Vermächtnisanspruchs
-Werkvertrag
Verjährung ($68 StBerc,951 a WPO)
- Belehrungspflichi über eigene Fehler

und über Verjährungsvorschrift,
Seku ndäranspruch: Beginn des -

- gem.9852 Abs.2,639 Abs.2 BGB
- Hemmung d. Verjährung,

SSB52 Abs. 2, 639 Abs. 2 BGB
- Verjährungsbeginn: Folgeschäden: Rechtskraft d. Steuerbescheides: Wirtschaftsberatung: Zugang d. Steuerbescheides
- Verjährungshemmung: Einspruchsverfahren

Vermögensverfall
- d. Steuerberaters

Verschwiegenheit
- Präxisveräußerung
- d. Treuhänders

Versicherungsschutzklage
- Belehrung ü. Klagefrist, g 12, 3 VVG

Verzug
- des Steuerberaters

Vollmacht
- Nachweis d. -.
- durch Telefax?

Werbeverbot
- Anzeige
- Sachinformation,952, 2 WPO

Werbung
- Einladung, Nichtmandanten

Werkvertrag
-Anwendbarkeit d. S51 b BRAO

Wiedereinsetzung
- Antrag: Begründung
- Beschluß d. Gerichtes: Bindung, S318 ZPO
- Fristwahrung: beantragter Verlängerungszeitraum
- Glaubhaftmachung: Kopie d. Postausgangsbuches: Vorlage d. Fristenkontrolibuchs
- Nachweis d. RA über Absendung
Wirtschaftsprüler
- US-Gesellschaft

Zustellung
- Datum d. -
- Empfangsbekenntnis
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
- an neuen Prozeßbevollmächtigten
- an StB oder Mandanten
- Verzögerung d. -
- Zustellungsdatum
- zweite -
Zwangsvollstreckungsa uftra g
- Einwand d. S826 BGB
- gegen RA
- rechtswidriger Titel

Zwei-Konten-Modell
- Schaden?
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Steuerberaterhonorar

- Anderung der Rechnung
- Pauschalgebühren
(OLG Düsseldort, Urt.v. 8.2.1996 - 13 U 2SS/94)

Leitsatz:

Entapricfrl das vom Au*raggeber rnonat-
tieh goaeälto Hsnorer jeweils der Ferde.
rung dGe geuorbaraterc, so ist diasor
gehindert, nacfiträglielr höhere Gebüh-
ran in Recänung är stcllen. Dies gilt auch
dann, wenn dor $teuorberator in der Vor-
gaEgenhoit auf der Grundlage einer
unw*{€amen, weil nur mündlich getref-
feRen, Pauscfialveroinbarung abgereeh-
not hat.

Tatbestand:

Die Klägerin hat in der Zeitvon 1gB3 bis Mai
1988 für den Beklagten und dessen Bauunter-
nehmen die Buchführungsarbeiten erledigt. Die
Parteien hatten keine schriftliche Honorarver-
einbarung getroffen. lhre Leistungen rechnete
die Klägerin in gleicher Weise ab wie ihre Vor-
gängerin, Ausweislich der überreichten Rech-
n u n gsabsc,h riften berech neten d ie Vorgän geri n
und später die Klägerin bestimmte Beträge
für Buchungszeilen und Kontenbeschriftungen.
Darüber hinaus stellte die Klägerin den nach
Stunden bemessenen Arbeilsaufwand und eine
monatliche Pauschale in Rechnung. lnsgesamt
zahlte der Beklagte für den Zeilraum bis Mai
1988 auf Anforderung der Klägerin 382.018,35
DM.

Nach Beendigung des Steuerberatungsvertra-
ges beschwerte sich der Beklagte mit Eingabe
vom 18.5.1988 bei der Steuerberaterkammer
über die von der Klägerin angewandte Art der
Honorarberechnung. Die Kammer wies mit
Schreiben vom 9.6.1988 die Klägerin darauf
hin, daß die zahlreichen von ihr erstellten Rech-
nungen nicht hinreichend spezifiziert seien und
daß die Abrechnung von Buchführungsarbei-
ten einschließlich des Kontierens der Buchungs-
belege nicht nach der Zahl der gedruckten
Buchungszeilen erfolgen dürfe. Das Schreiben
der Kammer enthielt den abschließenden Hin-

weis, daß die Klägerin gehalten sei, Gebühren-
rechnungen, die der Steuerberatergebühren-
verordnung nicht entsprächen, neu zu erstellen
und entsprechend zu spezifizieren. Diesen Hin-
weis nahm die Klägerin zum Anlaß, ihre für den
Beklagten erbrachte Tätigkeit neu zu berech-
nen. Sie ermittelte auf diese Weise eing im
Schriftsatz der Rechtsanwälte vom 4.8.1988
näher spezifizierte Honorarforderung von
465.114,05 DM. Zusätzlich machte sie aus den
in der Anlage zum Schriftsatz vom 25.g.1g8g
aufgeführten Rechnungen weitere 196.935,54
DM geltend. Hierauf rechnete sie die bereits
erhaltenen 382.018,35 DM an.

Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an sie 280.031,24
DM nebst 40/oZinsen seit dem 19.8.-1988 zu
zahlen.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hinsichtlich der für den Zeitraum bis Ende 1985
erteilten Rechnungen hat er die Einrede der
Verjährung, erhoben. Sodann hat er die Auffas-
sung vertreten, die Klägerin sei lediglich berech-
tigt gewesen, ihre Leistungen nach der seiner-
zeit zwischen den Parteien getroffenen Verein-
barung abzurechnen; ein im nachherein nach
der Gebührenordnung berechnetes höheres
Honorar stehe ihr nicht zu.

lm Wege der Widerklage hat der Beklagte die
Klägerin auf Zahlung von 172.589,40 DM in
Anspruch genommen. Zur Begründung hat er
vorgetragen, daß ein Teilbetrag von 106,214,40
DM erforderlich gewesen sei, um die Mängelzu
beseitigen, mit denen die Leistung der Klägerin
behaftet gewesen sei, Außerdem habe die Klä-
gerin einen Teil der abgerechneten Arbeiten
nicht erbracht.

Das Landgericht hat über die Angemessenheit
des Honoraranspruchs der Klägerin Beweis
erhoben und den Beklagten durch Teilurteil
vom '15.11.1994, auf das zur Darstellung der
Einzelheiten verwiesen wird, zur Zahlung von
152.308,.19 DM verurteilt; in Höhevon 105.169,69
DM hat es die Klage abgewiesen. Die Entschei-
dung über die restliche Klageforderung von
22.552,36 DM und über die Widerklage steht
noch aus. Das Landgericht hatdie Berechtigung
der Klägerin bejaht, ihren Honoraranspruch
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nachträglich neu zu berechnen: Ursprünglich
hätten sich die Parteien mündlich wirksam ge-

einigt, die Leistungen der Klägerin in gleicher

Weise abzurechnen, wie dies zuvor geschehen

sei. Die Parteien hätten diese Vereinbarung
jedoch dahin geändert, daß die Klägerin nun-

meh.r nach der für Steuerberater maßgeblichen

Gebührenordnung (StBGebV) abzurechnen

habe. Mit seiner an die Steuerberaterkammer
gerichteten Eingabe vom 18.5.1988 habe der

Beklagte seine Unzufriedenheit mit der bis-

herigen Abrechnungsweise zum Ausdruck ge-

bracht und zugleich verlangt, daß die Klägerin

ordnungsgemäß nach der Gebührenordnung
abrechnen solle. Diesem Verlangen habe die

Klägerin durch die Neuberechnung ihrer Hono-

rarlorderu n g entsprochen.

Gegen diese Rechtsauffassung wendet sich die

Berufung des Beklagten. ....,

Aus dein Gründen: 
:

Die Berufung des Beklagten ist begründet und

führt zur Abweisung der Klage in Höhe weiterer

152.308,19 DM.

Honoraransprüche der Klägerin, die Über den

abgerechnelen und empfangenen Betrag von

382.018,35 DM hinausgehen, bestehen nicht.

Von den Parteien unangegriffen hat das Land-

gericht festgestellt, daß die Leistungen der KIä-

gerin nach einer mündlich getroffenen Verein-

barung in gleicher Weise abzurechnen waren,

wie dies zuvor durch den Vorgänger der Kläge-

rin gehandhabt wurde. Demnach wurden die

Buchführungsarbeiten nach der Anzahl der

Buchungszeilen und der Kontenbeschriftungen

abgerechnel, wobei je Zeile oder Beschriftung

eine EinheitsgebÜhr zugrunde gelegt wurde'

Darüber hinaus rechnete die Klägerin nach Zeit
aufwand und einer monatlichen Pauschale ab.

Die Vereinbarung bedurfte nicht der Schriftform

nach $4 StBGebV da die Parteien keine Gebühr

vereinbart haben, deren Höhe die gesetzlichen

Gebühren überstieg. Allenfalls ist daran zu

denken, daß die Bemessung der Vergütung

für die Buchungstätigkeit nach der Anzahl der

Buchungszeilen ohne Rücksicht auf den

Gegenstandswert Merkmale einer Pauschal-

.vergütung aufwies. Nach lnkrafttreten der Ge-

bührenverordnung am 1.4.1982 (S49 StB-

GebV) hätte der Steuerberater auf die nach dem

Gesetz erforderl i che (S 1 4 StBGebV) Sch riftf orm

hinweisen müssen.Tatsächlich wurde die Frage

nach der schriftlichen Abfassung der Honorar-

vereinbarung zwischen den Parteien erörtert.

Jedoch widersetzte sich die Klägerin einem ent-

sprechendne Wunsch des Beklagten. Bis zur

Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der

Beklagte gleichwohl das von der Klägerin
jeweils berechnete Honorar bezahlt. Entsprach

das monatliche Honorar der Forderung des

Steuerberaters, so ist dieser gehindert, nach-

träglich höhere Gebühren in Rechnung zu

stellen (Senat,IJrt.v. 18.7.1991 - 13 U 22/91)'

Eine wirksame Honorarvereinbarung, die der

Klägerin das Recht gab, nachlräglich ihre ge-

samte Tätigkeit seit dem Jahre 1981 nach $33
StBGebV abzurechnen, ist nicht zuslande
gekommen. Der gegenteiligen Ansicht des

Landgerichts und der Klägerin folgt der Senat

nicht. Der lnhalt des zwischen den Parteien am

16.5.1988 geführten Ferngesprächs, in dessen

Verlauf der Beklagte d ie von der Klägerin geü bte

Art der Abrechnung beanstandete, und das an

d ie Steuerbe rate rkam mer geri chtete Sch rei ben

des Beklagten vom 18.5.1988 waren nicht
geeignet, die Rechtsbeziehungen der Parteien

neu zu gestalten. Hierzu bestand mit Rücksicht

auf die vom Beklagten zuvor ausgesprochene
-r ^ ^ 

^r^. 
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Anlaß. Die vom Beklagten an den Rechnungen

der Klägerin geübte Kritik enthielt zudem keine

Willenserklärung, die auf eine Vertragsände-
rung gerichtet war, sondern sollte die Klägerin

veranlassen, ordnungsgemäß abzurechnen.
Abgesehen davon, daß die Steuerberater-
kammer nicht dazu bestellt ist, an die Kläge-
rin gerichtete Willenserklärungen des Be-
klagten entgegen zu nehmen, lag es nicht
in der Absicht des Beklagten, von der
ursprünglichen Absprache der Parteien, das
Honoiar so abzurechnen, wie dies durch die
Vorgängerin geschehen sei, abzurücken-

lm übrigen kann ein Steuerberater nur unter

besonderen Voraussetzungen sein Honorar

neu berechnen und gleichzeitig anheben' lm
Streitfall ist die Klägerin an einer derartigen
Nachberechnung gehindert, weil sie an die

m ü nd I i ch e od e r sti I lschwei g e n d e Vere i n baru n g

mit dem Beklagten gebunden ist. Die Verein-
barung einer niedrigeren Vergütung, als
sie sich aus der Gebührenordnung ergibt'

Miwerschulden
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
Nichtigkeit, S139 BGB
- Praxisveräußerung

Notar
- Anderkonto: Festgeldanlage
- Belehrungspllichten: Altenteilsrecht
: Darlegungs-Beweislast: mittelbare Rechtswirkungen
: Straßenverkehrs{lächen: rechiliche Tragweite
: Verpfändung von Bundesanleihen
: über Wirksamkeitserlordernisse
: Wochenendgrundstück

- Erbteilsübertragung: pllichtteilsrechtliche Auswirkungen
- Formulierungspflicht
- Grundbucheinsicht: durch Hilfsperson
- Rechtsmittel, unterlassenes
: Erinnerungen, Mahnungen

- Vorleistungen, ungesicherte

Ordnungsgeld
- Betragsrahmen
- gegen Steuerberater

Pensionsrückstellung
- Schaden

Pländung
- Steuerberaterhonorar

Pf lichtteilergänzungsansPruch
- d. P{lichtteilergänzu ngsanspruches
- Verjährungsunterbrechu ng

Pkw
- Anschaffung d. Sozius

PraxisveräuBerung
- Nichtigkeit d. Kaufuertrages
- VerschwiegenheitsPilicht

ProzeBbevollmächtigter
- Zustellung an neuen -
ProzeBvollmacht
- Originalvollmacht

Prüfungsauftrag
- Prülungspflichten, S318 ff. HGB
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- oullutzplllul lrEl I u. -

RA-GmbH
- mit StB

Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Vermächtnisanspruch,

Sicherung des -: Versicherungsschutzklage
- Testamentserrichlung
- unterlassene Vollstreckung
- Verkehrs-, Prozeßanwalt

Bechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Sozialgericht: Schwerbehindertengesetz
- VermächtnisansPruch: Sicherung des -
Rechtsprechungsänderungen
- Beweismaßstäbe d. $287 ZPO

RegreBproze8
- Beweismaßslab, S287 ZPO

- Parteierklärung oder RA-Schriflsatz?

Sachverständigel
- Dritthaftung: Arglist d. Auftraggebers

Schaden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Bußgeld
- Ermessensentscheidu ng

- Kapitalanlage: Bauherrenmodell
: negatives lnleresse

- Pensionsrückstellung
- konsolidierte Schadenbetrachtu ng
: Betriebsumwandlung: verdeckte Gewi n nausschütlung

- vermeidbare Steuerbelastu ng
: Grunderwerbsteuer

96,85

96,189

96,216

- vermeidbares Steuerberatungshonorar
- Steuerstrafe
- Steuervorteile: verdeckte Gewinnausschüttu ng

- Vertrauensschaden
- Zwei-Konten-Modell
Schätzung (S162 AO)
- Schätzungsbefugnis

Selbstanzeige
- durch Dritten

Sittenwidrige Schädigung, S826 BGB

- rechtswidriges Versäumnisurteil

Sozietät
-Anschatfung d. Pkw
- Anwaltsnotar u. Wirtschaftsprüfer
-Kündigung, fristlose -: wichtiger Grund
- Unternehmereigenschaft d. EU

- Zusatz ,,und Partner"

StB-GmbH
-mitRA
- mit Zusatz,,und Partner"

Steuerberater
- Vermögensverfall

Steuerberaterprütung
- berufspraktische Vorbildung
: RA-Tätigkeit

Steuerberatungsgesetz
-s1: Buchführungsiehler
-s5: Steuerberaler als

Erlüllungsgehille: Unlernehmensberater
- Sg Abs. 2: verschleierte Vermittl ungsprovision
- $32 Abs. 2,

Verbot gewerblicher Täti gkeit
:Vorstand einer AG

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Vermögensverfall

Steuerbelatungsverlrag
- Nichtigkeit, S 134 BGB
: Bereicheru ngsanspruch
: unerlaubte Steuerberatung

Steuererklärung
- Bericht!gungspi!icht

Steuergestaltungsberatung
- Alternativgestaltung
- geeignete Gesellschaftsform
: Handwerker-GmbH

- Saldierung d. Vor- und Nachteile
- Umwandlung
- ungelragte -
Steuerhattung
- GmbH-Geschäftslü hrer
: Steuerberaterverschulden

Steuerhinterziehung
- Berichtigungspilicht
- Garantenstellung d. Steuerberaters

Telelax/Telebrief
- Ausgangskontrolle
- Fehler i. Emp{angsgerät
- Sendebericht
Testat
-Vertrauen in -
Treuhändel
- Schweigepflicht

Umsatzsteuer
- Kostenfestsetzung
- Steuerausweis, unberechtigter $ 14 Abs. 3
: Erlaß

Umwandlung
- Handwerker-GmbH
- Saldierung d. Vor- u. Nachleile

Unternehmenskauf
- Bilanztestat

Unterschrift
- Doppelname
- Klageerhebung: unlerschriebene Vollmacht
- Köntrolle der -
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Einspruch
- Fristversäumnis

:WE-Antrag
- Gewerbesteuermeßbescheid: Rückstellu ngsbildung
Einwand rechtmäßigen
Alternatiwerhaltens
- Beweislast

Entnahme
- durch Nutzungsänderung

Erfolgshonorar

Ertüllungsgehilfe
- des Notars: bei Grundbucheinsicht

Erlaß
- Steuerausweis, unberechtigler

$ 14 Abs. 3 USIG

Ermessensentscheidung
- Schaden

Finanzgerichtsordnung
- Klageerhebung,942 Abs.2 Satz 1 FGO

Firma
-,,und Partner"

Fortbildungsveranstaltung
- Werbu ngskosten

Freiberutler
- gewerbliche Tätigkeiten

Fristenkontrolle
- Ausgangskontrolle
: Telelax
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Mitarbeiter: Empfangsbekenntnis,
Unterzeichnung d. -: Faxübermittlung: Fristberechnung: Krankheit: Poslverschulden: Telelonauskunft des Gerichts: Unterschriftskontrolle

- Telefax: Empfang, Ausdruck: Funktionsfähigkeit: Sendebericht
:Weisung an Bürokraft

- Unterschnftskontrolle

Garantievertrag
- Steuerberatungsvertrag

Gebührenvereinbarung
- und d. Gebührenordnung
Gefälligkeit
-Verantwortung für -
Gewerbebetrieb
- des Freiberuflers

verdeckte Gewinnausschüttung
- Geschäftsführergehalt
- GmbH-Geschäftsführer
- Schaden: Gewerbesteuerschaden: KapitalablluB: Steuervorteile
-Tantieme
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- Anlage E, Bestandskratt
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- Steuerberatergebührenverordnung
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ist grundsätzlich zulässig (Eckert/Böttcher,
Steuerberatergebührenverordnung, 2. Aufl.,
Rdn. 3 zu S4). Anhaltspunkte dafür, daß der
Beklagte gegen S1 UWG verstoßen oder die
Klägeri n u nzulässigerweise u nter Druck gesetzt
hat, fehlen. Die Klägerin selbst trägt vor, daß ihr
während der Vertragszeit die Vorschriften der
Steuerberatergebü hrenverord nung un bekan nt
gewesen seien.

Diese Rechtsu n ken ntn is gestattete der Klägeri n
zwa1für die Zukunft eine Abrechnung nach der
Gebührenordnung zu verlangen. Eine Neube-
rechnung des Honorars für die Vergangenheit
scheidet dagegen aus. Die Klägerin wäre näm-
lich verpflichtet gewesen, auf die Gebührenord-
nung und die Notwendigkeit der Einhaltung der
Schriflform bei Vereinbarung eines Pauschal-
honorars hinzuweisen, um dem Beklagten die
Möglichkeit zu geben, über die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses mit der Klägerin nachzu-
denken. Der Steuerberaler kann in Überein-
stimmung mit einer bestehenden Absprache
verbindlich vorgenommene Gebührenbestim-
mungen nicht mehr nachträglich abändern,
sofern keine Nichtigkeits- oder Abänderungs-
gründe vorliegen (OLG Düsseldorf - 18. Zivil-
senat, Gl 1992,91,92).

- Kriterien für den Rahmensatz

- Buchführung, Lohnkonten
- Zeitgebühren
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.4.1996 - 13 U 81/95)

Leitsätze (d.Red.):

1. Ma8gebend für d€n Rahmon€atz beim
Buchführungshonorar sind u.a. die Zahl
der Konten, insbeeondere Kontokorrent-
konten, die Zahl der Buchungen, die Wie-
derholunge- und Einzelbuchungen, der
Schwierigkeitsgrad der Kontierung und
der Zustand der Aufzeichnungen und
Belege der Grundaufzeichnungen.

2. Ma8gebend für den Rahmensatz bei
der Lohnbuchflihrung sind u.a. die Zah-
lung fester oder wech$elnder Vergütun-
gen, die Erforderlichkeit von Sonder-
berechnungen, die Berücksichtigung
von steuerfreien lohnanteilen oder von
Beeonderheilen der Branche.

3. Die Einforderbarkeit (99 Abs. 2 StB-
GebU einor Zeitgebühr verlangil vom
Steuerberater, da8 die einschlägige Ge-
bührenvorsc$rift und darüber hinaus
auch S13 StBGebV in der die Höhe der
Vergütung gerogelt ist, angegeben wird.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nur teilweise be-
gründet.

Auf der Grundlage der mit der Berufungsbe-
gründung vorgelegten Rechnungen kann der
Kläger für die geleistete steuerberalende Tätig-
keit über die vom Landgericht zuerkannten
4.291,19 DM hinaus noch '1.360,05 DM bean-
spruchen. Die weitergehende Gebührenforde-
rung ist dagegen unbegründet.

1. Rechnung vom 3.6.1992 über nunmehr
3.522,60 DM

Der Kläger macht für ,,sonstige Leistungen" die
Zeitgebühr nach $ 13 Steuerberatergebühren-
verord n u n g (SIBGebV) geltend. Der Verg ütu n gs-
anspruch war bis zur Überreichung des Schrift-
satzes vom 29.2.1996 nebst der beigefügten
Unterlagen nicht klagbar, weil die Rechnung
den Anforderungen, die in den SS9, 13 StBGebV
gestellt werden, nicht genügIhaLZwar können
einzelne Tätigkeiten wie das Prüfen von Steuer-
bescheiden ($28 StBGebV), die Teilnahme an
Prüf ungen ($ 29 SIBGebV) und Besprechungen
mit Dritten oder Behörden in abgabenrechtli-
chen Angelegenheiten (S30 StBGebV), auch
bestimmteTätigkeiten bei der Buchf ührun g (2.8.

SS32,33 Abs.7 StBGebV), durch die Zeitgebühr
abgegolten werden. Darüber hinaus kann der
Steuerberater nach $13 Abs. 1 Nr.2 StBGebV
eine Zeitgebühr beanspruchen, wenn es an
genügenden Anhaltspunkten für die Schät-
zung des Gegenstandswertes mangelt. Der
Kläger hatte aber nicht dargelegt, ob einer und

Steuerberaterhonorar

@
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gegebenenfalls welcher der in der Verordnung
geregelten Fälle, der zur Erhebung der Zeit-
gebühr berechtigt, vorlag. Er hat einen Teil der
Leistung zunächst nach S23 StBGebV abrech-
nen wollen.,,Sonslige Einzeltätigkeiten'i wie sie
in S23 SIBGebV beschrieben sind, können aber
nicht mit der Zeitgebühr berechnetwerden (S 13

Nr. 2 StBGeb). Nach dem Wortlaut der mit der
Berufungsbegründung vorgelegfen Rechnung
soll ein Fall der zweiten Alternative des $13
StBGebV ohnehin nicht vorgelegen haben.

Ob die mit Schriftsatz vom 29.2.1996 über-
reichte Rechnung den Anforderungen der

SS9, 13 StBGebVgenügt, kann auf sich beruhen.
Der neue Sachvortrag ist gemäß S 296 Abs. 2
ZPO als verspätet zurückzuweisen. Diese
Vorschrift regelt u.a. die Folgen der Verletzung
der allgemeinen, nicht von gesetzlichen Fristen

beeinflußten Prozeßförderungspflicht. Sie ist

auch im Berufungsrechtszug anwendbar (BGH,

NJW 1987, 501, 502). Danach können Angriffs-
und Verteidigungsmittel, die entgegen S282
Abs. 2 ZPO nicht rechtzeitig mitgeteilt werden,
zurückgewiesen werden, wenn ihre Zulassung
nach der freien Überzeugung des Gerichts die
Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde
und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit
beruht. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.
Zu cien Angrifismiäein im Sinne cies$296Abs.2
ZPO gehören die tatsächlichen und rechtlichen
Behauptungen, die den Sachvortrag einer Par-

tei stützen söllen. Ohne Prüfung der mit dem
Schriftsatz vom 29.2. 1996 überreichten Unter-
lagen hätte die Beklagte keine Erklärung in der
Sache abgeben können. Der Kläger war daher
gehallen, den ergänzenden Sachvorlrag vor der
mündlichen Verhandlung so rechtzeitig mitzu-
teilen, daß sich die Beklagte hätte erklären und
der Senat die erforderl ichen Beweisanforderun-
gen hätte treffen. können, Da die Beklagte im
nachgewiesenen Schriftsatz vom 2'1.3.1996
insbesondere die Richtigkeit der Leistungser-
fassung bestreitet, wäre eine Sachaufklärung
erforderlich gewesen, die Entscheidung des
Rechtsstreits mith in verzögert worden.

Die Verspätung beruht auch auf grober Nach-
lässigkeit des Klägers. Grob nachlässig im
Sinne von $ 296 Abs. 2 ZPO handelt eine ProzelS-
partei, wenn sie ihre Prozeßführungspflicht in

besonders hohem Maße vernachlässigt, wenn
sie also dasjenige unterläßt, was nach dem

Stand des Verfah rens jeder Partei als notwend ig

hätte einleuchten müssen (BGH, NJW 1987,501 ,

502). Der Vorwurf grober Nachlässigkeit trifft
den Kläger vor allem deshalb, weil die Beklag-
te bereits in der Berufungserwiderung vom
20.11.1995 in Abrede gestellt hat, die nunmehr
ü berreichten Leistu n gserfassu ngen erhalten zu

haben.

Für die mit Schriftsatz des Klägers vom
12.4.1996 beantragte Wiedereröffnung der
rnündlichen Verhandlung besteht kein Anlaß.

2. Rechnung vom 18.5.1993 über nunmehr
3.282,10 DM

Das Landgericht hat dem Kläger einen Betrag
von 3.247,60 DM zugesprochen. Die darüber
hinaus geltend gemachten 34,50 DM kann er
nicht beanspruchen.

Für die in der ersten Position der Rechnung
beschriebene Leistung gilt nach S24Abs.1 Nr.1

StBGebV ein Gebührenrahmen von 1/10 bis
6/10. Die Mittelgebühr beträgt mithin (1/10 +
6/ 10 : 2) 3,5/1 0 der vol len Gebü h r nach Tabel le A.

Ermessenserwägungen, die eine Anhebung
der Gebühr von 3,5/10 aui 4/10 rechtfertigen
könnten, werden nicht mitgeteilt. Die Rechnung
des Klägers enthält keine Angaben, warum
..-r-.- n --..'. ^r --: ^Lt:i,.- ^ J^- :- a { { Örn^^L\ / ^,,Juilltrt DUt uuKStut tugur 19 utrr il rs r r or.D\f,cuv dut-
gezählten Umstände die Bestimmung der 4/10-
Gebühr angemessen sein soll. Zwar schreibt
die Gebührenordnung dem Steuerberater
nicirt vo[ daß er dem Mandanten seine
Ermessenserwägungen bereits in der
Gebührenrechnung mitteilen muß. ln der
Berufungsbegründung verweist der Kläger zur
Rechtfertigung auf die Ausführungen in seinem
erstinstanzlichen Schriftsatz vom 19.9,1994.
Dieser enthält aber weder konkrete Darlegun-
gen zur überdurchschnittlichen Bedeutung der
berechneten Leistung, noch zum überdurch-
schnittlichen Umfang der Sache oderzu den bei
der Bearbeitu ng aufgetretenen Schwieri g keiten.

3. Rechnung vom 14.3.1994 über nunmehr
3.963,05 DM

Der Kläger macht für in den Jahren 1992 und
1993 erbrachte,,sonstige Leistungen" wieder-
um die Zeitgebühr nach $ 13 StBGebV geltend.

Ob die mit Schriftsatz vom 29.2.1996 über-
reichte Rechnung den Anforderungen der $$9,

Gl Hinweise
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1. ln der Reihe,,Beck'sche MUsterverträge"wird
von Lutje und Dünnbier die Darstellung ,,Kauf und

Verkauf eines Gewerbebetriebes" vorgelegt. Die

Darstel I u ng behandelt alle Rechtsf ragen, d ie sich

beidem Kauf oderVerkauf eines kleineren mittel-

ständischen Unternehmens - z. B. Verkauf eines
Ladengeschäftes mit Kundenstamm - ergeben

können. U.a. werden behandelt die Themen

Anlage- und Umlaufuermögen, Haftung für Ver-

bindlichkeiten, Kaufpreisermittlung, Gewähr-

leistung, Arbeitsverträge, Wettbewerbsverbote

etc. (112 Seiten,1996,Verlag C. H. Beck, München,

36,- DM, tSBN 3-406-40306-9)

2. Prof. Dr. Hans Erich Brandner' Rechlsanwalt

beim'BGH, vollendete im Mai 1996 sein 70.

Lebensjahr. Aus diesem Anlaß legt der Verlag

Dr. Otto Schmidt KG eine Festschrift vor. Diese

enthält Beiträge zu zentralen Bereichen desWirt-
schaftsrechtes. Das ,,Autorenmix" aus Wissen-

schaft und Praxis deckt eine breite Spannweite

der derzeit erörterten Rechtsfragen ab. Die Fest-

schrift spiegelt in anschaulicherWeise den Stand

der aktuellen rechtlichen Probleme wider. Die

Themen stammen,aus dem Bereich des Gesell-

schaftsrechts, des Verbraucherschutzes, des
-r-- l^r-4r--

AUrt-HecnIS, oer rroouKtrlaltullg, ues vveltue-

werbsrechts u nd des gewerblichen Rechtssch ut-

zes, des Bank- und Kapitalmarktrechtes, des

lnsolvenzrechtes, des Anwaltsrechts, des Erb-

rechts und des Strafrechts. Pfeiffer/Kummer/

Siheuch (Hrsg.): Festschrift für Hans Erich

Brandner zum 70. Geburtstag, Verlag Dr. Otto

Schmidt KG, Köln, 1996, 858 Seiten, Lexikon-

format, geb. 248,- DM, ISBN 3-504-06017-4

(Heft1-11,1996)
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Betrug
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Buchführung, mangelhafte
'Bankrott
Buchlührungsheller
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des Vaters des Klägers dem Beklagten am
13,3. 1989 übermiüelte, ging es den Beteiligten
darum, den Vater des Klägers nach dem llcde
seiner Ehefrau so zu slellen, als wäre dieser
Alleinerbe geworden. Unstreitig ist nämlich die
Absicht der Ellern des Klägers, insoweit ein
gegenseitiges Testamenl zu errichten, an dem
Tode der Mutter des Klägers gescheitert.

Dieser Wunsch aller Beteiligten fand dann sei-
nen Niederschlag in dem Erbteilsübertragungs-
vertrag, den der Beklagte am 12.4.1989 beur-
ku ndete. Dieser Vertrag war al lerd i ngs zu nächst
schwebend unwirksam, weil der mitwirkungs-
pflichtige Bruder des Klägers durch einen Drit-
ten vertreten war und es später zu einer Ge-
nehmigung nicht mehr gekommen ist. Ein auf
dasselbe Ziel gerichtetes Vertragswerk beur-
kundete der Beklagte dann am 17.5.1991, wo-
bei allerdings an die Stelle des am 21.4.1989
plötzlich gestorbenen Bruder des Klägers des-
sen Erben, also seine Witwe und sein Sohn T C.,

traten.

Aufgrund dieses Vertrages trat gemäß S2033
BGB genau die Rechtswirkung ein, die alle
Beteiligten beabsichtigt hatten, nämlich den
Vater des Klägers nach demTodeseiner Ehefrau
zum alleinigen Eigentümer des hier in Rede
stehenden Hausgrundstücks in M., zu machen;
den n der Erbtei lsü bertrag u n gsvertrag entfaltete
unm ittelbar dingl iche Wirkung, d ie u nabhängig
vom Verpflichtungsgrund eintrat (vgl. Palandt/
Edenhofer, BGB,53. Aufl.,$2033 Rz. 13). Der im
Anschluß daran von dem Beklagten beurkun-
dete Vertrag führte dann - wieder in Überein-
stimmurtg insbesoqdere mit dem Willen des
Klägers -dazu,daß sein Vater ihm das alleinige
Eigentum an diesem Hausgrundstück übertrug.

Demgegenüber hätte die von dem Kläger für
richtig gehaltene Vorgehensweise des Notars
gerade dazu geführt, daß zwar im Ergebnis
dieselben Rechtsfolgen eingetreten wären, er
nämlich Alleineigentümer des elterlichen Grund-
stücks in M. geworden wäre, dies aber zu einer
Veränderung der mittelbar damit verbundenen
Folgen bei der Bemessung etwaiger Pflichtteils-
und Pflichttei lsergänzungsansprüche eingetre-
tenwäre. Hierbei istwiederum die Erbfolge nach
dem Vater des Klägers von Bedeutung, die
dieser zwar zugunsten des Klägers in seinem
ebenfalls am .17.5,.199'1 

abweichend von seinem

früheren Testament vom 12.4.'1989 änderte,
die aber keine endgültige Regelung der
Nachlaßangelegenheiten des Klägers bedeu-
ten mußte, da sie keinen erbvertraglichen
Charakter hatte.

Die pflichtteilsrechtliche Auswirkungen der
vom Beklagten beurkundeten Verträge sind
also mittelbare Folgen, die sich nicht unmit-
telbar aus diesen Verträgen selbst ergeben,
sondern nur im Zusammenhang mit weiteren
Umständen, also einer unabhängig davon
getroffenen Nachlaßregelung und deren Ver-
wirklichung. Vor allem aber hätte der Beklagte -
folgt man der Rechtsansicht des Klägers - auf
ei ne Vertragsgestaltu n g h I nweisen u nd d rän gen
müssen, die in ihren Auswirkungen den
am Erbtei lsü bertrag u n gsvertrag vom 1 7. 5. 1 991

beteiligten Neffen des Klägers bei der Berech-
nung seiner Pflichtteils- und Pflichtteilsergän-
zungsansprüche benachteiligte.

Gerade dies hätte sich mit der Pflicht des
Beklagten zu unparteiischer Amtsführung nicht
vereinbaren lassen. Darüber hinaus zeigt der.

Umstand, daß der Neffe des Klägers in der
Folgezeit seine Pflichtteils- und Pflichtteilser-
gänzungsansprüche diesem gegenüber in

vollem Umfange durchsetzte, daß er zu einer
von den ursprünglichen Absichten der Parteien
abweichenden Vorgehensweise gerade nicht
seine Zustimmung erteilt hätte. Dies wiederum
hätte im Ergebnis dazu führen können, daß bei
der Auflösung der Erbengemeinschaft nach der
Mutter des Klägers die von allen Beteiligten
gewünschte Rechtsfolge erschwert oder gar
vereitelt worden wäre, dem Kläger das alleinige
Eigentum an dem elterlichen Grundstück in M.

zu verschaffen.

Ob der Beklagte in dem Vertrag vom 125.1991
über die Erbteilsübertragungen den ursprüng-
lichen Erbteilsübertragungsvertrag v. 12.4.1989
nochmal ausdrücklich hätte aufheben müssen
oderob dies überflüssig war, kann dahingestellt
bleiben.

Auf jeden Fall diente es der Rechtsklarheit, wie
der Beklagte geltend macht.lm übrigen könnte
dies nur dann von Bedeutung sein, wenn hier-
d u rch zusätzl iche, aber vermeid bare Notariats-
gebühren zu Lasten des Klägers fällig geworden
wären. Einen derartigen Schaden hat der Kläger
aber weder dargetan noch geltend gemacht.

13 StBGebV genügt, kann auf sich beruhen. Der
neue Sachvortrag ist gemäß $296 Abs. 2ZPO
als verspätet zurückzuweisen. Auf die Aus-
führungen unter 1.1. wird Bezug genommen.

4. Rechnung vom 21.4.1994 über 7053,30 DM

Der Kläger kann für die berechneten Leistungen
noch 862,77 DM beanspruchen,

a) Die Beklagte hat für die Buchführung des
Jahres 1993 - wie das Landgericht zu Recht
angenommen hat - lediglich die Mittelgebühr
(7110) nach $33 Abs. 1 StBGebV zu entrichten.
Bei einem Gegenstandswert von unstreitig
778.198 DM errechnen sich Gebühren in Höhe
von 5.636,40 DM.

Maßgebend für die Wahl des Rahmensatzes
(2/10-12/10) sind u.a. die Zahl der Konten,
insbesondere der Kontokorrentkonten, die
Zahl der Buchungen, das Verhältnis von
Wiederholungsbuchungen für gleichgelagerte
GeschäftsVorgänge zu den Einzelbuchungen,
der Schwierigkeitsgrad der Kontierung so-
wie derZustand derAufzeichnungen und der
Befege des Auftraggebers (Eckert/ Böttcher,
StBGebV, 2. Auf l.,SS 32 - 33 F d n. 2). Die Erläute-
rungen des Klägers hätten in dieser Hinsicht
weitaus kon kreler sei n m üssen. Sei n Vorbri n gen
über die chaotischen Verhältnisse im Veranl
wortungsbereich der Beklagten, über nicht
nachvollziehbare Barzahlungen und Zuord-
nungsschwierigkeiten beziehen sich auf ein
Beurteilungskriterium und lassen den dar-
über hinaus erforderlichen Sachvortrag ver-
missen.

b) Die Beklagte ist des weiteren gemäß $34
Abs. 2 StBGebV verpflichtet, an den Kläger 750
DM zu zahlen. Fürdie Führung der Lohnkonten
kann der Kläger allerdings wiederum nur die
Mittelgebühr von 12,50 DM (Betragsrahmen
von 5 DM bis 20 DM)je Arbeitnehmer und Ab-
rechnu ngszeitraum beanspruchen. Maßgebend
für ilie Wahl der Gebühr sind folgende beispiel-
haft genannte Gesichtspu nkte: Zahlung feste4
sich langfristig nicht verändernder oder
stets wechselnder Vergütungen, die Erfor-
derlichkeit von Sonderberechnungen, die
Berücksichtigung von steuerfreien Lohnan-
teilen odervon Besonderheiten der Branche
(Eckert/Böttcher, a.a.O., S34 Rdn. 2). DaB die
Verhältnisse beider Beklagten die Berechnung

des Höchstsatzes rechtfertigen könnten, hat der
Kläger aber nicht hinreichend dargelegt.

c) Der Kläger ist nicht berechtigt, isoliert
DATEV-Gebühren zu berechnen, Der Steuer-
berater kann die Kosten der Nutzung der
eigenen Rechenanlage oder die der Beauf-
tragung eines Rechenzentrums nur auf-
grund von S33 Abs. 4 StBGebV oder nach

S34 Abs. 4 StBGebV beanspruchen (Eckert/
Böttcher, a.a.O., $$32- 33 Rdn.4 - Anmerkung
zu Abs. a; 534 Rdn.2 - Anmerkung zu Abs.4).
Hier hat der Kläger sein Honorar, soweit es um
die Erledigung der Lohnbuchhaltung geht,

nach $34 Abs.2 StBGebV berechnet und damit
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine
höhere Rahmengebühr verlangen zu können.

d) Der Kläger kann nach allem 6.386,40 DM

unter Berücksichtigung von 15%o Mehrwert-
steuer (95296 DM)7344,36 DM beanspruchen.
Auf diesen Betrag sind unslreitig 5.438 DM
gezahlt worden. Das Landgericht hat dem Klä-
ger weitere 1.043,59 DM zugesprochen. Es ver-
bleibt mithin ein offener Posten von 862,77 DM.

5. Rechnungvom 20.5, 1994 über6.266,36 DM

Der Kläger kann für die berechneten Leistungen
noch 497,28 DM beanspruchen.

a) Die Beklagte hat für die Buchführung des
Jahres 1992 lediglich die Mittelgebühr (7/10)

nach $ 33 Abs. 1 StBGebV zu entrichten. Auf die
Ausführungen unter 1.4.a) wird Bezug genom-
men. Bei einem Gegenstandswertvon unstreitig
893.14'1 DM errechnen sich Gebühren von
6.098,40 DM.

b) Die Beklagte hat darüber hinaus gemäß $34
Abs.2 StBGebVfür die Führung der Lohnkonten
975 DM zu zahlen.

Der Kläger kann nur die Mittelgebühr von 12,50
DM je Arbeitnehmer beanspruchen. Die Ausfüh-
rungen unter 1.4.b) gelten auch hier sinngemäß.

c) Schließlich sind die vom Kläger geltend ge-

machten 120 DM für die An- und Abmeldung
von Arbeitnehmern bei Berufsgenossen-
schaften u.ä. nicht einforderbar und klagbar,
weil die vorgelegte Rechnung hinsichtlich die-
ser Position nicht den Anforderungen des $9
Abs. 2 StBGebV entspricht, Nach dieser Vor-
schrift sind in der Berechnung des Steuerbera-
ters die Beträge der einzelnen Gebühren und
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Auslagen, die Vorschüsse sowie die angewand-
ten Gebührenvorschriften und bei Wertgebüh-
ren auch der Gegenstandswerl anzugeben. Der
Steuerberater, der eine Zeitgebühr bean-
sprucht, hat die für die erledigte Angelegen-
heit einschlägige Gebührenvorschrift - hier

$34 Abs. 5 StBGebV -, darüber hinaus aber
auch S13 StBGebV, der die Höhe der Ver-
gütung regelt, anzugeben (Senat, Gl 1993,
399 399 m.w.N.).

d) Dem Kläger stehen für seine Leistungen ins-
gesamt 7.073,40 DM und unter Berücksichti-
gung von 140/o Mehrwertsteuer (990,28 DM)

8,063,68 DM zu, Auf diesen Betrag hat die
Beklagte 7.566,40 DM gezahlt, so daß der Kläger
noch 497,28 DM fordern kann.

6. Rechnung vom 2.2.1996 über 4.515,48 DM

Der Kläger macht für in den Jahren 1991 bis
1993 erbrachte ,,sonstige Leistungen gem.

Anlage" die Zeitgebühr nach $13 StBGebV
geltend. Die zur Erläuteru n g bei gef ü gte An lage
enthält dagegen Angaben zur Berechnung von
Wertgebühren. Der Vergütungsanspruch wäre
nicht klagbar, wenn der Kläger tatsächlich eine
Zeitgebü h r beanspruchen wollte. Hier gelten die
Ausführungen unter 1.1.

O^f^.^ A ^. l,a| X ^ ^. Ä^^^^a^ ^^^1. /'\ ^^^^a+a nÄn\)\Jlt'l ll \l('l l\lctg(Jl \lcl.V('V('l I llaul I \l9Vsl lJts.l l\ro-

werten abrechnen will, ist sein Vorbringen wie-
derum als verspätet zurückzuweisen. Auf die
Ausführungen unter 1.1. wird zur Vermeidung
von Wiederholungen verwiesen. Die Beklagte
hat bestritten, daß die in den Leistungserfassun-
gen aufgeführten, also auch die hier inleressie-
renden und mit einem ,!V" gekennzeichneten
Tätig keiten entfaltet worden seien.

7 Die zugesprochenen Zinsen (80/o von
1.360,05 DM ab 21.6.1995) finden ihre Recht
fertigung in den SS286, 288,291 BGB. Die dar-
über hinaus erhobene Zinsforderung ist nicht
begründet, weil die im Berufungsrechtszug
weiter verfolgten Honorarforderungen erst
durch die Vorlage neuer Gebührenrechnungen
ei nforderbar geworden sind.

- Schaden wegen nicht anerkannter
Pensionsrückstel I u ng?

- Dienstvertrag mit Ehefrau

- Schaden wegen Steuerstrafe?
(OLG Hamm, Urt.v.2.6.1995 - 25 U 162/94)

Leitsätze (d.Red.):

l. Ein $c{udenweg€n entgaqgcnar Fsn-
sionsrücl<süellung mtr8 die höhere Su-
erprogresion im Zeitpunkt derAuflöoung
dor Rllckstellung bedicblcfitigen,

2. Dio Strafe oder das Bu8geld, das dem
ilandanten auüodeg[ worden ist, keirn er
reget*rä8ig nicl$ ale Sc*raden gegen-
über seinem Steueöerater geltend
mac-hen. Dies würde deron $inn und
breckwideruBrec*en.

Tatbestand:

Der Kläger nimmt den Beklagten, der ihn bis
zum 30.6.1990 steuerlich beraten hat, auf
Schadenersatz wegen seiner Auffassung nach
feh lerhafter Beratu ngstätigkeit i n Anspruch.

Der Beklagte hat für den Kläger, der als lnternist
eine medizinische Praxis betreibt, unter dem
14.11.'1984 zugunsten der Ehefrau des Klägers,
welche als medizinisch{echnische Assistentin
im Angestelltenverhältnis in der Praxis des
Klägers mitarbeitet, eine Pensionszusage enl-
worfen. Danach sollte die Ehefrau für den Fall

ihres Ausscheidens aus den Diensten des
Klägers nach Vollendung des 65. Lebensjahres
ein lebenslanges Ruhegeld in Höhevon monat-
lich 800/o des zuletzt bezogenen Festgehaltes
erhalten. Auf den weiteren lnhalt der schrift-
lichen Pensionszusageerklärung wird Bezug
genommen.

Der Kläger bildete in Höhe der Pensionszusage
enlsprechende Rückstellungen. Ab Mitte 1989
fand bei dem Kläger eine steuerliche Betriebs-
prüfung für den Zeilraum von 1984 bis 1987

statt. ln dem Betriebsprüfungsbericht vom
13.12.1989, auf dessen weiteren lnhalt, insbe-
sondere unter Tz. 18, Bezug genommen wird,
wurde die Pensionsrückstellung steuerlich nicht

Steuerberaterhaftung
ein Betrag von 194.250 DM statt 259.00 DM.

1/4 hiervon ergäbe 48.562,50 DM, so daß er
16.18250 DM erspart hätte. ...,.

Er wendel ein: Er habe bei seinen Beurkun-
dungsgeschäften dem Willen der Vertragspart-
ner Rechnung getragen, der auch in vollem
Umfang verwirklicht worden sei. Das von dem
Kläger jetzt gewünschte Vorgehen hätte zum

einen gar nicht den Vorstellungen der Vertrags-
parteien entsprochen, die insbesondere auf sei-
ten desVatersJ. C. darauf hinausgelaufen seien,
ihn nach dem Tode seiner Ehefrau zum Allein-
eigentümer des Grundstücks zu machen. Dar-

über hinaus hätte ein Vorgehen in dem von dem
Kläger gewünschten Sinne die lnteressen des
an dem Vertrag beteiligten Neffen des Klägers

berührt. Abgesehen davon, daß er als Notar

nicht dazu berufen sei, abweichend von den
geäu ßerten Vorstel I u n gen der Parteien d ie I nter-

essen des Klägers in besonderem Maße wahr-
zunehmen, sei gar nicht sicher, ob der Neffe des
Klägers T C. die von diesem gewünschte Vor-
gehensweise durch die damit verbundene
Schmälerung seiner Pflichtteils- und Pfl ichtteils-

ergänzungsansprüche gebilligt hätte.

lm übrigen wi rd auf den weiteren vorgetragenen
Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten

Sch riftsätze verwiesen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist unbegründet.

Dem Kläger steht der geltend gemachte Scha-
denersatzanspruch gegenüber dem Beklagten

aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverlet-
zung nach $19 Bundesnotarordnung (BNotO),

der allein als rechtliche Grundlage in Betracht
kommt, nicht zu.

Nach dieser Vorschrift ist ein Notar zum Scha-
denersatz verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder fahrlässig die ihm einem anderen
gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt.
Gemäß $ 17 Beurkundungsgesetz (BeurkG) ist

ein Notar bei Beurkundungsgeschäften gehal-

ten, den Willen der Beteiligten zu erforschen,
den Sachverhalt zu klären, die Beteiligten
über die rechtliche Tragweite des Geschäfts
zu belehren und ihre Erklärungen klar und
unzweideutig in der Niederschrift wiederzu-
geben. lnsbesondere muß er darauf dringen,

daß die von den Beteiligten gewünschten
Rechtsfolgen sich ungeschmälert verurirk-
lichen lassen. Er muß diese mit allen Rechts-
folgen und Konsequenzen vertraut machen, die
sich aus dem Beurkundungsgeschäft ergeben,
so etwa über die Pflicht zur Zahlung von Grund-
erwerbssteuer und über alle Genehmigungs-
erfordernisse.

Dies bezieht sich aber anerkanntermaBen nur
auf die unmittelbaren Rechtsfolgen. Dagegen
ist der Notar nicht verpflichtet, auch mittelbare
Konsequenzen einer bestimmten Vertrags-
gestaltung mit den Parteien zu erörtern, die
sich bei verschiedener Vorgehensweise
jeweils zu Lasten der einen oder zu Lasten
der anderen ergeben können (vgl. Mecke/
Lerch, BeurkG, 2. Aufl., $17 R2.9, 10; Keidel/
Kuntze/Winkler, FG,Teil B, 12. Aufl., $17 Rz. 15;

BGH in DNotZ88,388).Abgesehenvon der Hin-
weispflicht etwa auf die Schenkungs- u nd Grund-
erwerbsteuer, die eine Beurkundung nach sich
ziehen kann, braucht der Notar auch nicht auf
andere steuerliche Auswirkungen oder auf wirt-
schaftliche Folgen ei nes Vertrages h i nzuweisen
(vgl. Keidel/Kuntze/Winkler, a.a.O., $17 Rz. 17,

21 ). Derarlige Folgen könne bei verschiedener
Vertragsgestaltu n g auch f ü r d ie Betei I i gten ganz
unterschiedlicher Natur sein.Wollte man im Ein-

klang mit dem K!äger den lrlotar ,",eranlassen,

auch diese mittelbaren Auswirkungen seiner
Beurkundungstätigkeit in seine Belehrungs-
pflicht einzubeziehen, würde der Notar sehr
schnell mit seiner Pflicht zu unparteiischer
Amtsführung nach $ 14 Abs. 1 BNotO in Wider-
spruch geraten. Diese Pflicht zu objektiver und
unparteiischer Amtsführung, die ja gerade dar-
auf beruht, daß der Notar die lnteressen aller
Beteiligten gleichmäßig wahrzunehmen hat
und keine der Parteien gewissermaßen als lnter-
essenvertreter bevorzugen darf, schränkt die
Belehrungspflicht nach S17 BeurkG dement-
sprechend ein (vgl. Seibold/Hornick, BNotO,
5. Aufl., S 14 Rz. 37).

Berücksichtigt man diese Grundsätze für die
Amtsführung und Belehrungspflicht des Be-
klagten, so ist schon nach den eigenen Dar-

legungen des Klägers selbst eine zum Scha-
denersatz verpf I ichtende Amtspf I ichtverletzu ng

nicht erkennbar.

Wie der Entwurf für einen Erbteilsübertragungs-
vertrag erkennen läßt, den die Bevollmächtigte

@
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- Belehrungspflichten
- Gebot der unparteiischen Amtsführung
- Pflichtteilsrechtliche Auswirkungen
(LG Limburg, lJrt.v. 13.7. 1gg4 - 1 O 112/94)

Leitsätze (d.Red.):

1. Ilar Notar hat don!,ltlillen der Betoffigten
zu e;forselren, den Sachverhalt zu kläron,
die Eeteiligtoa libor die rec*tliche fi€g-
woile des GeectNäfrs zu belehren und ihre
E;ldänrngen klar und unzupideutig in der
Niedersc*irifi wideruugeben.

2. Der Notar ict nicht verpflichtet, auch
rnittelbare Koneeguenzen einer Vertrags-
gestaltung mit den Parteien zu eröltera.
(Hier: Erbtelleäbertragung pflich$eils-
rec*üliche Auewirlrungenf

Tatbestand:

Die Eltern des Klägers, die Eheleute J. und W. C.,

waren zu 1e 1/2 Miteigentümer des im Grund-
buch von M. eingetragenen Grundstücks
,,8.-G.Siraße'1 Nach dem Tode der W. C. am
1711.1988 trat gesetzliche Erbfolge ein, wobei
sievon ihrem Ehemann zu1/2und ihren beiden
Söhnen, dem Kläger und dessen Bruder H.-J. C.

zu 1e 1/4 beerbt wurde. Zu diesem Zeitpunkt
hatte der wesentliche Vermögensgegenstand
der Eltern des Klägers;das eingangs erwähnte
Hausgrundstück, einen Verkehrswert von
259.000 DM.

lm März 1989 übersandte die Bevollmächtigte
des Vaters J. C. dem Beklagten zwei Urkunden-
entwürfe, die einmal einen Testamentsentwurf
des J. C. und einen Entwurf für einen Erbteils-
übertragungsvertrag der Erbteile nach der ver-
storbenen Mutter auf den Vater J. C. betrafen.

Am 12.4.1989 beurkundete der Beklagte den
Erbteilsübertragungsvertrag und das Testa-
ment des J. C.

Bei dem Erbteilsübertragungsvertrag war der
M iterbe H.-J. C. vertreten, zu ei ner Geneh m i g u n g

dieses Vertrages kam es aber nicht mehr, weil
H.-J. C. am 21.4. 1989 starb.An seine Stelle lraten

im Wege der Erbfolge jezur Hälfte seine Witwe
H. C. und sein Sohn I C.

Am 1Z 5. 1991 beurkundete der Beklagte
zunächst eine Übertragung der Erbanteile nach
der verstorbenen W C. durch den Kläger und
durch die Erben des H.-J. C. an den Vater des
Klägers J. C, mit dinglicher Wirkung. ln einer
weiteren Urkunde des Beklagten übereignete
sodann der Vater des Klägers diesem die
gesamte Liegenschaft in M., B.-G.Str. Ferner
beurkundete der Beklagte ein neues Testament
des J. C. ln diesem Testament setzle J. C, den
Kläger zu seinem alleinigen Erben ein.

Nach dem Tode des J, C. machte dessen Enkel,
T C., der Sohn des H.-J. C., gegenüber dem
Kläger als seinem Onkpl ihm vom Vater zuge-
fallene Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungs-
ansprüche geltend, die er auf den Verkehrswert
des Grundstücks in M. beschränkte.Ausgehend
von einem Verkehrswert von 259.000 DM ver-
langte er von dem Kläger hiervon 1/4, also
64.750 DM. Hiervon begehrt der Kläger vom
Beklagten Erstattung eines Teilbelrages von
16.187 DM wegen einer Verletzung seiner
Dienst- und Amtspflichten als Notar.

Der Kläger trägt vor: lm Ergebnis sei es den
Parteien der Beurkundungsgeschäfte darum
gegangen, ihm das Haus seiner Eltern, deren
wesentlichen Vermögenswert, in vollem Um-
fange zukommen zu lassen. Da er selbst und
sein inzwischen verstorbener Bruder an der
Erbengemeinschaft nach seiner Mutterzu je1/4
beteiligt gewesen seien, sei die Übertragung
der Erbteile auf den Vater nicht sachgerecht
gewesen. Vielmehr hätte der Beklagte darauf
hinwirken müssen, daß der Kläger seinen im
Wege der Erbfolge von der Mutter zugefallenen
Anteil behalte, anstatt ihn seinem Vater zu über-
tragen, und die aus seinem Neffen und der
Schwägerin bestehende Erbengemeinschaft
nach dem Tode seines Bruders den von ihr inne-
gehaltenen Anteil ebenfalls sofort auf ihn, den
Kläger, übergehen zu lassen. Zugleich hätte der
Vater J. C. sodann seinen Miteigentumsanteil
auf ihn übertragen können. Bei dieser Sachlage
wäre dem Pflichtteils- und Pflichtteilsergän-
zungsanspruch des Neffen ihm gegenüber
nur der halbe Miteigentumsanteil seines Vaters
und ein weiteres Viertel aufgrund des Erbfalls
nach der W. C. zugrundezulegen gewesen, also

anerkannt, und zwar im wesentlichen aus den
folgenden Gründen:

- Für die Bildung von Rückstellungen für Pen-
sionszusagen zwischen Ehegatten in Einzel-
unternehmen sei eine Zusage für Witwen-
versorgung nicht zulässig. Da die Ehefrau
desKlägers (die ca. 5 Jahre jünger ist als
dieser) nach der allgemeinen Sterbetafel ei ne
höhere Lebenserwartung habe als der Kläger
und das Ruhegeld für die Ehefrau ,,lebens-
längIich" gezahltwerden sollte, Iiefe die Rege-
lung im Ergebnis auf eine steuerlich unzu-
lässige Witwenversorgung h inaus.

- Die Vereinbarung von 80%o des letzten Fest-
gehaltes als Ruhegeld sei zu hoch, da das
Ruhegeld entsprechend den geltenden Rege-
lungen 750/o nichl übersteigen dürfe.

- Den vier weiteren Angestellten des Klägers
sei eine vergleichbare Pensionszusage nicht
angeboten worden.

- Es sei keine Rückdeckungsversicherung ab-
geschlossen worden und der Pensions-
anspruch nicht für den Fall der lnsolvenz ge-
sichert worden,

Die Nichtanerkennung der Pensionsrückstel-
lungen führte dazu, daß der Kläger den ent-
sprechend höheren Gewinn für 1984 bis 1987
nachversteuern mußte. Auf die entsprechenden
Steuerbescheide wird Bezug genommen. Der
Kläger legte gegen die Steuerbescheide 1984
bis 1987 Einsprüche ein.Auf die Stellungnahme
des Finanzamtes in den Einspruchsverfahren
vom 6.4.1990 sowie vom 28.10.1991 wird Be-
zug genommen. Die Einspruchsverfahren, in

welchen der Kläger inzwischen von einer ande-
ren Sleuerberatersozietät vertreten wird, sind
noch nicht abgeschlossen,

Unstreitig wurde das Arbeitsverhältn is zwischen
dem Kläger und seiner Ehefrau im Jahre 19BG
gekündigt und erst im Jahre 1989 wieder auf-
genommen.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob und ggf. in
welcher Höhe überhaupt eine Pensionsrück-
stellung hätte gebildet werden können. Der
Kläger hat dazu geltend gemacht, die Pensions-
zusage wäre auf der Basis von 750/o sowie mit
einer entsprechenden Rückdeckungsversiche-
rung steuerlich anerkannt worden, wenn der
Beklagte ihn damals richtig beraten hätte. Bei
einer zulässigen Rückstellung von 75 %o hätte er

eine Steuerersparnis in Höhe von 57433,54 DM
erzielen können. Diesen Betrag hat der Kläger
als Schaden geltend gemachl, wobei hinsicht-
lich der Schadensberechnung im einzelnen auf
S. 4 der Klageschrift vom 5.8.1992 Bezug ge-
nommen wird.

Des weiteren hat der Kläger einen Betrag von
6.000 DM als Schadenersatz geltend gemacht.
Diesen Betrag habe er - unstreitig - als Geld-
bu ße wegen leichtferti ger Steuerverkü rzu ng f ü r

den Zeitraum von 1984 bis1987 zahlen müssen;
auf den entsprechenden Bußgeldbescheid
vom 211.1990 wird Bezug genommen. Der
Kläger hat dazu behauptet, er habe die Geld-
buße zahlen müssen, wbil der Beklagte die
Buchführung und die Jahresabschlüsse des
Klägers für die vorbezeichneten Zeiträume nach-
lässig und mangelhaft erstellt habe. Schließlich
hat der Kläger Kosten der Rechtsverfolgung des
noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs-
verfahrens gegen das Finanzamt E. in Höhevon
6J22,03 DM geltend gemacht.

ln einem Vorprozeß hat die P Steuerberatungs-
gesellschaft mbH als Rechtsnachfolgerin des
Beklagten Steuerberaterhonorar vor dem Land-
gericht E. eingeklagt. ln diesem Rechtsstreit
hat der Kläger den hier geltend gemachten
Schadenersatzanspruch hilfsweise zur Auf-
rechnung gestellt. Das Landgericht hat in sei-
nem Urteil vom 28.2.1992 die zurAufrechnung
gestellte Gegenforderung für unbegründet er-
achtet. Die hiergegen vom jetzigen Kläger ein-
gelegte Berufung ist mit Urteildes erkennenden
Senats vom 27.10.1994 im wesentlichen
zu rückgewiesen worden.

Der Beklagte hat die Auffassung vertreten, die
Klage sei bereits unzulässig, soweit über die im
Vorprozeß h i lfsweise zu r Auf rech n u ng gestel lte
Forderung eine rechtskräftige Entscheidung
ergangen sei,lm übrigen seien vom Kläger be-
hau ptete Pf I ichtverstöße n icht kausal geworden
für die Anerkennung der Pensionsrückstellung
und für die dadurch bedingte Steuernachforde-
r:ung. Die Überschreitung der 75 o/o-Grenze hätte
nicht zu einer generellen Versagung der Rück-
stellungsbildung geführt, vielmehr lediglich zu
einer Kürzung der Rückstellung in Höhe des
nicht angemessenen Teils von 5%.

Die Regelung sei insgesamt schon deshalb
unzulässig gewesen,weil sie bei derwesentlich
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höheren Lebenserwartung der Ehefrau des
Klägers wegen der Formulierung ,,lebensläng-
liches Ruhegeld" die nicht rückstellungsfähige
Zusage einer Witwenversorgung beinhaltet
habe. lm übrigen sei den weiteren vier familien-
fremden Angestellten des Klägers - unstreitig -
eine vergleich bare Pensionszusage nicht ange-
boten worden, so daß es am ernstlichen Willen

des Klägers gefeh lt habe, d ie Zusage zug u nsten

seiner Ehefrau auch tatsächlich einzuhalten.

Das Landgericht hat durch das angefochtene
Urteil die Klage abgewiesen. Zur Begründung
ist im wesentlichen ausgeführl, daß in Höhe

eines Teilbetrages von 14.30212 DM - dies war
der Klagebetrag im früheren Verfahren - die
rechtskräftige Entscheidung des Landgerichts
E. der erneuten Klage entgegenstehe, lm übri-
gen könne eine schadensverursachende Fehl-

beratung des Klägers durch den Beklagten
nicht festgestellt werQen, zumal die Anerken-
nung der Pensionsrückstellung nicht nur an der
Höch stg re nze von 75 %o g esch e ite rt se i, so n d e rn

an den übrigen wesentlich einschneidenderen
Bedenken, wie sie sich aus Tz.18 des Betriebs-
prüfungsberichtes vom '13. 12.1989 ergäben. Auf

die Einzelheiten der Entscheidungsgründe des
angefochtenen Urteils wird Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung

des Klägers.,.

Der Beklagte rügt Klageänderu ng, da der Kläger
in erster lnstanz seine Klage lediglich auf den
Vorwurf fehlender Begrenzung der Pensions-

zusage aut 750/o der Altersruhebezüge sowie
auf einen angeblich versäumten Hi nweis auf die
Erforderlichkeit des Abschlusses einer Rück-

decku ngsversicheru ng gestützt habe, wäh rend

er nunmehr in zweiter lnstanz seine Klage auf

sämtl iche Beratu ngsfeh ler entsprechend Tz, 1 8

des Betriebsprüf u ngsberichles vom 1 3. '1 2. 1 9Bg

erweitert habe. Der Beklagte erhebt hinsichtlich
der ,,nachgeschobenen" Klagegründe die Ver-
jährungseinrede und verteidigt im übrigen das

angefochtene Urteil mit Rechtsausführungen.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist im Ergebnis unbegründet.

Allerdings vermag der Senat nicht der vom
Landgericht vertretenen Auffassung zu folgen,

wonach über einen Teilbetrag von 
.14.30212 

DM

bereits eine rechtskräftige Entscheidung im
Sinne des S 322 Abs.2 BGB ergangen sei. Eine

solche Rechtskrafterstreckung der Entschei-
dung über die im Vorprozeß zur Aufrechnung
gestellte Gegenforderung scheiterl bereits an

der notwendigen ldentität der Parteien, da Klä-
ger des früheren Verfahrens nicht der hiesige
Beklagte, sondern die vom Beklagten später
gegründete P Steuerberatungsgesellschaft
mbH war. Auch ein Fall der Rechtskrafterslrek-
kung nach S 325 ZPO liegt nicht vor, weil das
Urteil nicht, wie dies S 325 ZPO voraussetzt, füt'

oder gegen den Rechtsvorgänger ergangen ist,

sondern umgekehrt für die P GmbH als (mÖg-

liche Rechtsnachfolgerin des Beklagten. ln

diesem Falle tritt eine Rechtskrafterstreckung
nicht ein.

il.

Der geltend gemachte Schadenersatzan-
spruch ist jedoch in der Sache insgesamt unbe-
gründet. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen,
daß nichts dazu vorgetragen ist, daß der Kläger
die als Schaden geltend gemachten höheren
Steuern überhaupt gezahlt hat. Unstreitig sind
die Einspruchsverfahren bis heute nicht
bestandskräftig abgeschlossen. Außerdem er-
^it-+ ^:^1. ^.,^ ,J^- C\+^11,,^^^^!.*^ Ä^^ Ei^a^-
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amts E.vom 6.4. 1990,daß die Einforderung des
Teiles der Steuerforderungen, auf den sich die
Einsprüche beziehen, bis zum Abschluß der
Einspruchsverfahren vorläufig ausgesetzt wor-
den ist. Solange aber der Kläger nicht die höhe-
ren Steuern tatsächlich gezahlt und die Tahlung
belegt hat, kann er mangels entsprechenden
Schadens keine Zahlung, sondern allenfalls
Freistellung verlangen. Der Klageantrag hätte

daher auf Freistellung umgestellt werden
müssen,worauf der Senat im Termin auch nach

S 139 ZPO hingewiesen hat.

Aber auch dieVoraussetzungen für einen etwai-
gen Freistellungsanspruch liegen nicht vor.

Denn eine Schadenersatzpflicht des Beklagten
wegen feh lerhafter Beratu ngstätig keit aus posi-

tiver Vertragsverletzung des Steuerberatungs-
vertrages könnte dem Grunde nach nur beste-
hen, wenn zum einen der Beklagte den Kläger
im Zusammenhang mit der Ruhegeldverein-
barung vom 14.11.1984 falsch beraten hätte

und zum anderen bei richtiger Beratung der

die Notwendigkeit der getrennten Erfas'
sung der gewerblichen Nebeneinkünfte
der Kläger nicht entgehen können. Während

bei freiberuflich tätigen Einzelpersonen mit
Nebeneinkünften aus gewerblicher Tätigkeit

noch eine Würdigung aller Umstände des Ein-

zelfalls zu erfolgen hal (BFH, BSfB/ 1974, Teil ll,

S. 3S3) und gegebenenfalls zu prüfen ist, ob die
allgemeine Tendenz der Berufstätigkeit zur Ent-

wicklung eines Gewerbebetriebes hingeht (BFH

BSfB/ 1970, Teil ll, S. 86), besteht ein derartiger
Ermessensspielraum im Fall einer Personen'
gesellschaft n icht. Ü ben Personengesel lschaf-

ten auch nur zum Teil eine gewerbliche Tätigkeit

aus, so ist ihr gesamter Betrieb gewerbesteuer-
pflichtig. Eine Aufteilung ist nicht zulässig
(BFH, BSIBI 1964,Teil lll, S.530).

Dabei folgt der Bundesfinanzhof der Auffas-

sung, wonach eine Mitunternehmerschaft in

Form einer Gesellschaft bÜrgerlichen Rechts,

offenen Handelsgesellschaft oder Kommandit-
gesellschaft nicht schon wegen der gewählten

Rechtsform einen Gewerbebetrieb begründet
(a.a.O., S. 531), sondern daß Personengesell-
schaften nur dann Gewerbetreibende sind,

wenn,die Gesellschafter als Mitunternehmer
einen Gewerbebetrieb ausüben. Dies bedeutet,

daß auch bei nur teilweiser Ausübung einer
^ ^. .,^ 
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Gesellschaft als gewerbliche anzusehen ist

(a.a.O., S. 532). Dabe i we ist d e r B u n d esf i nanzh of

am Ende der Entscheidung ausdrücklich darauf
hin, daß die in der neueren Rechtsprechung für
Einzelpersonen hingenommene Aufteilung in

gewerbl iche u nd n ichtgewerbl iche Tätig keiten

bei Personengesellschaften nicht zulässig ist

(a.a.O., S.533,).

Diese Entscheidung macht zugleich deutlich,
daß gewerbliche Nebentätigkeiten einer frei-
beruflichen Einzelperson oder Personengesell-
schaft schon vor 30 Jahren Gegenstand der
höchstrichterlichen Erörterung waren, wenn es

um die Frage ging, ob eine gewerbliche Neben-
tätigkeit zur Anwendung von S 15 ESIG (anstelle

von $18 ESIG) führt. Aufgrund dieser ver-
öffentlichten Rechtsprechung hätte der Be-
klagte den Klägern raten müssen, zur
getrennten Erfassung der unterschiedlichen
Einkünfte aus Gewerbebetrieb und aus der
freiberuflichen Tätigkeit wenigstens eine
lnnengesellschaft zu gründen.

il.

Die Schadenersatzforderung der Kläger ist

auch nicht verjährt. Zugunsten des Beklagten
kann angenommen werden, daß der Bericht
über die Betriebsprüfung 1981 bereits im
Dezember 1981 vorgelegen hat und daß die
Frist aus 568 SIBG somit im Dezember 1984

abl ief. Der seku ndäre Ersatzanspruch verjäh rte

dann im Dezember 1987. Zuvor hatte die Ver-

sicheru n g als Haftpf I ichtversicherer des Beklag-
ten sich unter dem 17.10.1986 mit einem Ver-

zicht auf die Einrede der Verjährung bis zum

31.12.1987 einverstanden erklärt. Dies teilte der
Beklagte mit Datum vom 21.'1.1987 mit. ln der
Folgezeit haben die Versicherung und der

Beklagte entsprechend dem Fortschritt der
finanzgerichtlichen Verfahren den Verzicht auf

d ie Ei n rede der Verjäh ru n g verlän g ert. Zulelzl
hat sich die Versicherung mit Schreiben vom
28.11.1990 damit einverstanden erklärt, daß
der Verjährungsverzicht bis zum 31.12.1992
verlängertwi rd. Die anschließende Klage wurde
am 23.12.1992 beim Landgericht eingereicht
und am 6.1.1993 dem Beklagten zugestellt.
Hierdurch wurde die Verjährung rechtzeitig
unterbrochen.

Unzutreffend ist dagegen der Einwand des
Beklagten, den Klägern sei bereits im Anschluß
an die der Betriebsprüfung folgenden Schluß-
besprechung vom 17.12.'1981 die Möglichkeit
eines Regresses bekannt gewesen. Hierauf
kommt es aus Rechtsgründen nicht an. Dem

sekundären Schadenersatzanspruch kann der

Steuerberater nur entgehen, wenn er den Man-

danten auch auf den drohenden Ablauf der
Verjährung hinweist. Dies ist seitens des Beklag-
ten nicht geschehen.

@
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Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklagten bleibt ohne Erfolg.
Durch ungenügende Erfüllung der ihm als Steu-
erberater gegenüber den Klägern obliegenden
Beratungs- und Hinweispflicht ist den Klägern
ein Schaden entstanden, weil sie nach dem
Ergebnis der Betriebsprüfung 1981 steuerlich
nicht als Freiberufler, sondern als Gewerbe-
treibende behandelt werden (1.). Daß den Klä-
gern hierdurch steuerliche Nachteile entstan-
den sind, ist außer Streit. Der Anspruch der
Kläger ist auch nicht verjährt (ll,).

L

Zutreffend hatdas Landgerichteine Haftung des
Beklagten wegen positiver Vertragsverletzung
bejaht. Es ist eine Vertragspflicht des Steuer-
beraters, den Mandanten u mfassend steuer-
lich zu beraten und ungefragt über alle
bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten und
deren Fofgen zu unterrichlen (BGH, NJW-RR
1994, 535,536,). lm Streitfallwar der Beklagte
verpflichtet, die Kläger auf die Notwendigkeit
h i nzuweisen, d ie gewerbl iche Täti g keit i.S.v. $ 1 5
ESIG getrennt von der freiberuflichen kitigkeit
als Architekten ($18 Abs. 1 Nr. 1 ESIG) auszu-
üben, Dem kann der Beklagte nicht mit dem Hin-
weis entgegentreten, er hätte dann angesichts
des Ergebnisses der Betriebsprüfung 1976 den
Klägern zu einem damals unvermeidbaren
sicheren Nachteil raten müssen,weil die Kläger
dann den entsprechenden Teil ihrer Einkünfte
der nicht unbeträchtlichen Gewerbesteuer
unterworfen hätten. Denn die Kläger konnten
gegen die Finanzverwaltung nach den Grund-
sätzen von Tieu und Glauben keinen Anspruch
auf Fortsetzung einer möglicherweise fehler-
haften Sachbehandlung herleiten, Der Be-
klagte blieb somit verpflichtet, ungeachtet
des Ergebnisses der Betriebsprüfung 1976
den Klägern zu raten, die gewerblichen
Nebentätigkeiten wenigstens durch Bildung
einer Innengesellschaft von dem freiberuf-
lichen Schaffen abzugrenzen.

Der Beklagte hat seine Beratungspflicht wenig-
stens leicht fahrlässig verletzt. Dies rechtfertigt
seine Haftung. Dabei bedarf die Annahme des
Verschuldens keines besonderen Nachweises,
da den Schuldner die Beweislast dafür trifft,

daß er den Schaden nicht zu verantworten hat.

S282 BGB ist auch auf Fälle der positiven Ver-
tragsverletzung anzuwenden. Fällt dem Schuld-
ner objektiv eine Pflichtverletzung zur Last oder
ist die Schadenursache in sonstiger Weise aus
dem Verantwortungsbereich des Schuldners
hervorgegangen, so muß er beweisen, daß er
d ie Pf I ichtverletzu ng n icht zu vertrelen hal (BG H,

NJW 1987, 1983, 1939; Palandt/Heinrichs,S282
BGB Rdn.8 m.w.N.).

Zu seiner Entlastung kann der Beklagte nichtauf
die Entscheidung des OLG Köln vom 23.5.1979
(Steuerberater 1981, 200 : Gl 2/??) verweisen.
Soweit dort ausgeführt ist, daß für einen Sleuer-
berater kein Anlaß bestehe, eine bei einer
Betriebsprüfung nicht beanstandete Handha-
bung für die Folgejahre erneut zur Sprache zu
bringen, wurde hierdurch die Verpflichtung des
Beklagten zur richtigen steuerlichen Beratung
der Kläger nicht eingeschränkt. Die Kläger
genossen äufgrund der im Anschluß an die
Betriebsprüfung 1976 ergangenen Steuerbe-
scheide nur einen Vertrauens- und Bestands-
schutz für die veranlagte Vergangenheit (Prinzip
der Abschnittsbesteuerung). Die Abgabenord-
nung schützt durch die Vorschriften über die
Bestandskraft (SS172-177 AO) und die ver-
bindliche Zusage aufg rund einerAußenprüfung
(SS204- 207 AO) nur in den dort im einzetnen
beschriebenen Grenzen ausdrücklich das Ver-
trauen des Steuerpflichtigen auf eine ihm gün-
sti ge steueirechtl iche Auffassu n g der Behörde,
unabhängig davon, ob die Sach- und Rechts-
lage bei Durchführung eines gerichtlichen Ver-
fah rens höchstrichterlich ebenso beurteilt würde.

Darf der Steuerpflichtige eine ihm günstige
Rechtsauffassung der Behörde seinen weiteren
Überlegungen und Maßnahmen zugrunde
legen, so hat auch der Steuerberater bei der
Wahrung der lnteressen seines Mandanten -
unabhängig von der objektiv zutreffenden Beur-
teilung der Sach- und Rechtslage - von dieser
Grundlage auszugehen und danach seine
steuerlichen Empfehlungen und Belehrungen
auszurichte n (BG H, NJW-R R 1 992, 1 1 1 0, 1 1 1 2 :
Gl 92,209).Mangels einer solchen verbind-
lichen Zusage des Finanzamts mußte aber
der Beklagte seine Beratung unverändert an
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
ausrichten (BG H, NJW 1 993, 2799). Bei Beach-
tung dieses Gebots hätte dem Beklagten

geltend gemachte Schaden in Form der höhe-
ren Steuern hätte vermieden werden können,
was nur dann der Fall gewesen wäre, wenn die
Pensionsrückstel I u n g tatsäch I ich hätte gebi ldet
und in der Folgezeit auch hätte aufrechtbrhalten
werden können, Lelzteres ist indessen nicht der
Fall, weil die Anerkennung der Pensionsrück-
stellung sowie ihre Fortdauer an anderen vom
Beklagten nicht zu beeinflussenden Umstän-
den gescheitertwäre.lm einzelnen ist dazu fest-
zustellen:

a) Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die
Rückstellung in Höhe des im Rahmen derScha-
denberechnung geltend gemachten Betrages
von 750/o des steuerpflichtigen Einkommens
der Ehefrau steuerlich nicht hätte anerkannt
werden können. Nach dem Erlaß des Bundes-
ministers der Finanzen vom 4.9.1984 (BStBl
1984,Teil I 5.495; 81.25 bis 27 d. A) ist nämtich
die Pensionszusage gemäß lZitt.4 nur dann der
Höhe nach angemessen, wenn die zugesagten
Leistu n gen der betriebl ichen Altersversorg u n g

zusammen mit einer zu erwartenden Sozial-
versicherungsrente 750/o des letzten steuer-
lich anzuerkennenden Arbeitslohnes des
Arbeitnehmer-Ehegatten nicht übersteigen.
Dies bedeutet aber, daß, wenn, wie hier, der
Arbeitneh me r-Eh eg atte be re its rentenversi che-
rungspflichtig ist, für die Rückstellung nicht die
vollen 750/o des letzten Erwerbseinkommens
zurückgelegt werden können. Vielmehr greift
dann Zift.4 S. 5 des Erlasses des Bundesmini-
sters der Finanzen ein, wonach in den Fällen, in
denen eine gesetzliche Rentenversicherung
besteht, aus Vereinfachungsgründen von der
Einhaltung der 75o/o-Grenze ausgegangen
werden kann, wenn die zugesagten Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung
30o/o des letzten steuerlich anzuerkennen-
den Arbeitslohnes nicht übersteigen. Da-
nach hätte die Pensionsrückstellung nur in
Höhe von 30%o steuerlich anerKannt werden
können,was zumindest den geltend gemachten
Schaden erheblich vermindern würde.

b) Was den Gesichtspunkt der fehlenden
Rückdeckungsversicherung betrifft, so ist
bereits ein Beratungsfehler des Beklagten nicht
erkennbar, da Ziff. 3 der Vereinbarung vom
14.11.1984 den Abschluß einer Rückdeckungs-
versicherung ausdrücklich vorsieht. Angesichts
dieses Umstandes ist die Behauptung des

Klägers, der Beklagte habe den Hinweis auf die
Erforderlichkeit eines Abschlusses der Rück-
deckungsversicherung,yersäumt'j nicht hin-
reichend substantiiert. .Angesichts Ziff. 3 der
Vereinbarung hätte der Kläger zumindest Ver-
anlassung gehabt, bei dem Beklagten rückzu-
fragen, wenn er Zweifel an deren steuerlicher
Notwendigkeitgehabt hätte und sich die Kosten
für die Rückdeckungsversicherung hätte er-
sparen wollen.

Ein Beratungsfehler läge unter diesen Umstän-
den nur dann vor,wenn der Beklagte damals auf
eine entsprechende Nachfrage des Klägers
den Abschluß der Rückdeckungsversicherung
als aus steuerlichen Gründen nicht für not-
wendig bezeichnet hätte. Hierzu fehlt es an
einem hinreichend substantiierten Vortrag des
Klägers. Der Abschluß von Versicherungen zur
späteren Fi nanzierung der zugesagten Pension
wäre jedenfalls im vorliegenden Falle erforder-
lich gewesen, da angesichts des geringeren
Lebensalters der Ehefrau (5 Jahre Altersunter-
schied) sowie der generell höheren Lebens-
erwarlung von Frauen damit zu rechnen ge-
wesen wäre, daß die Pension aus der Versiche-
rung hätte finanziert werden müssen, so daß
im Rahmen des notwendigen FremdvergleF
ches der Nichtabschluß einer solchen Rück-
decltungsversicherung als Indiz dafür gewer-
tet werden mußte, daß der Kläger nicht mit
einer tatsächlichen Inanspruchnahme aus
der gegebenen Pensionszusage rechnete.

d) Der Abschluß vergleichbarer Pensions-
vereinbarungen mit anderen familiedfrem-
den Arbeitnehmern des gleichen Betriebes ist
im Rahmen des Fremdvergleiches ein wesent-
liches lndiz für die Ernsthaftigkeit der zugun-
sten eines Familienangehörigen getroffenen
Pensionsvereinbarung (Sch midt, Ei n kom mens-
steuergesetz, 13. Aufl., Anm.9b zu $6a; BdF-
Erlaß, a.a.O., lZiff.2).Hierauf hätte der Beklagte
i m Rah men sei ner Beratu ngstätig keit h i nweisen
müssen; ob dies geschehen ist, bleibt offen.
Aber selbst wenn man unterstellt, daß der
Beklagte insoweit die notwendige Beratung ver-
säumt hat, so läßt sich ein ursächlicher Zusam-
menhang zwischen einer etwaigen unterlasse-
nen Beratungstätigkeit und der Nichtanerken-
n u n g der Pensionsrückstel I u n g n icht feststel len.
Denn, daß der Kläger bei entsprechender Be-
ratung auch mit den vier weiteren Angestellten
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seines Betriebes eine vergleichbare Pensions-

vereinbarung getroffen oder auch nur ange-
boten hätte - mit der Folge, daß er beiAbschluß
entsprechender wi rksamer Verein barungen die

Pensionen an die übrigen Angestellten tatsäch-
lich hätte zah len m üssen - behauptet der Kläger

selbst nicht. Er trägt dazu lediglich vor, daß die

anderen An gestel lten kei ne verg leich bare Posi-

tion mit derjenigen seinei Ehefrau gehabt hät-

ten. Dieser Vortrag ist jedoch nicht hinreichend
substantiiert, zumal die lndizwirkung der ander-
weitigen Pensionsvereinbarung nicht nur bei

Tätigkeiten eingreift, die derjenigen des Ehe-

gatten gleichwertig sind, sondern auch bei

geri n gerwerti gen Täti g keiten der ü bri gen An ge-

stellten (BdF-Erlaß, a.a.O., I Ziff. 21; Schmidt,
a.a.O.).

d) Aber selbst wenn man unterstellen wÜrde,

daß die steuerliche Anerkennung der Pensions-

rückstellung in dem geltend gemachten Um-

fang nicht an den unter a) bis c) angegebe-
nen Umständen gescheitert wärer fehlt es an

einem Schaden des Klägers, weil die Rück-
stellung jedenfalls im Jahre 1986 wieder
hätte aufgelöst werden müssen und zu ent-
sprechenden Mehrsteuern geführt hätte'
Unstreitig ist nämlich das Dienstverhältnis

zwischen dem Kläger und seiner Ehefrau im

Jahre 1986 gekündigt und erst lm Jahre 1989

wieder aufgenommen worden, Die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses im Jahre '1986 mit der

Folge, daß auch die Pensionszusage zivilrecht-
lich unwirksam wurde, hätte zwangsläufig zu

einer Auflösung der Rückstellungen und damit

zu einer entsprechenden Erhöhung des steuer-

lich anrechenbaren Gewinnesfür das Jahr 1 9BG

geführt. Wie sich aus dem Sleuerbescheid für

das Jahr 1986 ergibt, lag das steuerpflichtige
Einkommen des Klägers für dieses Jahr bei

94.740,00 DM. Demgegenüber hätte sich das
steuerliche Einkommen für das Jahr 1985 unter

Berücksichtigung einer nach Auffassung des

Klägers zulässigen Rückstellung von 750lo des

letzten steuerpflichtigen Einkommens der Ehe-

frau nach seiner eigenen Berechnung in der

Klageschrift nui auf 81.854,00 DM belaufen,

wäre also geringer gewesen als das fÜr 1986

zu versteuernde Ei nkommen.

Das aber bedeutet, daß aufgrund der Steuer-
progression die Mehrsteuern, die der
Beklagte infolge der Auflösung der Rück-

stellung im Jahre 1986 zu zahlen gehabt
hätte, sogar noch höher gewesen wäre als
die Steuerersparnis, die er beiAnerkennung
der Rückstellung in der begehrten Höhe für
das Jahr 1 985 zu zahlen gehabt hätte, so daß
die Anerkennung der Rückstellung für das
Jahr 1985 dem Kläger daher letztlich keinen
finanzietten Vorteil gebracht hätte. - Da dem
Kläger mithin durch die Versagung der steuer-

lichen Anerkennung der Pensionsrückstellung
durch das Finanzamt letztlich kein Schaden ent-

standen ist, ist auch für eine Ersatzpflicht der

durch die Rechtsverfolgung im Rechtsbehelfs-

verfahren gegen das Finanzamt entstandenen
Anwaltskosten von 6.122,03 DM keine Grund-
lage gegeben, abgesehen davon, daß nicht

dargelegt worden ist, auf welche Beratungslei-
stungen im einzelnen sich die vorgelegten
Rechnungen der Rechtsanwälte D. pp. beziehen

und sich die Rechtsbehelfsverfahren im übri-
gen nicht nur auf den hier streitgegenständ-
lichen Gesichtspunkt der Nichtanerkennung
der Pensionsrückstel lu ngen beziehen, sondern
auch auf sämtliche anderen Gesichtspunkte,

dieGegenstand der imJahre 1989 durchgeführ-
ten Betriebsprüf u ng waren.

lll.

Auch für die vom Kläger gezahlte Geldbuße in

Höhevon 6.000,00 DM entsprechend dem Buß-
geldbescheid vom 711.1990 ist der Beklagte

n icht ersatzpf I ichti g. Grundsätzlich ist nämlich
davon auszugehen, daB derienige, dem eine
öffentlich-rechtliche Strafe oder Buße auf-
erlegt worden ist, diese aus seinem Ver-

mögen selbst tragen muß; dies ist Sinn und

Zweck der Strafe oder Buße. Deshalb ist eine

Ersatzpflicht des Steuerberaters für eine vom

Mandanten zu zahlende Geldbuße zwar nicht

schlechthin ausgeschlossen, kommt aber nur in

Ausnahmefällen in Betracht, z.B. wenn der

Steuerberater den Pflichtigen in vorwerfbarer
Weise von einer straf bef reienden Selbstanzeige

nach S378 Abs. 3 AO abgehalten hat (vgl. dazu
RGZ 169, 267). Eine bloße Schlechterfüllung
von Steuerberaterleistungen -wie sie etwa nach

der Behauptung des Klägers dem Beklagten

bei der Erstellung der Jahresabschlüsse unter-

laufen sein soll - kann dagegen grundsätzlich

nicht zu einer Haftung des Steuerberaters für

eine dem Mandanten auferlegte Geldbuße

@ ET

Steuerberaterhaftung

- Beratungspflichten
- Gewerbliche Tätigkeit eines Freiberuflers
(OfG DüsseMort, Urt.v.21.7.1994 - 13 U 165/93;
Die Revision - IXZR 164/94 -
wu rde zu rückgenom me n.)

Leitsatz

Der $euerberater ist verpflichiet, den
freiberuflich tätigen Mandanten (hier:
Architekten) auf die Notwendigkeit hin'
zuweioen, eine zusätzliche gewerbliche
Tätigkeit im Sinne von I 1 5 ES1G getrennt
von dor freiboruflichen Tätigkeit auezu'
tiben ($18 Abs. I Nr. 1 ESIG). tlbt eine
Personengesellschafr, zu der sich frei'
beruftieh Tätige zuaammengeschloeeon
haben, aucü nur in geringem Umfang
eine freiberuflicheTäligkeit aus, ss ist ihr
gesamter Betrieb gewerbesüeuerpflich'
tig (vgL BFH, EStBl 1974 ll, 883; AslAt
,glA $,86; B$Al, 984 Il t, 530r.

Zum Sachverhalt:

Die Kläger sind in der Rechtsform einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts gemeinschaftlich

als Architekten tätig. Bis zum Tode ihres Vaters

im Jahre 1972warensie dessen Angestellte. Der

Beklagte hat die Kläger in der Vergangenheit in

steuerlicher Hi nsicht beraten.

lm Architektenbüro der Klägerwurde der grÖßte

Teil des Grundbesitzes der Familie B. verwaltet.

Hierzu gehörten 10 Grundstücke im gemein-

schaftlichen Eigentum der Kläger, 5 Grund-

stücke eines der Kläger sowie 16 Grundstücke,

die einer Erbengemeinschaft unter Beteiligung

der Familie B. gehörten. Von den Klägern wur-

den sodann noch dreiweitere GrundstÜcke ver-

waltet, d i e i m Ei gentu m u n betei I i gter Dritter stan-

den. Außerdem erhielten die Kläger Provisions-

zah I u ngen von Versicherungsgesellschaften.

lm Anschluß an eine im Jahre 1981 durchge-
führte Betriebsprüfung bewertete das Finanz-

amt die Einkünfte der Kläger in den Jahren 1975

bis 1979 als gewerbliche i.S.v. S15 ESIG und

damit als lohnsummensteuerpflichtige Ein-

künfte i.S.d, SS23 ff Gewerbesteuergesetz. Bis

dahin hatte das Finanzamt aufgrund der voran-
gegangenen Betriebsprüfung 1976 für die
Jahre 1972 bis 1974 die Einkünfte der Kläger als
solche aus freiberuflicher Tätigkeit i.S.v. $18
Abs. 1 Nr. 1 ESIG behandelt. Die Anderung der
steuerlichen Bewertung führte zu Steuernach-
forderungen in der von den Klägern behaup-
teten Höhe von 492.787,12 DM. Die von den
Klägern gegen die entsprechenden Bescheide
gerichteten Einsprüche und Klagen blieben
ohne Erfolg.

Die Kläger nehmen nunmehr den Beklagten auf
Ersalz des durch die Steuermehrbelastung
bedingten Schaden inAnspruch.Sie haben den
Vorwurf erhoben, der Beklagte habe es unter-
lassen, sie auf die Notwendigkeit hinzuweisen,
die freiberuflichen und die gewerblichen Tätig-
keiten jeweils in getrennten Gesellschaften aus-
zuüben. .....

Er hat sich zu seiner Entlastung darauf berufen,
daß das Finanzamt in der Vergangenheit die
Steuererklärungen der Kläger unbeanstandet
gelassen habe. Sodann hat er die Einrede der
Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat durch Zwischenurteilvom
8,6.1993, auf das zur Darstellung der näheren
Einzelheiten verwiesen wird, die Klage dem
Grunde nach für gerechtfertigt erklärt: Firr den

den Klägern entstandenen Schaden sei der
Beklagte unter dem rechtlichen Gesichtspunkt
der positiven Vertragsverletzu n g verantwortl ich.

Die Einrede derVerjährung sei nicht begründet.
Zwar sei bei Abgabe der entsprechenden Ver-

zichtserklärung im Oktober 1986 der primäre
Schadenersatzanspruch gemäß S68 SIBG be-
reits verjährt gewesen. Der Beklagte hätte sich
jedoch im Oktober 1986 auf den Ablauf derVer-
jäh ru ngsf rist nicht berufen dü rfen, wei I er es zuvor
unterlassen habe, trotz des fortbestehenden
Mandats die Kläger darauf hinzuweisen, daß ein
Schadenersatzanspruch in drei Jahren verjähre.

Mit der dagegen gerichteten Berufung verfolgt
der Beklagte den auf Abweisung der Klage
gerichteten Antrag weiter. Er wendet sich - im

einzelnen gemäß den Ausführungen in der Be-
rufungsbegründung vom i5.11,1993 - weiter-
hin gegen den Vorwurf, seine Beraterpflichten
schuldhaft verletzt zu haben, und wiederholt
sei ne Auffassu n g, daß etwai ge Ersatzansprüche
verjährt seien. .....
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2. Der Kläger hat auch die Voraussetzungen
des Anspruchs wegen einer positiven Verlrags-
verletzung des zwischen den Parteien zu einem
vom Kläger nicht vorgetragenen Zeitpunkt
zustande gekommenen Steuerberatungsver-
trages, bei dem es sich um einen Geschäfts-
besorg u n gsvertrag m it Dienstvertrag charakter
hande lt (vg l. Pal an dt/Th om as,vor$ 637 Rd n. 1 B),

in desen Rahmen die Steuererklärung vom
31.3.1992 sowie die Eröffnungsbilanz vom
13.5.1992 gefertigt wurde, nicht dargetan. Der
Kläger hatte nicht vorgetragen, daß die gefer-
tigte Steuererklärung oder Eröffnungsbilanz
falsch gewesen sei. Soweit er sich darauf beruft,
die Beklagte habe es unterlassen, aufgruhd der
ihr bzw. ihrem Geschäftsführer M. W. bekannten
Umstände der Gründung der G. GmbH im lnter-
esse des Klägers auf Anderung der für die Ein-
bringung des Teilbetriebes, Laborbetreuung
des einzelkaufmännischen Unternehmens des
Klägers hinzuweisen, ist eine Verletzung von
vertraglichen Pflichten durch die Beklagte aut
grund des Klagevortrags nicht ersichtlich.

Abgesehen davon, daß nicht bekannt ist, wann
die Beklagte vom Kläger beauftragt wurde - in

einem von der Beklagten vorgelegten Schrei-
ben des Klägers vom 19.6. 1991 an den bis zum
30.6.1991 mit der Sleuerberatung des Klägers
beauftragten Rechtsanwalt B. heißt es, daß M. W.

der neue Steuerberater des Klägers sei -, ist
nicht ersichtlich, daß das erteilte Mandat über
die Wahrnehmung der allgemeinen steuerli-
chen Belange des Klägers hinausging. Die vom

,Kläger behauptete Verpflichtung der Beklagte,
ihn über eine steuergünstigere Einbringung des
Teilbetriebes gemäß $20 UmwSlG 1977 autzu-
klären, bestand im Rahmen des bestehenden
Steuerberatungsmandates nicht, da insoweit
ein Beratungsmandat unstreitig nicht bestand.

Da auch nach dem Vortrag des Klägers eine
steuergünstigere Einbringung nur bei einer
grundlegenden Umgestaltung des Grün-
dungsvorganges der G. GmbH möglich ge-
wesen wäre, kann von einer vertraglichen
Nebenpflicht im Rahmen der allgemeinen
Steuerberatungstätigkeit der Beklagten für
den Kläger nicht ausgegangen werden; auch
dasvom Kläger in der mündlichenVerhandlung
angesprochene umfassende Vertrauens- und
Beratungsverhältnis reicht als pauschaler Hin-
weis nicht aus, um bereits getroffene vertrag-

liche Dispositionen umfassend zu überprüfen
und in Frage zu stellen.

Darüber hinaus kann die Klage jedenfalls des-
halb keinen Erfolg haben, weil der Kläger einen
ihm entstandenen Schaden nicht ausreichend
dargelegt hal (vgl. Urteit des OLG Frankfurtvom
7.2.1995 - 8 U 65/94;'abgedruckt in: Gt 1995,
229, 232). Der Kläger hat es verabsäumt, eine
umfassende Darstellung über die steuerlichen
Auswi rku n gen der Ei n bri n g u n g des Tei I betriebes
in die GmbH zu geben. Diese Betriebsum-
wandlung ist ein komplexer Vorgang, der
nicht nur Vorteile mit sich bringen konnte.

Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die
behauptete steuerliche Mehrbelastung durch
steuerl iche oder andere wi rtschaft I iche Vortei le
des Klägers, der G. GmbH oder des Mitgesell-
schafters Dr. E. jedenfal ls tei lweise ausgeg I ichen
worden ist. Entgegen der vom Kläger im Schrift-
satz vom 11,3,1996 geäußerten Ansicht, kann
esdaher nichtdahihstehen,obdieG.GmbH den
wirtschaftlichen Vorteil erlangt hat. Vielmehr
hätte es dem Kläger, der im selben Schriftsatz
selbst davon ausgeht, daß im Falle eines Ob-
siegen Beträge an den Mitgesellschafter und
die G. GmbH auszukehren oblegen, darzu legen,
ob und inwieweit bei den beim Gründungsvor-
gang Beteiligten Vor- und Nachteile bei unter-
schiedl ichen steuerlichen Gestaltungsmöglich-
keiten eingetreten wären. Dies gilt insbeson-
dere, da nach dem Klagevortrag der Mitgesell-
schafter und später auch die G. GmbH - anders
als der Klägei -von der Beklagten oder dessen
Geschäftsführer W bei der Gründung beraten
wurden.

Die Kostenentscheidung beruht auf $91 Abs. 1

Satz 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit folgt aus $709 Salz 1 ZPO.

führen, und zwar schon deshalb nicht, weil für
die Verhängung eines BuBgeldes nur die
eigene Schuld des Mandanten maBgeblich
ist, der Mandant also bußgeldrechtlich für
ein etwa gegebenes schuldhaftes Verhalten
eines Dritten, hier des Steuerberaters, nicht
einzutretenhal (Klein/Orlopp, AO,5. A. Rdn.4
zu $376; Späth, Anmerkung zu OLG Koblenz,
DSIR 1981, 239 m.w.N. aus der Rechtspre-
ch u ng).Sollte dem Steuerpf lichtigen d urch den
Bußgeldbescheid zu Unrecht auch das Ver-
schulden seines Steuerberaters zugerechnet
worden sein, so wäre es Sache des Pflichtigen,
gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einzu-
legen. Dementsprechend fehlt es in solchen
Fälllen an dem erforderlichen Rechtswidrig-
keitszusammenhang zwischen einem pflicht-
widrigen Handeln des Steuerberaters mit einer
Gefdbuß liegenden Schaden (so zutreffend
O LG Ko b I e n z, a.a.O.,S. 238; Spä th, a.a. O. ; Kl e i n /
Orlopp, a.a.O., Anm. 6).

- Buchführungsfehler
- Nicht erlaubte Täti!keiten
- Buchführungsfehler, Darlegungslast
(OLG Hamm, Urt.v. 1.2.1995 - 15 U 116/92)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Er$eüung von jalrresabschtllseen

sowie vorbereitende steuerlicfre Zuor&
nungen sind Buchtilhrungohelfem nid*
ertoubt. Ein darauf gerichteter Dienstvor-
trag iat wegen Versto$cs gegen 5134
BGB,Sl StBerG nichtig.

2. Ein auf nicht erlaubte Tältigkeiten ge-
ricbtotor Dienstvertrag kann iederzeit
eingestellt werden, ohne da8 ein $cha-
denersatzanspr-uch aus $627 Abs, 2 Satz
2 BGB entstehen kann.

3. Die Oarlegung von Buclrführungsfeh-
lern setzt voraus, daB die eineelnon Feh-
ler in ihren weeenüichen Merkmalen
exemplarisch umrissen werden (BGH,
Venrß "t988, 362 : Gl 1988, 21.

Aus den Gründen:

(Von der Darstellung des Tatbestandes wird
gem. $543 IZPO abgesehen.)

L

Die Berufung ist unbegründet, Der Kläger kann
den geltend gemachten Schadenersalzan-
spruch nicht auf $627 Abs.2 S. 2 BGB stülzen,
da eine Vereinbarung über die Leistung von
Diensten höherer Art wegen Verstoßes gegen
gesetzliche Verbote i.S. des $134 BGB nicht
rechtswirksam zustandegekommen ist.

Der Kläger trägt vor, der Beklagte habe neben
der Erledigung von Buchführungsarbeiten für
sei ne Wi rtschaftsprüferpraxis steuerberatende
Tätigkeiten f ür Dritte im Auftrag des Klägers selb-
ständig verrichtet. So soll er nach den Darlegun-
gen der Berufungsbegründungs (zu Ziff.4 b und
c) für die WPG die Jahresabschlüsse für 1989
und 1990 erstellt haben. Des weileren soll er die
steuerlichen Aufgaben, welche die T. GmbH im
Zuge der i h r obl iegenden treu händerischen Ver-
waltung des Fonds E GbR zu erledigen gehabt
habe, selbständig übernommen haben. So soll
er bei der Einnahme-Überschußrechnung die
Zuordnung von Kostenbestandteilen zu den
Herstel I u ngs- oder Werbu n gskosten vorgenom-
men haben. Weiterhin soll der Beklagte für
den Fonds-Gesellschafter M. im Rahmen des
Jah resabsch I usses Verl ustzuord n u n gen f ü r d ie

Sonderwerbungskosten vorgenommen haben.
Schließlich ist unterZiff .7 der Berufungsbegrün-
dung vorgetragen, daB zu den Aufgaben des
Beklagten d ie sel bständ i ge Betreu u ng weiterer
Mandate - Firma B, GmbH, Firma l. GmbH,
P GmbH - gehört habe, für die er die lfd. Buch-
führung sowie auch die Jahresabschlüsse zu

erstellen gehabt habe.

Zu Tätigkeiten dieserArt, nämlich zur Erstellung
von Jahresabschlüssen sowie den vorbereiten-
den steuerlichen Zuordnungen war der
Beklagte als Buchführungshelfer nicht befugt.
Ein Vertrag, durch den sich der Buchführungs-
helfer verpflichtet, derartige ihm nicht erlaubte
Tätigkeiten selbständig gegenüber Dritten zu
verrichten, ist wegen Verstoßes gegen S134
BGB in Verbindung mit den einschlägigen
Bestimm u ngen des Steuerberatungsgesetzes
unwirksam. Solche ihm nicht gestatteten
Tätigkeiten durfte der Beklagte daher auch

Ste u e rbe ratu n g sve rt ra g
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jederzeit einstellen, ohne einem Schaden-
ersatzanspruch aus S627 Abs. 2 S. 2 BGB
ausgesetzt zu sein.

il.

Soweit der Kläger seinen Anspruch auf Nicht-
erfüllung bzw. Schlechterfüllung von vorberei-
tenden Buchf ührungsarbeiten stützt, kommt ein
Schadenersatzanspruch aus $627 Abs. 2 S.2
BGB ohnehin nicht in Betracht, da es sich inso-
weit nicht um Dienste ,,höherer Art" handelt, die
nur aufgrund besonderen Vertrauens übertra-
gen zu werden pflegen.Aberauch ein Schaden-
ersatzanspruch aus positiver Vertragsverlet-
zung ist i nsoweit nicht gegeben, da derVerstoß
gegen 5134 BGB in Verbindung mit den
Bestimmungen des Steuerberatungsgeset-
zes gem. S139 BGB zur Unwirksamkeit des
Vertrages in seiner Gesamtheit führt, auch
soweit er an sich erlaubte Tätigkeiten mit
umfaßt (vgl. BGHZ 50, 12; 70, 17 für VerstöBe
gegen das Rechtsberatungsgesetz; Palandt,
BGB,54. Aufl., Bdn.21 zu 5134).

Abgesehen davon sind aber auch im übrigen
die Voraussetzungen für einen Schadenersatz-
anspruch aus positiver Vertragsverletzu ng nicht
hin reichend substanti iert dargelegt. Auch wen n

bei der Darlegung von Buchführungsfehlern
an die Substantiierungslast grundsätzlich groß-
zügige Anforderungen gestellt werden können,
so ist es doch jedenfalls Mindestvoraussetzung,
daß die einzelnen Fehler in ihren wesentli-
chen Merkmalen exemplarisch umrissen
werden (BGH,Vers? 1986,362/63), Hieran fehlt
es ini Vorbringen der Berufungsbegründung
weitgehend. - Soweit der Kläger Fehler bei den
Kontierungsarbeiten behauptet, ist ein dem
Beklagten zuzurechnender Schaden auch des-
halb nicht gegeben, weil es Sache des Klägers
gewesen wäre, im Rahmen der von ihm selbst
bzw. durch angestellte Steuerberaler zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse etwaige Ungenauig-
keiten und UnstimmiQkeiten im Bereich der
Kontieru n g en sel bst zu korri g ieren bzw. korri g ie-

ren zu lassen, wodurch Mehrkosten aufgrund
der Einschallung von Dritten vermiedenworden
wären. Darüber hinaus ist nichts dazu vorge-
tragen, daß dem Beklagten Gelegenheit zur
Nachbesserung etwaiger fehlerhafter Lei-
stungen gegeben worden wäre. Zwar handelt
es sich bei dem Rechtsverhältnis der Parteien

um einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit
Dienstvertragcharakter. Es ist jedoch anerkan nt,

daß auf einen solchen Geschäftsbesorgungs-
vertrag werkvertragliche Rechtselemente ent-
sprechende Anwendung finöen, indem dem
Dienstverpfliöhteten beim Auftreten von Män-
gel n ei n Nachbesseru ngsrecht ei ngeräu mtwird
(vgLOLG Hamm,DSIR 1I87,170ff fürden Steuer-
berater).

Ahnliches gilt auch im Hinblick auf die Behaup-
tung des Klägers, der Beklagte habe bestimmte
Buchfü hru ngsarbeiten n icht zuende gefü hrt, so
daß zusätzliche Auf bereitungsarbeiten erforder-
lich geworden seien. Auch insoweit fehlt es an
einem hinreichend substantiierten Vorbringen
dahingehend, was der Kläger unternommen
hat, um den Beklagten dazu anzuhalten, beider
Übergabe. und Abstimmung der Buchführung
mitzuwirken. Überdies sind auch insoweit die
Meh rkosten n icht h i n reichend su bstanti iert dar-
gelegt. Wenn der Beklagte beispielsweise die
Buchführung f ür 1991 noch erstellt hätte -wozu
es infolge der Beendigung der Zusammen-
arbeit der Parteien nicht mehr gekommen ist -
so hätte er dafür in gleicher Weise bezahlt
werden müssen wie der Nachfolger.

- Mandatsinhalt
- Betriebsumwandlung
- Schadendarlegung
(LG Berlin, t,Jrt.v. 30.4.1996 - 7 O 514/95, rkr.)

Leitsätze (d.Red.):

1. Die Beratung eines Gründungsges€ll-
schafiors einer GmbH begrtindot kaine
$chutzpflichten gegenüber den Mitge-
sellechaftem, donn beim Abechluß des
Gesellechafrwertrages werden in ereter
Linie eigene steuerliche lnteressen ver-
folgü.

2. Die Wahrnehmung der allgemeinen
steuerlichen Belange begründet nioht
die vertragliche Nebenpflicht über eine
grundlegende Urngestaltung dee Grün-
dungsvorganges einer GmbH zu bersten.

Steuerberaterhaftung

3. Die Betriebsumwandlung ist ein kom-
plexerVorgangn der nicht nur Vorteile mit
eich bring!. Ein angeblieher Schaden
erfordort die Darlegung aller Von und
Nachteile bei den unlerechiedlichen
steuedichen Gestaltungemö glichkeiten

Zum Sachverhalt:

Der Kläger beabsichtiglezum 1.1. 1991 denTeil-
betrieb Laborbetreu u ng sei nes ei nzel kauf män-
nisches Unternehmens in eine mit dem Mitge-
sellschafter Dr, H., der eine Bareinlage leisten
sollte, gegründete G.-Laborbetreuungsgesell-
schaft mbH (im Folgenden:G. GmbH)als Sach-
einlage einzubringen. Die Eintragung der mit
Vertrag vom 21.12,1990 gegründeten Gesell-
schaft unterblieb wegen Beanstandungen des
Registergerichts hinsichtlich der Werthaltigkeit
der Sacheinlage. Nach Anderung des Gesell-
schaftsvertrages wurde die GmbH in das Han-

delsregister des Amtsgerichts eingetragen.

lm Zuge der Gründung der G. GmbH waren
zunächst der Geschäftsführer der Beklagten M.

W und seit einem nicht genau bekannten Zeit-
punkt die Beklagte für den Mitgesellschafter Dr,

E. und die G. GmbH i.G. steuerberatend tätig.

!r"n Rahrnen e!neszu einem nicht genau bekann-
ten Zeitpu n kt ertei lten Steuerberatu ngsmanda-
tes des Klägers an die Beklagte erstellte diese
unter dem 31.3,1992 die Einkommensteuer-
erklärung für das Jahr 1990 für den Kläger und
dessen Ehefrau Dr. U. M., sowie am 13.5.1992
die Eröffnungsbilanz per 1.1.1991 für die G.

GmbH. Durch Einkommensteuerbescheid des
Finanzamts für das Jahr 1990 vom 16,11.1992,
wurden für die Eheleute M. folgende Beträge
festgesetzt:

Ei n kom mensteuersch u ld

Zinsen
auf die Einkommensteuer
evan. Kirchensteuer

125.933,00 DM

4.496,00 DM

3.996,00 DM

134.425,00 DM,

Mit Abtretungserklärung vom 24.4.1996 trat die
Ehefrau des Klägers sämtliche Ansprüche aus
der Einkom mensteuer'1 990 gegen die Beklagte
an den Kläger ab.

Der Kläger behauptet, zur Festsetzung der Ein-

kommensteuer 1990 sei es nur deshalb gekom-

men,weildie Beklagte es unterlassen habe, die
Möglichkeiten einer steuerneutralen Einbrin-
gung des Teilbetriebes in die G. GmbH aufzu-
zeigen. Bis zu m Zeitpunkt der Bestandskraft des
Steuerbescheides habe d ie Mög I ich keit bestan-
den, eine Anderung des Umwandlungsvor-
ganges mit steuerlicher Wirkung vorzunehmen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet, Der Kläger hat
gegen die Beklagte den mit der Klage geltend
gemachten Schadenersatzanspruch nicht,
jedenfalls nicht ausreichend dargetan.

1. Der Kläger hat keinen Anspruch - etwa
gemäß S635 BGB -wegen einer mangelhaften
Beratung des Klägers bei der Gründung der G.

GmbH. Den Abschluß eines Beratungsvertrages
zwischen den Parteien für die Beratung des
Klägers bei der Gründung der GmbH hat der
Kläger nicht behauptet. Nach seinem Vorbrin-
gen war bei den Verhandlungen über die
GmbH-Gründung die Beklagte für den Mitge-
sellschafter Dr. E. tätig, nach Gründung der G.

GmbH sollte sie auch diese vertreten. Ein Ver-

tragsverhältnis mit der Beklagten insoweit hat er
nicht behauptet;vielmehr hat er die Behauptung
der Beklagten, die unstreitig erst zu einem nicht
bekannten Zeitpunkt nach Gründung der G.

GmbH entstand, daB es ein Gründungsman-
dant des Klägers für die Beklagte zu keinem
Zeitpunkt gab, nicht bestritten (S 138 Abs, 3
zPo).

Ein Schadenersatzanspruch des Klägers be-
steht auch nicht aufgrund einer ergänzenden
Auslegung des Vertrages zwischen dem Mitge-
sellschafter Dr. E. und der Beklagten, -wenn gar
nur mit dessen GeschäftsführerW., die jenen bei
der Gründung der GmbH beraten hatte;Voraus-
setzung für die Annahme eines Vertrages mit
Schutzwirkung für Dritte (hier der Kläger) ist,

daß eine Schutzpflicht des Gläubigers (hier des
Mitgesellschafters Dr. E.)für den Dritten besteht
(vgl. Palandt-Heinrichs, 55. Aufl., 1996, 5328
Rdn. 19). Eine solche besteht unter den
Gründungsgesellschaftern einer GmbH, die
regelmäßig, wie auch im vorliegenden Fall,
in erster Linie eigene steuerliche Interessen
mit dem Abschluß des Gesellschaftsvertra-
ges verfolgen, nicht.
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jederzeit einstellen, ohne einem Schaden-
ersatzanspruch aus S627 Abs. 2 S. 2 BGB
ausgesetzt zu sein.

il.

Soweit der Kläger seinen Anspruch auf Nicht-
erfüllung bzw. Schlechterfüllung von vorberei-
tenden Buchf ührungsarbeiten stützt, kommt ein
Schadenersatzanspruch aus $627 Abs. 2 S.2
BGB ohnehin nicht in Betracht, da es sich inso-
weit nicht um Dienste ,,höherer Art" handelt, die
nur aufgrund besonderen Vertrauens übertra-
gen zu werden pflegen.Aberauch ein Schaden-
ersatzanspruch aus positiver Vertragsverlet-
zung ist i nsoweit nicht gegeben, da derVerstoß
gegen 5134 BGB in Verbindung mit den
Bestimmungen des Steuerberatungsgeset-
zes gem. S139 BGB zur Unwirksamkeit des
Vertrages in seiner Gesamtheit führt, auch
soweit er an sich erlaubte Tätigkeiten mit
umfaßt (vgl. BGHZ 50, 12; 70, 17 für VerstöBe
gegen das Rechtsberatungsgesetz; Palandt,
BGB,54. Aufl., Bdn.21 zu 5134).

Abgesehen davon sind aber auch im übrigen
die Voraussetzungen für einen Schadenersatz-
anspruch aus positiver Vertragsverletzu ng nicht
hin reichend substanti iert dargelegt. Auch wen n

bei der Darlegung von Buchführungsfehlern
an die Substantiierungslast grundsätzlich groß-
zügige Anforderungen gestellt werden können,
so ist es doch jedenfalls Mindestvoraussetzung,
daß die einzelnen Fehler in ihren wesentli-
chen Merkmalen exemplarisch umrissen
werden (BGH,Vers? 1986,362/63), Hieran fehlt
es ini Vorbringen der Berufungsbegründung
weitgehend. - Soweit der Kläger Fehler bei den
Kontierungsarbeiten behauptet, ist ein dem
Beklagten zuzurechnender Schaden auch des-
halb nicht gegeben, weil es Sache des Klägers
gewesen wäre, im Rahmen der von ihm selbst
bzw. durch angestellte Steuerberaler zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse etwaige Ungenauig-
keiten und UnstimmiQkeiten im Bereich der
Kontieru n g en sel bst zu korri g ieren bzw. korri g ie-

ren zu lassen, wodurch Mehrkosten aufgrund
der Einschallung von Dritten vermiedenworden
wären. Darüber hinaus ist nichts dazu vorge-
tragen, daß dem Beklagten Gelegenheit zur
Nachbesserung etwaiger fehlerhafter Lei-
stungen gegeben worden wäre. Zwar handelt
es sich bei dem Rechtsverhältnis der Parteien

um einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit
Dienstvertragcharakter. Es ist jedoch anerkan nt,

daß auf einen solchen Geschäftsbesorgungs-
vertrag werkvertragliche Rechtselemente ent-
sprechende Anwendung finöen, indem dem
Dienstverpfliöhteten beim Auftreten von Män-
gel n ei n Nachbesseru ngsrecht ei ngeräu mtwird
(vgLOLG Hamm,DSIR 1I87,170ff fürden Steuer-
berater).

Ahnliches gilt auch im Hinblick auf die Behaup-
tung des Klägers, der Beklagte habe bestimmte
Buchfü hru ngsarbeiten n icht zuende gefü hrt, so
daß zusätzliche Auf bereitungsarbeiten erforder-
lich geworden seien. Auch insoweit fehlt es an
einem hinreichend substantiierten Vorbringen
dahingehend, was der Kläger unternommen
hat, um den Beklagten dazu anzuhalten, beider
Übergabe. und Abstimmung der Buchführung
mitzuwirken. Überdies sind auch insoweit die
Meh rkosten n icht h i n reichend su bstanti iert dar-
gelegt. Wenn der Beklagte beispielsweise die
Buchführung f ür 1991 noch erstellt hätte -wozu
es infolge der Beendigung der Zusammen-
arbeit der Parteien nicht mehr gekommen ist -
so hätte er dafür in gleicher Weise bezahlt
werden müssen wie der Nachfolger.

- Mandatsinhalt
- Betriebsumwandlung
- Schadendarlegung
(LG Berlin, t,Jrt.v. 30.4.1996 - 7 O 514/95, rkr.)

Leitsätze (d.Red.):

1. Die Beratung eines Gründungsges€ll-
schafiors einer GmbH begrtindot kaine
$chutzpflichten gegenüber den Mitge-
sellechaftem, donn beim Abechluß des
Gesellechafrwertrages werden in ereter
Linie eigene steuerliche lnteressen ver-
folgü.

2. Die Wahrnehmung der allgemeinen
steuerlichen Belange begründet nioht
die vertragliche Nebenpflicht über eine
grundlegende Urngestaltung dee Grün-
dungsvorganges einer GmbH zu bersten.

Steuerberaterhaftung

3. Die Betriebsumwandlung ist ein kom-
plexerVorgangn der nicht nur Vorteile mit
eich bring!. Ein angeblieher Schaden
erfordort die Darlegung aller Von und
Nachteile bei den unlerechiedlichen
steuedichen Gestaltungemö glichkeiten

Zum Sachverhalt:

Der Kläger beabsichtiglezum 1.1. 1991 denTeil-
betrieb Laborbetreu u ng sei nes ei nzel kauf män-
nisches Unternehmens in eine mit dem Mitge-
sellschafter Dr, H., der eine Bareinlage leisten
sollte, gegründete G.-Laborbetreuungsgesell-
schaft mbH (im Folgenden:G. GmbH)als Sach-
einlage einzubringen. Die Eintragung der mit
Vertrag vom 21.12,1990 gegründeten Gesell-
schaft unterblieb wegen Beanstandungen des
Registergerichts hinsichtlich der Werthaltigkeit
der Sacheinlage. Nach Anderung des Gesell-
schaftsvertrages wurde die GmbH in das Han-

delsregister des Amtsgerichts eingetragen.

lm Zuge der Gründung der G. GmbH waren
zunächst der Geschäftsführer der Beklagten M.

W und seit einem nicht genau bekannten Zeit-
punkt die Beklagte für den Mitgesellschafter Dr,

E. und die G. GmbH i.G. steuerberatend tätig.

!r"n Rahrnen e!neszu einem nicht genau bekann-
ten Zeitpu n kt ertei lten Steuerberatu ngsmanda-
tes des Klägers an die Beklagte erstellte diese
unter dem 31.3,1992 die Einkommensteuer-
erklärung für das Jahr 1990 für den Kläger und
dessen Ehefrau Dr. U. M., sowie am 13.5.1992
die Eröffnungsbilanz per 1.1.1991 für die G.

GmbH. Durch Einkommensteuerbescheid des
Finanzamts für das Jahr 1990 vom 16,11.1992,
wurden für die Eheleute M. folgende Beträge
festgesetzt:

Ei n kom mensteuersch u ld

Zinsen
auf die Einkommensteuer
evan. Kirchensteuer

125.933,00 DM

4.496,00 DM

3.996,00 DM

134.425,00 DM,

Mit Abtretungserklärung vom 24.4.1996 trat die
Ehefrau des Klägers sämtliche Ansprüche aus
der Einkom mensteuer'1 990 gegen die Beklagte
an den Kläger ab.

Der Kläger behauptet, zur Festsetzung der Ein-

kommensteuer 1990 sei es nur deshalb gekom-

men,weildie Beklagte es unterlassen habe, die
Möglichkeiten einer steuerneutralen Einbrin-
gung des Teilbetriebes in die G. GmbH aufzu-
zeigen. Bis zu m Zeitpunkt der Bestandskraft des
Steuerbescheides habe d ie Mög I ich keit bestan-
den, eine Anderung des Umwandlungsvor-
ganges mit steuerlicher Wirkung vorzunehmen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet, Der Kläger hat
gegen die Beklagte den mit der Klage geltend
gemachten Schadenersatzanspruch nicht,
jedenfalls nicht ausreichend dargetan.

1. Der Kläger hat keinen Anspruch - etwa
gemäß S635 BGB -wegen einer mangelhaften
Beratung des Klägers bei der Gründung der G.

GmbH. Den Abschluß eines Beratungsvertrages
zwischen den Parteien für die Beratung des
Klägers bei der Gründung der GmbH hat der
Kläger nicht behauptet. Nach seinem Vorbrin-
gen war bei den Verhandlungen über die
GmbH-Gründung die Beklagte für den Mitge-
sellschafter Dr. E. tätig, nach Gründung der G.

GmbH sollte sie auch diese vertreten. Ein Ver-

tragsverhältnis mit der Beklagten insoweit hat er
nicht behauptet;vielmehr hat er die Behauptung
der Beklagten, die unstreitig erst zu einem nicht
bekannten Zeitpunkt nach Gründung der G.

GmbH entstand, daB es ein Gründungsman-
dant des Klägers für die Beklagte zu keinem
Zeitpunkt gab, nicht bestritten (S 138 Abs, 3
zPo).

Ein Schadenersatzanspruch des Klägers be-
steht auch nicht aufgrund einer ergänzenden
Auslegung des Vertrages zwischen dem Mitge-
sellschafter Dr. E. und der Beklagten, -wenn gar
nur mit dessen GeschäftsführerW., die jenen bei
der Gründung der GmbH beraten hatte;Voraus-
setzung für die Annahme eines Vertrages mit
Schutzwirkung für Dritte (hier der Kläger) ist,

daß eine Schutzpflicht des Gläubigers (hier des
Mitgesellschafters Dr. E.)für den Dritten besteht
(vgl. Palandt-Heinrichs, 55. Aufl., 1996, 5328
Rdn. 19). Eine solche besteht unter den
Gründungsgesellschaftern einer GmbH, die
regelmäßig, wie auch im vorliegenden Fall,
in erster Linie eigene steuerliche Interessen
mit dem Abschluß des Gesellschaftsvertra-
ges verfolgen, nicht.
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2. Der Kläger hat auch die Voraussetzungen
des Anspruchs wegen einer positiven Verlrags-
verletzung des zwischen den Parteien zu einem
vom Kläger nicht vorgetragenen Zeitpunkt
zustande gekommenen Steuerberatungsver-
trages, bei dem es sich um einen Geschäfts-
besorg u n gsvertrag m it Dienstvertrag charakter
hande lt (vg l. Pal an dt/Th om as,vor$ 637 Rd n. 1 B),

in desen Rahmen die Steuererklärung vom
31.3.1992 sowie die Eröffnungsbilanz vom
13.5.1992 gefertigt wurde, nicht dargetan. Der
Kläger hatte nicht vorgetragen, daß die gefer-
tigte Steuererklärung oder Eröffnungsbilanz
falsch gewesen sei. Soweit er sich darauf beruft,
die Beklagte habe es unterlassen, aufgruhd der
ihr bzw. ihrem Geschäftsführer M. W. bekannten
Umstände der Gründung der G. GmbH im lnter-
esse des Klägers auf Anderung der für die Ein-
bringung des Teilbetriebes, Laborbetreuung
des einzelkaufmännischen Unternehmens des
Klägers hinzuweisen, ist eine Verletzung von
vertraglichen Pflichten durch die Beklagte aut
grund des Klagevortrags nicht ersichtlich.

Abgesehen davon, daß nicht bekannt ist, wann
die Beklagte vom Kläger beauftragt wurde - in

einem von der Beklagten vorgelegten Schrei-
ben des Klägers vom 19.6. 1991 an den bis zum
30.6.1991 mit der Sleuerberatung des Klägers
beauftragten Rechtsanwalt B. heißt es, daß M. W.

der neue Steuerberater des Klägers sei -, ist
nicht ersichtlich, daß das erteilte Mandat über
die Wahrnehmung der allgemeinen steuerli-
chen Belange des Klägers hinausging. Die vom

,Kläger behauptete Verpflichtung der Beklagte,
ihn über eine steuergünstigere Einbringung des
Teilbetriebes gemäß $20 UmwSlG 1977 autzu-
klären, bestand im Rahmen des bestehenden
Steuerberatungsmandates nicht, da insoweit
ein Beratungsmandat unstreitig nicht bestand.

Da auch nach dem Vortrag des Klägers eine
steuergünstigere Einbringung nur bei einer
grundlegenden Umgestaltung des Grün-
dungsvorganges der G. GmbH möglich ge-
wesen wäre, kann von einer vertraglichen
Nebenpflicht im Rahmen der allgemeinen
Steuerberatungstätigkeit der Beklagten für
den Kläger nicht ausgegangen werden; auch
dasvom Kläger in der mündlichenVerhandlung
angesprochene umfassende Vertrauens- und
Beratungsverhältnis reicht als pauschaler Hin-
weis nicht aus, um bereits getroffene vertrag-

liche Dispositionen umfassend zu überprüfen
und in Frage zu stellen.

Darüber hinaus kann die Klage jedenfalls des-
halb keinen Erfolg haben, weil der Kläger einen
ihm entstandenen Schaden nicht ausreichend
dargelegt hal (vgl. Urteit des OLG Frankfurtvom
7.2.1995 - 8 U 65/94;'abgedruckt in: Gt 1995,
229, 232). Der Kläger hat es verabsäumt, eine
umfassende Darstellung über die steuerlichen
Auswi rku n gen der Ei n bri n g u n g des Tei I betriebes
in die GmbH zu geben. Diese Betriebsum-
wandlung ist ein komplexer Vorgang, der
nicht nur Vorteile mit sich bringen konnte.

Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die
behauptete steuerliche Mehrbelastung durch
steuerl iche oder andere wi rtschaft I iche Vortei le
des Klägers, der G. GmbH oder des Mitgesell-
schafters Dr. E. jedenfal ls tei lweise ausgeg I ichen
worden ist. Entgegen der vom Kläger im Schrift-
satz vom 11,3,1996 geäußerten Ansicht, kann
esdaher nichtdahihstehen,obdieG.GmbH den
wirtschaftlichen Vorteil erlangt hat. Vielmehr
hätte es dem Kläger, der im selben Schriftsatz
selbst davon ausgeht, daß im Falle eines Ob-
siegen Beträge an den Mitgesellschafter und
die G. GmbH auszukehren oblegen, darzu legen,
ob und inwieweit bei den beim Gründungsvor-
gang Beteiligten Vor- und Nachteile bei unter-
schiedl ichen steuerlichen Gestaltungsmöglich-
keiten eingetreten wären. Dies gilt insbeson-
dere, da nach dem Klagevortrag der Mitgesell-
schafter und später auch die G. GmbH - anders
als der Klägei -von der Beklagten oder dessen
Geschäftsführer W bei der Gründung beraten
wurden.

Die Kostenentscheidung beruht auf $91 Abs. 1

Satz 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit folgt aus $709 Salz 1 ZPO.

führen, und zwar schon deshalb nicht, weil für
die Verhängung eines BuBgeldes nur die
eigene Schuld des Mandanten maBgeblich
ist, der Mandant also bußgeldrechtlich für
ein etwa gegebenes schuldhaftes Verhalten
eines Dritten, hier des Steuerberaters, nicht
einzutretenhal (Klein/Orlopp, AO,5. A. Rdn.4
zu $376; Späth, Anmerkung zu OLG Koblenz,
DSIR 1981, 239 m.w.N. aus der Rechtspre-
ch u ng).Sollte dem Steuerpf lichtigen d urch den
Bußgeldbescheid zu Unrecht auch das Ver-
schulden seines Steuerberaters zugerechnet
worden sein, so wäre es Sache des Pflichtigen,
gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einzu-
legen. Dementsprechend fehlt es in solchen
Fälllen an dem erforderlichen Rechtswidrig-
keitszusammenhang zwischen einem pflicht-
widrigen Handeln des Steuerberaters mit einer
Gefdbuß liegenden Schaden (so zutreffend
O LG Ko b I e n z, a.a.O.,S. 238; Spä th, a.a. O. ; Kl e i n /
Orlopp, a.a.O., Anm. 6).

- Buchführungsfehler
- Nicht erlaubte Täti!keiten
- Buchführungsfehler, Darlegungslast
(OLG Hamm, Urt.v. 1.2.1995 - 15 U 116/92)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Er$eüung von jalrresabschtllseen

sowie vorbereitende steuerlicfre Zuor&
nungen sind Buchtilhrungohelfem nid*
ertoubt. Ein darauf gerichteter Dienstvor-
trag iat wegen Versto$cs gegen 5134
BGB,Sl StBerG nichtig.

2. Ein auf nicht erlaubte Tältigkeiten ge-
ricbtotor Dienstvertrag kann iederzeit
eingestellt werden, ohne da8 ein $cha-
denersatzanspr-uch aus $627 Abs, 2 Satz
2 BGB entstehen kann.

3. Die Oarlegung von Buclrführungsfeh-
lern setzt voraus, daB die eineelnon Feh-
ler in ihren weeenüichen Merkmalen
exemplarisch umrissen werden (BGH,
Venrß "t988, 362 : Gl 1988, 21.

Aus den Gründen:

(Von der Darstellung des Tatbestandes wird
gem. $543 IZPO abgesehen.)

L

Die Berufung ist unbegründet, Der Kläger kann
den geltend gemachten Schadenersalzan-
spruch nicht auf $627 Abs.2 S. 2 BGB stülzen,
da eine Vereinbarung über die Leistung von
Diensten höherer Art wegen Verstoßes gegen
gesetzliche Verbote i.S. des $134 BGB nicht
rechtswirksam zustandegekommen ist.

Der Kläger trägt vor, der Beklagte habe neben
der Erledigung von Buchführungsarbeiten für
sei ne Wi rtschaftsprüferpraxis steuerberatende
Tätigkeiten f ür Dritte im Auftrag des Klägers selb-
ständig verrichtet. So soll er nach den Darlegun-
gen der Berufungsbegründungs (zu Ziff.4 b und
c) für die WPG die Jahresabschlüsse für 1989
und 1990 erstellt haben. Des weileren soll er die
steuerlichen Aufgaben, welche die T. GmbH im
Zuge der i h r obl iegenden treu händerischen Ver-
waltung des Fonds E GbR zu erledigen gehabt
habe, selbständig übernommen haben. So soll
er bei der Einnahme-Überschußrechnung die
Zuordnung von Kostenbestandteilen zu den
Herstel I u ngs- oder Werbu n gskosten vorgenom-
men haben. Weiterhin soll der Beklagte für
den Fonds-Gesellschafter M. im Rahmen des
Jah resabsch I usses Verl ustzuord n u n gen f ü r d ie

Sonderwerbungskosten vorgenommen haben.
Schließlich ist unterZiff .7 der Berufungsbegrün-
dung vorgetragen, daB zu den Aufgaben des
Beklagten d ie sel bständ i ge Betreu u ng weiterer
Mandate - Firma B, GmbH, Firma l. GmbH,
P GmbH - gehört habe, für die er die lfd. Buch-
führung sowie auch die Jahresabschlüsse zu

erstellen gehabt habe.

Zu Tätigkeiten dieserArt, nämlich zur Erstellung
von Jahresabschlüssen sowie den vorbereiten-
den steuerlichen Zuordnungen war der
Beklagte als Buchführungshelfer nicht befugt.
Ein Vertrag, durch den sich der Buchführungs-
helfer verpflichtet, derartige ihm nicht erlaubte
Tätigkeiten selbständig gegenüber Dritten zu
verrichten, ist wegen Verstoßes gegen S134
BGB in Verbindung mit den einschlägigen
Bestimm u ngen des Steuerberatungsgesetzes
unwirksam. Solche ihm nicht gestatteten
Tätigkeiten durfte der Beklagte daher auch

Ste u e rbe ratu n g sve rt ra g
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seines Betriebes eine vergleichbare Pensions-

vereinbarung getroffen oder auch nur ange-
boten hätte - mit der Folge, daß er beiAbschluß
entsprechender wi rksamer Verein barungen die

Pensionen an die übrigen Angestellten tatsäch-
lich hätte zah len m üssen - behauptet der Kläger

selbst nicht. Er trägt dazu lediglich vor, daß die

anderen An gestel lten kei ne verg leich bare Posi-

tion mit derjenigen seinei Ehefrau gehabt hät-

ten. Dieser Vortrag ist jedoch nicht hinreichend
substantiiert, zumal die lndizwirkung der ander-
weitigen Pensionsvereinbarung nicht nur bei

Tätigkeiten eingreift, die derjenigen des Ehe-

gatten gleichwertig sind, sondern auch bei

geri n gerwerti gen Täti g keiten der ü bri gen An ge-

stellten (BdF-Erlaß, a.a.O., I Ziff. 21; Schmidt,
a.a.O.).

d) Aber selbst wenn man unterstellen wÜrde,

daß die steuerliche Anerkennung der Pensions-

rückstellung in dem geltend gemachten Um-

fang nicht an den unter a) bis c) angegebe-
nen Umständen gescheitert wärer fehlt es an

einem Schaden des Klägers, weil die Rück-
stellung jedenfalls im Jahre 1986 wieder
hätte aufgelöst werden müssen und zu ent-
sprechenden Mehrsteuern geführt hätte'
Unstreitig ist nämlich das Dienstverhältnis

zwischen dem Kläger und seiner Ehefrau im

Jahre 1986 gekündigt und erst lm Jahre 1989

wieder aufgenommen worden, Die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses im Jahre '1986 mit der

Folge, daß auch die Pensionszusage zivilrecht-
lich unwirksam wurde, hätte zwangsläufig zu

einer Auflösung der Rückstellungen und damit

zu einer entsprechenden Erhöhung des steuer-

lich anrechenbaren Gewinnesfür das Jahr 1 9BG

geführt. Wie sich aus dem Sleuerbescheid für

das Jahr 1986 ergibt, lag das steuerpflichtige
Einkommen des Klägers für dieses Jahr bei

94.740,00 DM. Demgegenüber hätte sich das
steuerliche Einkommen für das Jahr 1985 unter

Berücksichtigung einer nach Auffassung des

Klägers zulässigen Rückstellung von 750lo des

letzten steuerpflichtigen Einkommens der Ehe-

frau nach seiner eigenen Berechnung in der

Klageschrift nui auf 81.854,00 DM belaufen,

wäre also geringer gewesen als das fÜr 1986

zu versteuernde Ei nkommen.

Das aber bedeutet, daß aufgrund der Steuer-
progression die Mehrsteuern, die der
Beklagte infolge der Auflösung der Rück-

stellung im Jahre 1986 zu zahlen gehabt
hätte, sogar noch höher gewesen wäre als
die Steuerersparnis, die er beiAnerkennung
der Rückstellung in der begehrten Höhe für
das Jahr 1 985 zu zahlen gehabt hätte, so daß
die Anerkennung der Rückstellung für das
Jahr 1985 dem Kläger daher letztlich keinen
finanzietten Vorteil gebracht hätte. - Da dem
Kläger mithin durch die Versagung der steuer-

lichen Anerkennung der Pensionsrückstellung
durch das Finanzamt letztlich kein Schaden ent-

standen ist, ist auch für eine Ersatzpflicht der

durch die Rechtsverfolgung im Rechtsbehelfs-

verfahren gegen das Finanzamt entstandenen
Anwaltskosten von 6.122,03 DM keine Grund-
lage gegeben, abgesehen davon, daß nicht

dargelegt worden ist, auf welche Beratungslei-
stungen im einzelnen sich die vorgelegten
Rechnungen der Rechtsanwälte D. pp. beziehen

und sich die Rechtsbehelfsverfahren im übri-
gen nicht nur auf den hier streitgegenständ-
lichen Gesichtspunkt der Nichtanerkennung
der Pensionsrückstel lu ngen beziehen, sondern
auch auf sämtliche anderen Gesichtspunkte,

dieGegenstand der imJahre 1989 durchgeführ-
ten Betriebsprüf u ng waren.

lll.

Auch für die vom Kläger gezahlte Geldbuße in

Höhevon 6.000,00 DM entsprechend dem Buß-
geldbescheid vom 711.1990 ist der Beklagte

n icht ersatzpf I ichti g. Grundsätzlich ist nämlich
davon auszugehen, daB derienige, dem eine
öffentlich-rechtliche Strafe oder Buße auf-
erlegt worden ist, diese aus seinem Ver-

mögen selbst tragen muß; dies ist Sinn und

Zweck der Strafe oder Buße. Deshalb ist eine

Ersatzpflicht des Steuerberaters für eine vom

Mandanten zu zahlende Geldbuße zwar nicht

schlechthin ausgeschlossen, kommt aber nur in

Ausnahmefällen in Betracht, z.B. wenn der

Steuerberater den Pflichtigen in vorwerfbarer
Weise von einer straf bef reienden Selbstanzeige

nach S378 Abs. 3 AO abgehalten hat (vgl. dazu
RGZ 169, 267). Eine bloße Schlechterfüllung
von Steuerberaterleistungen -wie sie etwa nach

der Behauptung des Klägers dem Beklagten

bei der Erstellung der Jahresabschlüsse unter-

laufen sein soll - kann dagegen grundsätzlich

nicht zu einer Haftung des Steuerberaters für

eine dem Mandanten auferlegte Geldbuße

@ ET

Steuerberaterhaftung

- Beratungspflichten
- Gewerbliche Tätigkeit eines Freiberuflers
(OfG DüsseMort, Urt.v.21.7.1994 - 13 U 165/93;
Die Revision - IXZR 164/94 -
wu rde zu rückgenom me n.)

Leitsatz

Der $euerberater ist verpflichiet, den
freiberuflich tätigen Mandanten (hier:
Architekten) auf die Notwendigkeit hin'
zuweioen, eine zusätzliche gewerbliche
Tätigkeit im Sinne von I 1 5 ES1G getrennt
von dor freiboruflichen Tätigkeit auezu'
tiben ($18 Abs. I Nr. 1 ESIG). tlbt eine
Personengesellschafr, zu der sich frei'
beruftieh Tätige zuaammengeschloeeon
haben, aucü nur in geringem Umfang
eine freiberuflicheTäligkeit aus, ss ist ihr
gesamter Betrieb gewerbesüeuerpflich'
tig (vgL BFH, EStBl 1974 ll, 883; AslAt
,glA $,86; B$Al, 984 Il t, 530r.

Zum Sachverhalt:

Die Kläger sind in der Rechtsform einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts gemeinschaftlich

als Architekten tätig. Bis zum Tode ihres Vaters

im Jahre 1972warensie dessen Angestellte. Der

Beklagte hat die Kläger in der Vergangenheit in

steuerlicher Hi nsicht beraten.

lm Architektenbüro der Klägerwurde der grÖßte

Teil des Grundbesitzes der Familie B. verwaltet.

Hierzu gehörten 10 Grundstücke im gemein-

schaftlichen Eigentum der Kläger, 5 Grund-

stücke eines der Kläger sowie 16 Grundstücke,

die einer Erbengemeinschaft unter Beteiligung

der Familie B. gehörten. Von den Klägern wur-

den sodann noch dreiweitere GrundstÜcke ver-

waltet, d i e i m Ei gentu m u n betei I i gter Dritter stan-

den. Außerdem erhielten die Kläger Provisions-

zah I u ngen von Versicherungsgesellschaften.

lm Anschluß an eine im Jahre 1981 durchge-
führte Betriebsprüfung bewertete das Finanz-

amt die Einkünfte der Kläger in den Jahren 1975

bis 1979 als gewerbliche i.S.v. S15 ESIG und

damit als lohnsummensteuerpflichtige Ein-

künfte i.S.d, SS23 ff Gewerbesteuergesetz. Bis

dahin hatte das Finanzamt aufgrund der voran-
gegangenen Betriebsprüfung 1976 für die
Jahre 1972 bis 1974 die Einkünfte der Kläger als
solche aus freiberuflicher Tätigkeit i.S.v. $18
Abs. 1 Nr. 1 ESIG behandelt. Die Anderung der
steuerlichen Bewertung führte zu Steuernach-
forderungen in der von den Klägern behaup-
teten Höhe von 492.787,12 DM. Die von den
Klägern gegen die entsprechenden Bescheide
gerichteten Einsprüche und Klagen blieben
ohne Erfolg.

Die Kläger nehmen nunmehr den Beklagten auf
Ersalz des durch die Steuermehrbelastung
bedingten Schaden inAnspruch.Sie haben den
Vorwurf erhoben, der Beklagte habe es unter-
lassen, sie auf die Notwendigkeit hinzuweisen,
die freiberuflichen und die gewerblichen Tätig-
keiten jeweils in getrennten Gesellschaften aus-
zuüben. .....

Er hat sich zu seiner Entlastung darauf berufen,
daß das Finanzamt in der Vergangenheit die
Steuererklärungen der Kläger unbeanstandet
gelassen habe. Sodann hat er die Einrede der
Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat durch Zwischenurteilvom
8,6.1993, auf das zur Darstellung der näheren
Einzelheiten verwiesen wird, die Klage dem
Grunde nach für gerechtfertigt erklärt: Firr den

den Klägern entstandenen Schaden sei der
Beklagte unter dem rechtlichen Gesichtspunkt
der positiven Vertragsverletzu n g verantwortl ich.

Die Einrede derVerjährung sei nicht begründet.
Zwar sei bei Abgabe der entsprechenden Ver-

zichtserklärung im Oktober 1986 der primäre
Schadenersatzanspruch gemäß S68 SIBG be-
reits verjährt gewesen. Der Beklagte hätte sich
jedoch im Oktober 1986 auf den Ablauf derVer-
jäh ru ngsf rist nicht berufen dü rfen, wei I er es zuvor
unterlassen habe, trotz des fortbestehenden
Mandats die Kläger darauf hinzuweisen, daß ein
Schadenersatzanspruch in drei Jahren verjähre.

Mit der dagegen gerichteten Berufung verfolgt
der Beklagte den auf Abweisung der Klage
gerichteten Antrag weiter. Er wendet sich - im

einzelnen gemäß den Ausführungen in der Be-
rufungsbegründung vom i5.11,1993 - weiter-
hin gegen den Vorwurf, seine Beraterpflichten
schuldhaft verletzt zu haben, und wiederholt
sei ne Auffassu n g, daß etwai ge Ersatzansprüche
verjährt seien. .....
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Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklagten bleibt ohne Erfolg.
Durch ungenügende Erfüllung der ihm als Steu-
erberater gegenüber den Klägern obliegenden
Beratungs- und Hinweispflicht ist den Klägern
ein Schaden entstanden, weil sie nach dem
Ergebnis der Betriebsprüfung 1981 steuerlich
nicht als Freiberufler, sondern als Gewerbe-
treibende behandelt werden (1.). Daß den Klä-
gern hierdurch steuerliche Nachteile entstan-
den sind, ist außer Streit. Der Anspruch der
Kläger ist auch nicht verjährt (ll,).

L

Zutreffend hatdas Landgerichteine Haftung des
Beklagten wegen positiver Vertragsverletzung
bejaht. Es ist eine Vertragspflicht des Steuer-
beraters, den Mandanten u mfassend steuer-
lich zu beraten und ungefragt über alle
bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten und
deren Fofgen zu unterrichlen (BGH, NJW-RR
1994, 535,536,). lm Streitfallwar der Beklagte
verpflichtet, die Kläger auf die Notwendigkeit
h i nzuweisen, d ie gewerbl iche Täti g keit i.S.v. $ 1 5
ESIG getrennt von der freiberuflichen kitigkeit
als Architekten ($18 Abs. 1 Nr. 1 ESIG) auszu-
üben, Dem kann der Beklagte nicht mit dem Hin-
weis entgegentreten, er hätte dann angesichts
des Ergebnisses der Betriebsprüfung 1976 den
Klägern zu einem damals unvermeidbaren
sicheren Nachteil raten müssen,weil die Kläger
dann den entsprechenden Teil ihrer Einkünfte
der nicht unbeträchtlichen Gewerbesteuer
unterworfen hätten. Denn die Kläger konnten
gegen die Finanzverwaltung nach den Grund-
sätzen von Tieu und Glauben keinen Anspruch
auf Fortsetzung einer möglicherweise fehler-
haften Sachbehandlung herleiten, Der Be-
klagte blieb somit verpflichtet, ungeachtet
des Ergebnisses der Betriebsprüfung 1976
den Klägern zu raten, die gewerblichen
Nebentätigkeiten wenigstens durch Bildung
einer Innengesellschaft von dem freiberuf-
lichen Schaffen abzugrenzen.

Der Beklagte hat seine Beratungspflicht wenig-
stens leicht fahrlässig verletzt. Dies rechtfertigt
seine Haftung. Dabei bedarf die Annahme des
Verschuldens keines besonderen Nachweises,
da den Schuldner die Beweislast dafür trifft,

daß er den Schaden nicht zu verantworten hat.

S282 BGB ist auch auf Fälle der positiven Ver-
tragsverletzung anzuwenden. Fällt dem Schuld-
ner objektiv eine Pflichtverletzung zur Last oder
ist die Schadenursache in sonstiger Weise aus
dem Verantwortungsbereich des Schuldners
hervorgegangen, so muß er beweisen, daß er
d ie Pf I ichtverletzu ng n icht zu vertrelen hal (BG H,

NJW 1987, 1983, 1939; Palandt/Heinrichs,S282
BGB Rdn.8 m.w.N.).

Zu seiner Entlastung kann der Beklagte nichtauf
die Entscheidung des OLG Köln vom 23.5.1979
(Steuerberater 1981, 200 : Gl 2/??) verweisen.
Soweit dort ausgeführt ist, daß für einen Sleuer-
berater kein Anlaß bestehe, eine bei einer
Betriebsprüfung nicht beanstandete Handha-
bung für die Folgejahre erneut zur Sprache zu
bringen, wurde hierdurch die Verpflichtung des
Beklagten zur richtigen steuerlichen Beratung
der Kläger nicht eingeschränkt. Die Kläger
genossen äufgrund der im Anschluß an die
Betriebsprüfung 1976 ergangenen Steuerbe-
scheide nur einen Vertrauens- und Bestands-
schutz für die veranlagte Vergangenheit (Prinzip
der Abschnittsbesteuerung). Die Abgabenord-
nung schützt durch die Vorschriften über die
Bestandskraft (SS172-177 AO) und die ver-
bindliche Zusage aufg rund einerAußenprüfung
(SS204- 207 AO) nur in den dort im einzetnen
beschriebenen Grenzen ausdrücklich das Ver-
trauen des Steuerpflichtigen auf eine ihm gün-
sti ge steueirechtl iche Auffassu n g der Behörde,
unabhängig davon, ob die Sach- und Rechts-
lage bei Durchführung eines gerichtlichen Ver-
fah rens höchstrichterlich ebenso beurteilt würde.

Darf der Steuerpflichtige eine ihm günstige
Rechtsauffassung der Behörde seinen weiteren
Überlegungen und Maßnahmen zugrunde
legen, so hat auch der Steuerberater bei der
Wahrung der lnteressen seines Mandanten -
unabhängig von der objektiv zutreffenden Beur-
teilung der Sach- und Rechtslage - von dieser
Grundlage auszugehen und danach seine
steuerlichen Empfehlungen und Belehrungen
auszurichte n (BG H, NJW-R R 1 992, 1 1 1 0, 1 1 1 2 :
Gl 92,209).Mangels einer solchen verbind-
lichen Zusage des Finanzamts mußte aber
der Beklagte seine Beratung unverändert an
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
ausrichten (BG H, NJW 1 993, 2799). Bei Beach-
tung dieses Gebots hätte dem Beklagten

geltend gemachte Schaden in Form der höhe-
ren Steuern hätte vermieden werden können,
was nur dann der Fall gewesen wäre, wenn die
Pensionsrückstel I u n g tatsäch I ich hätte gebi ldet
und in der Folgezeit auch hätte aufrechtbrhalten
werden können, Lelzteres ist indessen nicht der
Fall, weil die Anerkennung der Pensionsrück-
stellung sowie ihre Fortdauer an anderen vom
Beklagten nicht zu beeinflussenden Umstän-
den gescheitertwäre.lm einzelnen ist dazu fest-
zustellen:

a) Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die
Rückstellung in Höhe des im Rahmen derScha-
denberechnung geltend gemachten Betrages
von 750/o des steuerpflichtigen Einkommens
der Ehefrau steuerlich nicht hätte anerkannt
werden können. Nach dem Erlaß des Bundes-
ministers der Finanzen vom 4.9.1984 (BStBl
1984,Teil I 5.495; 81.25 bis 27 d. A) ist nämtich
die Pensionszusage gemäß lZitt.4 nur dann der
Höhe nach angemessen, wenn die zugesagten
Leistu n gen der betriebl ichen Altersversorg u n g

zusammen mit einer zu erwartenden Sozial-
versicherungsrente 750/o des letzten steuer-
lich anzuerkennenden Arbeitslohnes des
Arbeitnehmer-Ehegatten nicht übersteigen.
Dies bedeutet aber, daß, wenn, wie hier, der
Arbeitneh me r-Eh eg atte be re its rentenversi che-
rungspflichtig ist, für die Rückstellung nicht die
vollen 750/o des letzten Erwerbseinkommens
zurückgelegt werden können. Vielmehr greift
dann Zift.4 S. 5 des Erlasses des Bundesmini-
sters der Finanzen ein, wonach in den Fällen, in
denen eine gesetzliche Rentenversicherung
besteht, aus Vereinfachungsgründen von der
Einhaltung der 75o/o-Grenze ausgegangen
werden kann, wenn die zugesagten Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung
30o/o des letzten steuerlich anzuerkennen-
den Arbeitslohnes nicht übersteigen. Da-
nach hätte die Pensionsrückstellung nur in
Höhe von 30%o steuerlich anerKannt werden
können,was zumindest den geltend gemachten
Schaden erheblich vermindern würde.

b) Was den Gesichtspunkt der fehlenden
Rückdeckungsversicherung betrifft, so ist
bereits ein Beratungsfehler des Beklagten nicht
erkennbar, da Ziff. 3 der Vereinbarung vom
14.11.1984 den Abschluß einer Rückdeckungs-
versicherung ausdrücklich vorsieht. Angesichts
dieses Umstandes ist die Behauptung des

Klägers, der Beklagte habe den Hinweis auf die
Erforderlichkeit eines Abschlusses der Rück-
deckungsversicherung,yersäumt'j nicht hin-
reichend substantiiert. .Angesichts Ziff. 3 der
Vereinbarung hätte der Kläger zumindest Ver-
anlassung gehabt, bei dem Beklagten rückzu-
fragen, wenn er Zweifel an deren steuerlicher
Notwendigkeitgehabt hätte und sich die Kosten
für die Rückdeckungsversicherung hätte er-
sparen wollen.

Ein Beratungsfehler läge unter diesen Umstän-
den nur dann vor,wenn der Beklagte damals auf
eine entsprechende Nachfrage des Klägers
den Abschluß der Rückdeckungsversicherung
als aus steuerlichen Gründen nicht für not-
wendig bezeichnet hätte. Hierzu fehlt es an
einem hinreichend substantiierten Vortrag des
Klägers. Der Abschluß von Versicherungen zur
späteren Fi nanzierung der zugesagten Pension
wäre jedenfalls im vorliegenden Falle erforder-
lich gewesen, da angesichts des geringeren
Lebensalters der Ehefrau (5 Jahre Altersunter-
schied) sowie der generell höheren Lebens-
erwarlung von Frauen damit zu rechnen ge-
wesen wäre, daß die Pension aus der Versiche-
rung hätte finanziert werden müssen, so daß
im Rahmen des notwendigen FremdvergleF
ches der Nichtabschluß einer solchen Rück-
decltungsversicherung als Indiz dafür gewer-
tet werden mußte, daß der Kläger nicht mit
einer tatsächlichen Inanspruchnahme aus
der gegebenen Pensionszusage rechnete.

d) Der Abschluß vergleichbarer Pensions-
vereinbarungen mit anderen familiedfrem-
den Arbeitnehmern des gleichen Betriebes ist
im Rahmen des Fremdvergleiches ein wesent-
liches lndiz für die Ernsthaftigkeit der zugun-
sten eines Familienangehörigen getroffenen
Pensionsvereinbarung (Sch midt, Ei n kom mens-
steuergesetz, 13. Aufl., Anm.9b zu $6a; BdF-
Erlaß, a.a.O., lZiff.2).Hierauf hätte der Beklagte
i m Rah men sei ner Beratu ngstätig keit h i nweisen
müssen; ob dies geschehen ist, bleibt offen.
Aber selbst wenn man unterstellt, daß der
Beklagte insoweit die notwendige Beratung ver-
säumt hat, so läßt sich ein ursächlicher Zusam-
menhang zwischen einer etwaigen unterlasse-
nen Beratungstätigkeit und der Nichtanerken-
n u n g der Pensionsrückstel I u n g n icht feststel len.
Denn, daß der Kläger bei entsprechender Be-
ratung auch mit den vier weiteren Angestellten

@
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höheren Lebenserwartung der Ehefrau des
Klägers wegen der Formulierung ,,lebensläng-
liches Ruhegeld" die nicht rückstellungsfähige
Zusage einer Witwenversorgung beinhaltet
habe. lm übrigen sei den weiteren vier familien-
fremden Angestellten des Klägers - unstreitig -
eine vergleich bare Pensionszusage nicht ange-
boten worden, so daß es am ernstlichen Willen

des Klägers gefeh lt habe, d ie Zusage zug u nsten

seiner Ehefrau auch tatsächlich einzuhalten.

Das Landgericht hat durch das angefochtene
Urteil die Klage abgewiesen. Zur Begründung
ist im wesentlichen ausgeführl, daß in Höhe

eines Teilbetrages von 14.30212 DM - dies war
der Klagebetrag im früheren Verfahren - die
rechtskräftige Entscheidung des Landgerichts
E. der erneuten Klage entgegenstehe, lm übri-
gen könne eine schadensverursachende Fehl-

beratung des Klägers durch den Beklagten
nicht festgestellt werQen, zumal die Anerken-
nung der Pensionsrückstellung nicht nur an der
Höch stg re nze von 75 %o g esch e ite rt se i, so n d e rn

an den übrigen wesentlich einschneidenderen
Bedenken, wie sie sich aus Tz.18 des Betriebs-
prüfungsberichtes vom '13. 12.1989 ergäben. Auf

die Einzelheiten der Entscheidungsgründe des
angefochtenen Urteils wird Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung

des Klägers.,.

Der Beklagte rügt Klageänderu ng, da der Kläger
in erster lnstanz seine Klage lediglich auf den
Vorwurf fehlender Begrenzung der Pensions-

zusage aut 750/o der Altersruhebezüge sowie
auf einen angeblich versäumten Hi nweis auf die
Erforderlichkeit des Abschlusses einer Rück-

decku ngsversicheru ng gestützt habe, wäh rend

er nunmehr in zweiter lnstanz seine Klage auf

sämtl iche Beratu ngsfeh ler entsprechend Tz, 1 8

des Betriebsprüf u ngsberichles vom 1 3. '1 2. 1 9Bg

erweitert habe. Der Beklagte erhebt hinsichtlich
der ,,nachgeschobenen" Klagegründe die Ver-
jährungseinrede und verteidigt im übrigen das

angefochtene Urteil mit Rechtsausführungen.

Aus den Gründen:

Die Berufung ist im Ergebnis unbegründet.

Allerdings vermag der Senat nicht der vom
Landgericht vertretenen Auffassung zu folgen,

wonach über einen Teilbetrag von 
.14.30212 

DM

bereits eine rechtskräftige Entscheidung im
Sinne des S 322 Abs.2 BGB ergangen sei. Eine

solche Rechtskrafterstreckung der Entschei-
dung über die im Vorprozeß zur Aufrechnung
gestellte Gegenforderung scheiterl bereits an

der notwendigen ldentität der Parteien, da Klä-
ger des früheren Verfahrens nicht der hiesige
Beklagte, sondern die vom Beklagten später
gegründete P Steuerberatungsgesellschaft
mbH war. Auch ein Fall der Rechtskrafterslrek-
kung nach S 325 ZPO liegt nicht vor, weil das
Urteil nicht, wie dies S 325 ZPO voraussetzt, füt'

oder gegen den Rechtsvorgänger ergangen ist,

sondern umgekehrt für die P GmbH als (mÖg-

liche Rechtsnachfolgerin des Beklagten. ln

diesem Falle tritt eine Rechtskrafterstreckung
nicht ein.

il.

Der geltend gemachte Schadenersatzan-
spruch ist jedoch in der Sache insgesamt unbe-
gründet. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen,
daß nichts dazu vorgetragen ist, daß der Kläger
die als Schaden geltend gemachten höheren
Steuern überhaupt gezahlt hat. Unstreitig sind
die Einspruchsverfahren bis heute nicht
bestandskräftig abgeschlossen. Außerdem er-
^it-+ ^:^1. ^.,^ ,J^- C\+^11,,^^^^!.*^ Ä^^ Ei^a^-
VlUl Dlt/l I AUö \lül r)tVlltll lVl lAl ll I lEi \lEo I ll lql 14-

amts E.vom 6.4. 1990,daß die Einforderung des
Teiles der Steuerforderungen, auf den sich die
Einsprüche beziehen, bis zum Abschluß der
Einspruchsverfahren vorläufig ausgesetzt wor-
den ist. Solange aber der Kläger nicht die höhe-
ren Steuern tatsächlich gezahlt und die Tahlung
belegt hat, kann er mangels entsprechenden
Schadens keine Zahlung, sondern allenfalls
Freistellung verlangen. Der Klageantrag hätte

daher auf Freistellung umgestellt werden
müssen,worauf der Senat im Termin auch nach

S 139 ZPO hingewiesen hat.

Aber auch dieVoraussetzungen für einen etwai-
gen Freistellungsanspruch liegen nicht vor.

Denn eine Schadenersatzpflicht des Beklagten
wegen feh lerhafter Beratu ngstätig keit aus posi-

tiver Vertragsverletzung des Steuerberatungs-
vertrages könnte dem Grunde nach nur beste-
hen, wenn zum einen der Beklagte den Kläger
im Zusammenhang mit der Ruhegeldverein-
barung vom 14.11.1984 falsch beraten hätte

und zum anderen bei richtiger Beratung der

die Notwendigkeit der getrennten Erfas'
sung der gewerblichen Nebeneinkünfte
der Kläger nicht entgehen können. Während

bei freiberuflich tätigen Einzelpersonen mit
Nebeneinkünften aus gewerblicher Tätigkeit

noch eine Würdigung aller Umstände des Ein-

zelfalls zu erfolgen hal (BFH, BSfB/ 1974, Teil ll,

S. 3S3) und gegebenenfalls zu prüfen ist, ob die
allgemeine Tendenz der Berufstätigkeit zur Ent-

wicklung eines Gewerbebetriebes hingeht (BFH

BSfB/ 1970, Teil ll, S. 86), besteht ein derartiger
Ermessensspielraum im Fall einer Personen'
gesellschaft n icht. Ü ben Personengesel lschaf-

ten auch nur zum Teil eine gewerbliche Tätigkeit

aus, so ist ihr gesamter Betrieb gewerbesteuer-
pflichtig. Eine Aufteilung ist nicht zulässig
(BFH, BSIBI 1964,Teil lll, S.530).

Dabei folgt der Bundesfinanzhof der Auffas-

sung, wonach eine Mitunternehmerschaft in

Form einer Gesellschaft bÜrgerlichen Rechts,

offenen Handelsgesellschaft oder Kommandit-
gesellschaft nicht schon wegen der gewählten

Rechtsform einen Gewerbebetrieb begründet
(a.a.O., S. 531), sondern daß Personengesell-
schaften nur dann Gewerbetreibende sind,

wenn,die Gesellschafter als Mitunternehmer
einen Gewerbebetrieb ausüben. Dies bedeutet,

daß auch bei nur teilweiser Ausübung einer
^ ^. .,^ 
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Gesellschaft als gewerbliche anzusehen ist

(a.a.O., S. 532). Dabe i we ist d e r B u n d esf i nanzh of

am Ende der Entscheidung ausdrücklich darauf
hin, daß die in der neueren Rechtsprechung für
Einzelpersonen hingenommene Aufteilung in

gewerbl iche u nd n ichtgewerbl iche Tätig keiten

bei Personengesellschaften nicht zulässig ist

(a.a.O., S.533,).

Diese Entscheidung macht zugleich deutlich,
daß gewerbliche Nebentätigkeiten einer frei-
beruflichen Einzelperson oder Personengesell-
schaft schon vor 30 Jahren Gegenstand der
höchstrichterlichen Erörterung waren, wenn es

um die Frage ging, ob eine gewerbliche Neben-
tätigkeit zur Anwendung von S 15 ESIG (anstelle

von $18 ESIG) führt. Aufgrund dieser ver-
öffentlichten Rechtsprechung hätte der Be-
klagte den Klägern raten müssen, zur
getrennten Erfassung der unterschiedlichen
Einkünfte aus Gewerbebetrieb und aus der
freiberuflichen Tätigkeit wenigstens eine
lnnengesellschaft zu gründen.

il.

Die Schadenersatzforderung der Kläger ist

auch nicht verjährt. Zugunsten des Beklagten
kann angenommen werden, daß der Bericht
über die Betriebsprüfung 1981 bereits im
Dezember 1981 vorgelegen hat und daß die
Frist aus 568 SIBG somit im Dezember 1984

abl ief. Der seku ndäre Ersatzanspruch verjäh rte

dann im Dezember 1987. Zuvor hatte die Ver-

sicheru n g als Haftpf I ichtversicherer des Beklag-
ten sich unter dem 17.10.1986 mit einem Ver-

zicht auf die Einrede der Verjährung bis zum

31.12.1987 einverstanden erklärt. Dies teilte der
Beklagte mit Datum vom 21.'1.1987 mit. ln der
Folgezeit haben die Versicherung und der

Beklagte entsprechend dem Fortschritt der
finanzgerichtlichen Verfahren den Verzicht auf

d ie Ei n rede der Verjäh ru n g verlän g ert. Zulelzl
hat sich die Versicherung mit Schreiben vom
28.11.1990 damit einverstanden erklärt, daß
der Verjährungsverzicht bis zum 31.12.1992
verlängertwi rd. Die anschließende Klage wurde
am 23.12.1992 beim Landgericht eingereicht
und am 6.1.1993 dem Beklagten zugestellt.
Hierdurch wurde die Verjährung rechtzeitig
unterbrochen.

Unzutreffend ist dagegen der Einwand des
Beklagten, den Klägern sei bereits im Anschluß
an die der Betriebsprüfung folgenden Schluß-
besprechung vom 17.12.'1981 die Möglichkeit
eines Regresses bekannt gewesen. Hierauf
kommt es aus Rechtsgründen nicht an. Dem

sekundären Schadenersatzanspruch kann der

Steuerberater nur entgehen, wenn er den Man-

danten auch auf den drohenden Ablauf der
Verjährung hinweist. Dies ist seitens des Beklag-
ten nicht geschehen.

@
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Notarhaftung
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- Belehrungspflichten
- Gebot der unparteiischen Amtsführung
- Pflichtteilsrechtliche Auswirkungen
(LG Limburg, lJrt.v. 13.7. 1gg4 - 1 O 112/94)

Leitsätze (d.Red.):

1. Ilar Notar hat don!,ltlillen der Betoffigten
zu e;forselren, den Sachverhalt zu kläron,
die Eeteiligtoa libor die rec*tliche fi€g-
woile des GeectNäfrs zu belehren und ihre
E;ldänrngen klar und unzupideutig in der
Niedersc*irifi wideruugeben.

2. Der Notar ict nicht verpflichtet, auch
rnittelbare Koneeguenzen einer Vertrags-
gestaltung mit den Parteien zu eröltera.
(Hier: Erbtelleäbertragung pflich$eils-
rec*üliche Auewirlrungenf

Tatbestand:

Die Eltern des Klägers, die Eheleute J. und W. C.,

waren zu 1e 1/2 Miteigentümer des im Grund-
buch von M. eingetragenen Grundstücks
,,8.-G.Siraße'1 Nach dem Tode der W. C. am
1711.1988 trat gesetzliche Erbfolge ein, wobei
sievon ihrem Ehemann zu1/2und ihren beiden
Söhnen, dem Kläger und dessen Bruder H.-J. C.

zu 1e 1/4 beerbt wurde. Zu diesem Zeitpunkt
hatte der wesentliche Vermögensgegenstand
der Eltern des Klägers;das eingangs erwähnte
Hausgrundstück, einen Verkehrswert von
259.000 DM.

lm März 1989 übersandte die Bevollmächtigte
des Vaters J. C. dem Beklagten zwei Urkunden-
entwürfe, die einmal einen Testamentsentwurf
des J. C. und einen Entwurf für einen Erbteils-
übertragungsvertrag der Erbteile nach der ver-
storbenen Mutter auf den Vater J. C. betrafen.

Am 12.4.1989 beurkundete der Beklagte den
Erbteilsübertragungsvertrag und das Testa-
ment des J. C.

Bei dem Erbteilsübertragungsvertrag war der
M iterbe H.-J. C. vertreten, zu ei ner Geneh m i g u n g

dieses Vertrages kam es aber nicht mehr, weil
H.-J. C. am 21.4. 1989 starb.An seine Stelle lraten

im Wege der Erbfolge jezur Hälfte seine Witwe
H. C. und sein Sohn I C.

Am 1Z 5. 1991 beurkundete der Beklagte
zunächst eine Übertragung der Erbanteile nach
der verstorbenen W C. durch den Kläger und
durch die Erben des H.-J. C. an den Vater des
Klägers J. C, mit dinglicher Wirkung. ln einer
weiteren Urkunde des Beklagten übereignete
sodann der Vater des Klägers diesem die
gesamte Liegenschaft in M., B.-G.Str. Ferner
beurkundete der Beklagte ein neues Testament
des J. C. ln diesem Testament setzle J. C, den
Kläger zu seinem alleinigen Erben ein.

Nach dem Tode des J, C. machte dessen Enkel,
T C., der Sohn des H.-J. C., gegenüber dem
Kläger als seinem Onkpl ihm vom Vater zuge-
fallene Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungs-
ansprüche geltend, die er auf den Verkehrswert
des Grundstücks in M. beschränkte.Ausgehend
von einem Verkehrswert von 259.000 DM ver-
langte er von dem Kläger hiervon 1/4, also
64.750 DM. Hiervon begehrt der Kläger vom
Beklagten Erstattung eines Teilbelrages von
16.187 DM wegen einer Verletzung seiner
Dienst- und Amtspflichten als Notar.

Der Kläger trägt vor: lm Ergebnis sei es den
Parteien der Beurkundungsgeschäfte darum
gegangen, ihm das Haus seiner Eltern, deren
wesentlichen Vermögenswert, in vollem Um-
fange zukommen zu lassen. Da er selbst und
sein inzwischen verstorbener Bruder an der
Erbengemeinschaft nach seiner Mutterzu je1/4
beteiligt gewesen seien, sei die Übertragung
der Erbteile auf den Vater nicht sachgerecht
gewesen. Vielmehr hätte der Beklagte darauf
hinwirken müssen, daß der Kläger seinen im
Wege der Erbfolge von der Mutter zugefallenen
Anteil behalte, anstatt ihn seinem Vater zu über-
tragen, und die aus seinem Neffen und der
Schwägerin bestehende Erbengemeinschaft
nach dem Tode seines Bruders den von ihr inne-
gehaltenen Anteil ebenfalls sofort auf ihn, den
Kläger, übergehen zu lassen. Zugleich hätte der
Vater J. C. sodann seinen Miteigentumsanteil
auf ihn übertragen können. Bei dieser Sachlage
wäre dem Pflichtteils- und Pflichtteilsergän-
zungsanspruch des Neffen ihm gegenüber
nur der halbe Miteigentumsanteil seines Vaters
und ein weiteres Viertel aufgrund des Erbfalls
nach der W. C. zugrundezulegen gewesen, also

anerkannt, und zwar im wesentlichen aus den
folgenden Gründen:

- Für die Bildung von Rückstellungen für Pen-
sionszusagen zwischen Ehegatten in Einzel-
unternehmen sei eine Zusage für Witwen-
versorgung nicht zulässig. Da die Ehefrau
desKlägers (die ca. 5 Jahre jünger ist als
dieser) nach der allgemeinen Sterbetafel ei ne
höhere Lebenserwartung habe als der Kläger
und das Ruhegeld für die Ehefrau ,,lebens-
längIich" gezahltwerden sollte, Iiefe die Rege-
lung im Ergebnis auf eine steuerlich unzu-
lässige Witwenversorgung h inaus.

- Die Vereinbarung von 80%o des letzten Fest-
gehaltes als Ruhegeld sei zu hoch, da das
Ruhegeld entsprechend den geltenden Rege-
lungen 750/o nichl übersteigen dürfe.

- Den vier weiteren Angestellten des Klägers
sei eine vergleichbare Pensionszusage nicht
angeboten worden.

- Es sei keine Rückdeckungsversicherung ab-
geschlossen worden und der Pensions-
anspruch nicht für den Fall der lnsolvenz ge-
sichert worden,

Die Nichtanerkennung der Pensionsrückstel-
lungen führte dazu, daß der Kläger den ent-
sprechend höheren Gewinn für 1984 bis 1987
nachversteuern mußte. Auf die entsprechenden
Steuerbescheide wird Bezug genommen. Der
Kläger legte gegen die Steuerbescheide 1984
bis 1987 Einsprüche ein.Auf die Stellungnahme
des Finanzamtes in den Einspruchsverfahren
vom 6.4.1990 sowie vom 28.10.1991 wird Be-
zug genommen. Die Einspruchsverfahren, in

welchen der Kläger inzwischen von einer ande-
ren Sleuerberatersozietät vertreten wird, sind
noch nicht abgeschlossen,

Unstreitig wurde das Arbeitsverhältn is zwischen
dem Kläger und seiner Ehefrau im Jahre 19BG
gekündigt und erst im Jahre 1989 wieder auf-
genommen.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob und ggf. in
welcher Höhe überhaupt eine Pensionsrück-
stellung hätte gebildet werden können. Der
Kläger hat dazu geltend gemacht, die Pensions-
zusage wäre auf der Basis von 750/o sowie mit
einer entsprechenden Rückdeckungsversiche-
rung steuerlich anerkannt worden, wenn der
Beklagte ihn damals richtig beraten hätte. Bei
einer zulässigen Rückstellung von 75 %o hätte er

eine Steuerersparnis in Höhe von 57433,54 DM
erzielen können. Diesen Betrag hat der Kläger
als Schaden geltend gemachl, wobei hinsicht-
lich der Schadensberechnung im einzelnen auf
S. 4 der Klageschrift vom 5.8.1992 Bezug ge-
nommen wird.

Des weiteren hat der Kläger einen Betrag von
6.000 DM als Schadenersatz geltend gemacht.
Diesen Betrag habe er - unstreitig - als Geld-
bu ße wegen leichtferti ger Steuerverkü rzu ng f ü r

den Zeitraum von 1984 bis1987 zahlen müssen;
auf den entsprechenden Bußgeldbescheid
vom 211.1990 wird Bezug genommen. Der
Kläger hat dazu behauptet, er habe die Geld-
buße zahlen müssen, wbil der Beklagte die
Buchführung und die Jahresabschlüsse des
Klägers für die vorbezeichneten Zeiträume nach-
lässig und mangelhaft erstellt habe. Schließlich
hat der Kläger Kosten der Rechtsverfolgung des
noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs-
verfahrens gegen das Finanzamt E. in Höhevon
6J22,03 DM geltend gemacht.

ln einem Vorprozeß hat die P Steuerberatungs-
gesellschaft mbH als Rechtsnachfolgerin des
Beklagten Steuerberaterhonorar vor dem Land-
gericht E. eingeklagt. ln diesem Rechtsstreit
hat der Kläger den hier geltend gemachten
Schadenersatzanspruch hilfsweise zur Auf-
rechnung gestellt. Das Landgericht hat in sei-
nem Urteil vom 28.2.1992 die zurAufrechnung
gestellte Gegenforderung für unbegründet er-
achtet. Die hiergegen vom jetzigen Kläger ein-
gelegte Berufung ist mit Urteildes erkennenden
Senats vom 27.10.1994 im wesentlichen
zu rückgewiesen worden.

Der Beklagte hat die Auffassung vertreten, die
Klage sei bereits unzulässig, soweit über die im
Vorprozeß h i lfsweise zu r Auf rech n u ng gestel lte
Forderung eine rechtskräftige Entscheidung
ergangen sei,lm übrigen seien vom Kläger be-
hau ptete Pf I ichtverstöße n icht kausal geworden
für die Anerkennung der Pensionsrückstellung
und für die dadurch bedingte Steuernachforde-
r:ung. Die Überschreitung der 75 o/o-Grenze hätte
nicht zu einer generellen Versagung der Rück-
stellungsbildung geführt, vielmehr lediglich zu
einer Kürzung der Rückstellung in Höhe des
nicht angemessenen Teils von 5%.

Die Regelung sei insgesamt schon deshalb
unzulässig gewesen,weil sie bei derwesentlich
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Auslagen, die Vorschüsse sowie die angewand-
ten Gebührenvorschriften und bei Wertgebüh-
ren auch der Gegenstandswerl anzugeben. Der
Steuerberater, der eine Zeitgebühr bean-
sprucht, hat die für die erledigte Angelegen-
heit einschlägige Gebührenvorschrift - hier

$34 Abs. 5 StBGebV -, darüber hinaus aber
auch S13 StBGebV, der die Höhe der Ver-
gütung regelt, anzugeben (Senat, Gl 1993,
399 399 m.w.N.).

d) Dem Kläger stehen für seine Leistungen ins-
gesamt 7.073,40 DM und unter Berücksichti-
gung von 140/o Mehrwertsteuer (990,28 DM)

8,063,68 DM zu, Auf diesen Betrag hat die
Beklagte 7.566,40 DM gezahlt, so daß der Kläger
noch 497,28 DM fordern kann.

6. Rechnung vom 2.2.1996 über 4.515,48 DM

Der Kläger macht für in den Jahren 1991 bis
1993 erbrachte ,,sonstige Leistungen gem.

Anlage" die Zeitgebühr nach $13 StBGebV
geltend. Die zur Erläuteru n g bei gef ü gte An lage
enthält dagegen Angaben zur Berechnung von
Wertgebühren. Der Vergütungsanspruch wäre
nicht klagbar, wenn der Kläger tatsächlich eine
Zeitgebü h r beanspruchen wollte. Hier gelten die
Ausführungen unter 1.1.

O^f^.^ A ^. l,a| X ^ ^. Ä^^^^a^ ^^^1. /'\ ^^^^a+a nÄn\)\Jlt'l ll \l('l l\lctg(Jl \lcl.V('V('l I llaul I \l9Vsl lJts.l l\ro-

werten abrechnen will, ist sein Vorbringen wie-
derum als verspätet zurückzuweisen. Auf die
Ausführungen unter 1.1. wird zur Vermeidung
von Wiederholungen verwiesen. Die Beklagte
hat bestritten, daß die in den Leistungserfassun-
gen aufgeführten, also auch die hier inleressie-
renden und mit einem ,!V" gekennzeichneten
Tätig keiten entfaltet worden seien.

7 Die zugesprochenen Zinsen (80/o von
1.360,05 DM ab 21.6.1995) finden ihre Recht
fertigung in den SS286, 288,291 BGB. Die dar-
über hinaus erhobene Zinsforderung ist nicht
begründet, weil die im Berufungsrechtszug
weiter verfolgten Honorarforderungen erst
durch die Vorlage neuer Gebührenrechnungen
ei nforderbar geworden sind.

- Schaden wegen nicht anerkannter
Pensionsrückstel I u ng?

- Dienstvertrag mit Ehefrau

- Schaden wegen Steuerstrafe?
(OLG Hamm, Urt.v.2.6.1995 - 25 U 162/94)

Leitsätze (d.Red.):

l. Ein $c{udenweg€n entgaqgcnar Fsn-
sionsrücl<süellung mtr8 die höhere Su-
erprogresion im Zeitpunkt derAuflöoung
dor Rllckstellung bedicblcfitigen,

2. Dio Strafe oder das Bu8geld, das dem
ilandanten auüodeg[ worden ist, keirn er
reget*rä8ig nicl$ ale Sc*raden gegen-
über seinem Steueöerater geltend
mac-hen. Dies würde deron $inn und
breckwideruBrec*en.

Tatbestand:

Der Kläger nimmt den Beklagten, der ihn bis
zum 30.6.1990 steuerlich beraten hat, auf
Schadenersatz wegen seiner Auffassung nach
feh lerhafter Beratu ngstätigkeit i n Anspruch.

Der Beklagte hat für den Kläger, der als lnternist
eine medizinische Praxis betreibt, unter dem
14.11.'1984 zugunsten der Ehefrau des Klägers,
welche als medizinisch{echnische Assistentin
im Angestelltenverhältnis in der Praxis des
Klägers mitarbeitet, eine Pensionszusage enl-
worfen. Danach sollte die Ehefrau für den Fall

ihres Ausscheidens aus den Diensten des
Klägers nach Vollendung des 65. Lebensjahres
ein lebenslanges Ruhegeld in Höhevon monat-
lich 800/o des zuletzt bezogenen Festgehaltes
erhalten. Auf den weiteren lnhalt der schrift-
lichen Pensionszusageerklärung wird Bezug
genommen.

Der Kläger bildete in Höhe der Pensionszusage
enlsprechende Rückstellungen. Ab Mitte 1989
fand bei dem Kläger eine steuerliche Betriebs-
prüfung für den Zeilraum von 1984 bis 1987

statt. ln dem Betriebsprüfungsbericht vom
13.12.1989, auf dessen weiteren lnhalt, insbe-
sondere unter Tz. 18, Bezug genommen wird,
wurde die Pensionsrückstellung steuerlich nicht

Steuerberaterhaftung
ein Betrag von 194.250 DM statt 259.00 DM.

1/4 hiervon ergäbe 48.562,50 DM, so daß er
16.18250 DM erspart hätte. ...,.

Er wendel ein: Er habe bei seinen Beurkun-
dungsgeschäften dem Willen der Vertragspart-
ner Rechnung getragen, der auch in vollem
Umfang verwirklicht worden sei. Das von dem
Kläger jetzt gewünschte Vorgehen hätte zum

einen gar nicht den Vorstellungen der Vertrags-
parteien entsprochen, die insbesondere auf sei-
ten desVatersJ. C. darauf hinausgelaufen seien,
ihn nach dem Tode seiner Ehefrau zum Allein-
eigentümer des Grundstücks zu machen. Dar-

über hinaus hätte ein Vorgehen in dem von dem
Kläger gewünschten Sinne die lnteressen des
an dem Vertrag beteiligten Neffen des Klägers

berührt. Abgesehen davon, daß er als Notar

nicht dazu berufen sei, abweichend von den
geäu ßerten Vorstel I u n gen der Parteien d ie I nter-

essen des Klägers in besonderem Maße wahr-
zunehmen, sei gar nicht sicher, ob der Neffe des
Klägers T C. die von diesem gewünschte Vor-
gehensweise durch die damit verbundene
Schmälerung seiner Pflichtteils- und Pfl ichtteils-

ergänzungsansprüche gebilligt hätte.

lm übrigen wi rd auf den weiteren vorgetragenen
Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten

Sch riftsätze verwiesen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist unbegründet.

Dem Kläger steht der geltend gemachte Scha-
denersatzanspruch gegenüber dem Beklagten

aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverlet-
zung nach $19 Bundesnotarordnung (BNotO),

der allein als rechtliche Grundlage in Betracht
kommt, nicht zu.

Nach dieser Vorschrift ist ein Notar zum Scha-
denersatz verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder fahrlässig die ihm einem anderen
gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt.
Gemäß $ 17 Beurkundungsgesetz (BeurkG) ist

ein Notar bei Beurkundungsgeschäften gehal-

ten, den Willen der Beteiligten zu erforschen,
den Sachverhalt zu klären, die Beteiligten
über die rechtliche Tragweite des Geschäfts
zu belehren und ihre Erklärungen klar und
unzweideutig in der Niederschrift wiederzu-
geben. lnsbesondere muß er darauf dringen,

daß die von den Beteiligten gewünschten
Rechtsfolgen sich ungeschmälert verurirk-
lichen lassen. Er muß diese mit allen Rechts-
folgen und Konsequenzen vertraut machen, die
sich aus dem Beurkundungsgeschäft ergeben,
so etwa über die Pflicht zur Zahlung von Grund-
erwerbssteuer und über alle Genehmigungs-
erfordernisse.

Dies bezieht sich aber anerkanntermaBen nur
auf die unmittelbaren Rechtsfolgen. Dagegen
ist der Notar nicht verpflichtet, auch mittelbare
Konsequenzen einer bestimmten Vertrags-
gestaltung mit den Parteien zu erörtern, die
sich bei verschiedener Vorgehensweise
jeweils zu Lasten der einen oder zu Lasten
der anderen ergeben können (vgl. Mecke/
Lerch, BeurkG, 2. Aufl., $17 R2.9, 10; Keidel/
Kuntze/Winkler, FG,Teil B, 12. Aufl., $17 Rz. 15;

BGH in DNotZ88,388).Abgesehenvon der Hin-
weispflicht etwa auf die Schenkungs- u nd Grund-
erwerbsteuer, die eine Beurkundung nach sich
ziehen kann, braucht der Notar auch nicht auf
andere steuerliche Auswirkungen oder auf wirt-
schaftliche Folgen ei nes Vertrages h i nzuweisen
(vgl. Keidel/Kuntze/Winkler, a.a.O., $17 Rz. 17,

21 ). Derarlige Folgen könne bei verschiedener
Vertragsgestaltu n g auch f ü r d ie Betei I i gten ganz
unterschiedlicher Natur sein.Wollte man im Ein-

klang mit dem K!äger den lrlotar ,",eranlassen,

auch diese mittelbaren Auswirkungen seiner
Beurkundungstätigkeit in seine Belehrungs-
pflicht einzubeziehen, würde der Notar sehr
schnell mit seiner Pflicht zu unparteiischer
Amtsführung nach $ 14 Abs. 1 BNotO in Wider-
spruch geraten. Diese Pflicht zu objektiver und
unparteiischer Amtsführung, die ja gerade dar-
auf beruht, daß der Notar die lnteressen aller
Beteiligten gleichmäßig wahrzunehmen hat
und keine der Parteien gewissermaßen als lnter-
essenvertreter bevorzugen darf, schränkt die
Belehrungspflicht nach S17 BeurkG dement-
sprechend ein (vgl. Seibold/Hornick, BNotO,
5. Aufl., S 14 Rz. 37).

Berücksichtigt man diese Grundsätze für die
Amtsführung und Belehrungspflicht des Be-
klagten, so ist schon nach den eigenen Dar-

legungen des Klägers selbst eine zum Scha-
denersatz verpf I ichtende Amtspf I ichtverletzu ng

nicht erkennbar.

Wie der Entwurf für einen Erbteilsübertragungs-
vertrag erkennen läßt, den die Bevollmächtigte

@
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des Vaters des Klägers dem Beklagten am
13,3. 1989 übermiüelte, ging es den Beteiligten
darum, den Vater des Klägers nach dem llcde
seiner Ehefrau so zu slellen, als wäre dieser
Alleinerbe geworden. Unstreitig ist nämlich die
Absicht der Ellern des Klägers, insoweit ein
gegenseitiges Testamenl zu errichten, an dem
Tode der Mutter des Klägers gescheitert.

Dieser Wunsch aller Beteiligten fand dann sei-
nen Niederschlag in dem Erbteilsübertragungs-
vertrag, den der Beklagte am 12.4.1989 beur-
ku ndete. Dieser Vertrag war al lerd i ngs zu nächst
schwebend unwirksam, weil der mitwirkungs-
pflichtige Bruder des Klägers durch einen Drit-
ten vertreten war und es später zu einer Ge-
nehmigung nicht mehr gekommen ist. Ein auf
dasselbe Ziel gerichtetes Vertragswerk beur-
kundete der Beklagte dann am 17.5.1991, wo-
bei allerdings an die Stelle des am 21.4.1989
plötzlich gestorbenen Bruder des Klägers des-
sen Erben, also seine Witwe und sein Sohn T C.,

traten.

Aufgrund dieses Vertrages trat gemäß S2033
BGB genau die Rechtswirkung ein, die alle
Beteiligten beabsichtigt hatten, nämlich den
Vater des Klägers nach demTodeseiner Ehefrau
zum alleinigen Eigentümer des hier in Rede
stehenden Hausgrundstücks in M., zu machen;
den n der Erbtei lsü bertrag u n gsvertrag entfaltete
unm ittelbar dingl iche Wirkung, d ie u nabhängig
vom Verpflichtungsgrund eintrat (vgl. Palandt/
Edenhofer, BGB,53. Aufl.,$2033 Rz. 13). Der im
Anschluß daran von dem Beklagten beurkun-
dete Vertrag führte dann - wieder in Überein-
stimmurtg insbesoqdere mit dem Willen des
Klägers -dazu,daß sein Vater ihm das alleinige
Eigentum an diesem Hausgrundstück übertrug.

Demgegenüber hätte die von dem Kläger für
richtig gehaltene Vorgehensweise des Notars
gerade dazu geführt, daß zwar im Ergebnis
dieselben Rechtsfolgen eingetreten wären, er
nämlich Alleineigentümer des elterlichen Grund-
stücks in M. geworden wäre, dies aber zu einer
Veränderung der mittelbar damit verbundenen
Folgen bei der Bemessung etwaiger Pflichtteils-
und Pflichttei lsergänzungsansprüche eingetre-
tenwäre. Hierbei istwiederum die Erbfolge nach
dem Vater des Klägers von Bedeutung, die
dieser zwar zugunsten des Klägers in seinem
ebenfalls am .17.5,.199'1 

abweichend von seinem

früheren Testament vom 12.4.'1989 änderte,
die aber keine endgültige Regelung der
Nachlaßangelegenheiten des Klägers bedeu-
ten mußte, da sie keinen erbvertraglichen
Charakter hatte.

Die pflichtteilsrechtliche Auswirkungen der
vom Beklagten beurkundeten Verträge sind
also mittelbare Folgen, die sich nicht unmit-
telbar aus diesen Verträgen selbst ergeben,
sondern nur im Zusammenhang mit weiteren
Umständen, also einer unabhängig davon
getroffenen Nachlaßregelung und deren Ver-
wirklichung. Vor allem aber hätte der Beklagte -
folgt man der Rechtsansicht des Klägers - auf
ei ne Vertragsgestaltu n g h I nweisen u nd d rän gen
müssen, die in ihren Auswirkungen den
am Erbtei lsü bertrag u n gsvertrag vom 1 7. 5. 1 991

beteiligten Neffen des Klägers bei der Berech-
nung seiner Pflichtteils- und Pflichtteilsergän-
zungsansprüche benachteiligte.

Gerade dies hätte sich mit der Pflicht des
Beklagten zu unparteiischer Amtsführung nicht
vereinbaren lassen. Darüber hinaus zeigt der.

Umstand, daß der Neffe des Klägers in der
Folgezeit seine Pflichtteils- und Pflichtteilser-
gänzungsansprüche diesem gegenüber in

vollem Umfange durchsetzte, daß er zu einer
von den ursprünglichen Absichten der Parteien
abweichenden Vorgehensweise gerade nicht
seine Zustimmung erteilt hätte. Dies wiederum
hätte im Ergebnis dazu führen können, daß bei
der Auflösung der Erbengemeinschaft nach der
Mutter des Klägers die von allen Beteiligten
gewünschte Rechtsfolge erschwert oder gar
vereitelt worden wäre, dem Kläger das alleinige
Eigentum an dem elterlichen Grundstück in M.

zu verschaffen.

Ob der Beklagte in dem Vertrag vom 125.1991
über die Erbteilsübertragungen den ursprüng-
lichen Erbteilsübertragungsvertrag v. 12.4.1989
nochmal ausdrücklich hätte aufheben müssen
oderob dies überflüssig war, kann dahingestellt
bleiben.

Auf jeden Fall diente es der Rechtsklarheit, wie
der Beklagte geltend macht.lm übrigen könnte
dies nur dann von Bedeutung sein, wenn hier-
d u rch zusätzl iche, aber vermeid bare Notariats-
gebühren zu Lasten des Klägers fällig geworden
wären. Einen derartigen Schaden hat der Kläger
aber weder dargetan noch geltend gemacht.

13 StBGebV genügt, kann auf sich beruhen. Der
neue Sachvortrag ist gemäß $296 Abs. 2ZPO
als verspätet zurückzuweisen. Auf die Aus-
führungen unter 1.1. wird Bezug genommen.

4. Rechnung vom 21.4.1994 über 7053,30 DM

Der Kläger kann für die berechneten Leistungen
noch 862,77 DM beanspruchen,

a) Die Beklagte hat für die Buchführung des
Jahres 1993 - wie das Landgericht zu Recht
angenommen hat - lediglich die Mittelgebühr
(7110) nach $33 Abs. 1 StBGebV zu entrichten.
Bei einem Gegenstandswert von unstreitig
778.198 DM errechnen sich Gebühren in Höhe
von 5.636,40 DM.

Maßgebend für die Wahl des Rahmensatzes
(2/10-12/10) sind u.a. die Zahl der Konten,
insbesondere der Kontokorrentkonten, die
Zahl der Buchungen, das Verhältnis von
Wiederholungsbuchungen für gleichgelagerte
GeschäftsVorgänge zu den Einzelbuchungen,
der Schwierigkeitsgrad der Kontierung so-
wie derZustand derAufzeichnungen und der
Befege des Auftraggebers (Eckert/ Böttcher,
StBGebV, 2. Auf l.,SS 32 - 33 F d n. 2). Die Erläute-
rungen des Klägers hätten in dieser Hinsicht
weitaus kon kreler sei n m üssen. Sei n Vorbri n gen
über die chaotischen Verhältnisse im Veranl
wortungsbereich der Beklagten, über nicht
nachvollziehbare Barzahlungen und Zuord-
nungsschwierigkeiten beziehen sich auf ein
Beurteilungskriterium und lassen den dar-
über hinaus erforderlichen Sachvortrag ver-
missen.

b) Die Beklagte ist des weiteren gemäß $34
Abs. 2 StBGebV verpflichtet, an den Kläger 750
DM zu zahlen. Fürdie Führung der Lohnkonten
kann der Kläger allerdings wiederum nur die
Mittelgebühr von 12,50 DM (Betragsrahmen
von 5 DM bis 20 DM)je Arbeitnehmer und Ab-
rechnu ngszeitraum beanspruchen. Maßgebend
für ilie Wahl der Gebühr sind folgende beispiel-
haft genannte Gesichtspu nkte: Zahlung feste4
sich langfristig nicht verändernder oder
stets wechselnder Vergütungen, die Erfor-
derlichkeit von Sonderberechnungen, die
Berücksichtigung von steuerfreien Lohnan-
teilen odervon Besonderheiten der Branche
(Eckert/Böttcher, a.a.O., S34 Rdn. 2). DaB die
Verhältnisse beider Beklagten die Berechnung

des Höchstsatzes rechtfertigen könnten, hat der
Kläger aber nicht hinreichend dargelegt.

c) Der Kläger ist nicht berechtigt, isoliert
DATEV-Gebühren zu berechnen, Der Steuer-
berater kann die Kosten der Nutzung der
eigenen Rechenanlage oder die der Beauf-
tragung eines Rechenzentrums nur auf-
grund von S33 Abs. 4 StBGebV oder nach

S34 Abs. 4 StBGebV beanspruchen (Eckert/
Böttcher, a.a.O., $$32- 33 Rdn.4 - Anmerkung
zu Abs. a; 534 Rdn.2 - Anmerkung zu Abs.4).
Hier hat der Kläger sein Honorar, soweit es um
die Erledigung der Lohnbuchhaltung geht,

nach $34 Abs.2 StBGebV berechnet und damit
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine
höhere Rahmengebühr verlangen zu können.

d) Der Kläger kann nach allem 6.386,40 DM

unter Berücksichtigung von 15%o Mehrwert-
steuer (95296 DM)7344,36 DM beanspruchen.
Auf diesen Betrag sind unslreitig 5.438 DM
gezahlt worden. Das Landgericht hat dem Klä-
ger weitere 1.043,59 DM zugesprochen. Es ver-
bleibt mithin ein offener Posten von 862,77 DM.

5. Rechnungvom 20.5, 1994 über6.266,36 DM

Der Kläger kann für die berechneten Leistungen
noch 497,28 DM beanspruchen.

a) Die Beklagte hat für die Buchführung des
Jahres 1992 lediglich die Mittelgebühr (7/10)

nach $ 33 Abs. 1 StBGebV zu entrichten. Auf die
Ausführungen unter 1.4.a) wird Bezug genom-
men. Bei einem Gegenstandswertvon unstreitig
893.14'1 DM errechnen sich Gebühren von
6.098,40 DM.

b) Die Beklagte hat darüber hinaus gemäß $34
Abs.2 StBGebVfür die Führung der Lohnkonten
975 DM zu zahlen.

Der Kläger kann nur die Mittelgebühr von 12,50
DM je Arbeitnehmer beanspruchen. Die Ausfüh-
rungen unter 1.4.b) gelten auch hier sinngemäß.

c) Schließlich sind die vom Kläger geltend ge-

machten 120 DM für die An- und Abmeldung
von Arbeitnehmern bei Berufsgenossen-
schaften u.ä. nicht einforderbar und klagbar,
weil die vorgelegte Rechnung hinsichtlich die-
ser Position nicht den Anforderungen des $9
Abs. 2 StBGebV entspricht, Nach dieser Vor-
schrift sind in der Berechnung des Steuerbera-
ters die Beträge der einzelnen Gebühren und
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gegebenenfalls welcher der in der Verordnung
geregelten Fälle, der zur Erhebung der Zeit-
gebühr berechtigt, vorlag. Er hat einen Teil der
Leistung zunächst nach S23 StBGebV abrech-
nen wollen.,,Sonslige Einzeltätigkeiten'i wie sie
in S23 SIBGebV beschrieben sind, können aber
nicht mit der Zeitgebühr berechnetwerden (S 13

Nr. 2 StBGeb). Nach dem Wortlaut der mit der
Berufungsbegründung vorgelegfen Rechnung
soll ein Fall der zweiten Alternative des $13
StBGebV ohnehin nicht vorgelegen haben.

Ob die mit Schriftsatz vom 29.2.1996 über-
reichte Rechnung den Anforderungen der

SS9, 13 StBGebVgenügt, kann auf sich beruhen.
Der neue Sachvortrag ist gemäß S 296 Abs. 2
ZPO als verspätet zurückzuweisen. Diese
Vorschrift regelt u.a. die Folgen der Verletzung
der allgemeinen, nicht von gesetzlichen Fristen

beeinflußten Prozeßförderungspflicht. Sie ist

auch im Berufungsrechtszug anwendbar (BGH,

NJW 1987, 501, 502). Danach können Angriffs-
und Verteidigungsmittel, die entgegen S282
Abs. 2 ZPO nicht rechtzeitig mitgeteilt werden,
zurückgewiesen werden, wenn ihre Zulassung
nach der freien Überzeugung des Gerichts die
Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde
und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit
beruht. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.
Zu cien Angrifismiäein im Sinne cies$296Abs.2
ZPO gehören die tatsächlichen und rechtlichen
Behauptungen, die den Sachvortrag einer Par-

tei stützen söllen. Ohne Prüfung der mit dem
Schriftsatz vom 29.2. 1996 überreichten Unter-
lagen hätte die Beklagte keine Erklärung in der
Sache abgeben können. Der Kläger war daher
gehallen, den ergänzenden Sachvorlrag vor der
mündlichen Verhandlung so rechtzeitig mitzu-
teilen, daß sich die Beklagte hätte erklären und
der Senat die erforderl ichen Beweisanforderun-
gen hätte treffen. können, Da die Beklagte im
nachgewiesenen Schriftsatz vom 2'1.3.1996
insbesondere die Richtigkeit der Leistungser-
fassung bestreitet, wäre eine Sachaufklärung
erforderlich gewesen, die Entscheidung des
Rechtsstreits mith in verzögert worden.

Die Verspätung beruht auch auf grober Nach-
lässigkeit des Klägers. Grob nachlässig im
Sinne von $ 296 Abs. 2 ZPO handelt eine ProzelS-
partei, wenn sie ihre Prozeßführungspflicht in

besonders hohem Maße vernachlässigt, wenn
sie also dasjenige unterläßt, was nach dem

Stand des Verfah rens jeder Partei als notwend ig

hätte einleuchten müssen (BGH, NJW 1987,501 ,

502). Der Vorwurf grober Nachlässigkeit trifft
den Kläger vor allem deshalb, weil die Beklag-
te bereits in der Berufungserwiderung vom
20.11.1995 in Abrede gestellt hat, die nunmehr
ü berreichten Leistu n gserfassu ngen erhalten zu

haben.

Für die mit Schriftsatz des Klägers vom
12.4.1996 beantragte Wiedereröffnung der
rnündlichen Verhandlung besteht kein Anlaß.

2. Rechnung vom 18.5.1993 über nunmehr
3.282,10 DM

Das Landgericht hat dem Kläger einen Betrag
von 3.247,60 DM zugesprochen. Die darüber
hinaus geltend gemachten 34,50 DM kann er
nicht beanspruchen.

Für die in der ersten Position der Rechnung
beschriebene Leistung gilt nach S24Abs.1 Nr.1

StBGebV ein Gebührenrahmen von 1/10 bis
6/10. Die Mittelgebühr beträgt mithin (1/10 +
6/ 10 : 2) 3,5/1 0 der vol len Gebü h r nach Tabel le A.

Ermessenserwägungen, die eine Anhebung
der Gebühr von 3,5/10 aui 4/10 rechtfertigen
könnten, werden nicht mitgeteilt. Die Rechnung
des Klägers enthält keine Angaben, warum
..-r-.- n --..'. ^r --: ^Lt:i,.- ^ J^- :- a { { Örn^^L\ / ^,,Juilltrt DUt uuKStut tugur 19 utrr il rs r r or.D\f,cuv dut-
gezählten Umstände die Bestimmung der 4/10-
Gebühr angemessen sein soll. Zwar schreibt
die Gebührenordnung dem Steuerberater
nicirt vo[ daß er dem Mandanten seine
Ermessenserwägungen bereits in der
Gebührenrechnung mitteilen muß. ln der
Berufungsbegründung verweist der Kläger zur
Rechtfertigung auf die Ausführungen in seinem
erstinstanzlichen Schriftsatz vom 19.9,1994.
Dieser enthält aber weder konkrete Darlegun-
gen zur überdurchschnittlichen Bedeutung der
berechneten Leistung, noch zum überdurch-
schnittlichen Umfang der Sache oderzu den bei
der Bearbeitu ng aufgetretenen Schwieri g keiten.

3. Rechnung vom 14.3.1994 über nunmehr
3.963,05 DM

Der Kläger macht für in den Jahren 1992 und
1993 erbrachte,,sonstige Leistungen" wieder-
um die Zeitgebühr nach $ 13 StBGebV geltend.

Ob die mit Schriftsatz vom 29.2.1996 über-
reichte Rechnung den Anforderungen der $$9,

Gl Hinweise
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1. ln der Reihe,,Beck'sche MUsterverträge"wird
von Lutje und Dünnbier die Darstellung ,,Kauf und

Verkauf eines Gewerbebetriebes" vorgelegt. Die

Darstel I u ng behandelt alle Rechtsf ragen, d ie sich

beidem Kauf oderVerkauf eines kleineren mittel-

ständischen Unternehmens - z. B. Verkauf eines
Ladengeschäftes mit Kundenstamm - ergeben

können. U.a. werden behandelt die Themen

Anlage- und Umlaufuermögen, Haftung für Ver-

bindlichkeiten, Kaufpreisermittlung, Gewähr-

leistung, Arbeitsverträge, Wettbewerbsverbote

etc. (112 Seiten,1996,Verlag C. H. Beck, München,

36,- DM, tSBN 3-406-40306-9)

2. Prof. Dr. Hans Erich Brandner' Rechlsanwalt

beim'BGH, vollendete im Mai 1996 sein 70.

Lebensjahr. Aus diesem Anlaß legt der Verlag

Dr. Otto Schmidt KG eine Festschrift vor. Diese

enthält Beiträge zu zentralen Bereichen desWirt-
schaftsrechtes. Das ,,Autorenmix" aus Wissen-

schaft und Praxis deckt eine breite Spannweite

der derzeit erörterten Rechtsfragen ab. Die Fest-

schrift spiegelt in anschaulicherWeise den Stand

der aktuellen rechtlichen Probleme wider. Die

Themen stammen,aus dem Bereich des Gesell-

schaftsrechts, des Verbraucherschutzes, des
-r-- l^r-4r--

AUrt-HecnIS, oer rroouKtrlaltullg, ues vveltue-

werbsrechts u nd des gewerblichen Rechtssch ut-

zes, des Bank- und Kapitalmarktrechtes, des

lnsolvenzrechtes, des Anwaltsrechts, des Erb-

rechts und des Strafrechts. Pfeiffer/Kummer/

Siheuch (Hrsg.): Festschrift für Hans Erich

Brandner zum 70. Geburtstag, Verlag Dr. Otto

Schmidt KG, Köln, 1996, 858 Seiten, Lexikon-

format, geb. 248,- DM, ISBN 3-504-06017-4
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Amtspf lichtverletzung
- lür Erfüllungsgehillbn
- StB-Kosien

Anderkonto
- Festgeldanlage
-Verlügung über Gelder
- Venechnung mit Gebührenforderung

Auskunftsvertrag
- Schaden: Grunderwerbsleuer

Bankrott
- mangelhafte Buchlührung

Bauherrenmodell
- Schadenersatz, negatives lnteresse

Belehrungspf licht d. Notars.- 
Beweislast

- Vorleislung, ungesicherte

Belehrungspllicht d. StB/WP
- Beweislast: unterlassene Belehrung
- Dokumentationspflicht?
- des Freiberuflers: gewerbliche Tätigkeiten
- Gewerbesteuerrücklage
- nach Notaranlrage?
- Rei nvesiitionsrücklage
- ungelragte -: Alternativgestaltun gen
: bei Notaranlrage: Rei nvestitionsrücklage: vollständige -

-Wiederholung, Pflicht zur -
Bereicherungsanspruch,
S 81 2 Abs. 1, Satz 1 BGB

- nichtiger Steuerberatun gsvertrag

Berulshaftung
- Belehrung über Fehler

in den eigenen Arbeiten

Berufsverbot
_d. RA: wegen Falschaussage: wegen Zeugenbeeinflussung
- d. srB: wegen Vermögensverlall

Betrug
- Sicherheiten, vollwertige

Beweislast
- für rechtmäßiges Alternatiwerhalten
- unterlassene Aufklärung/Belehrung
- Buchführunejslehler
- Empfangsbekenntnis: Gegenbeweis

BFH-Rechtsprechung
- Erschließungskosten

als Werbungskosten
- gewerblicher Grundstückshandel

Bilanzberichtigung
- Vorjahresbilanzen?

Bilanzerstellung
- Rückstellungen: verdeclde Gewi n nausschüttung

Buchführung, mangelhafte
'Bankrott
Buchlührungsheller
- Jahresabschluß
- Vorbereitungsarbeiten I. Abschluß

Darlegungslast
- Buchungsfehler

Dokumentationspf licht
- über BelehrunS

Dritthaftung
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter: Bilanzerstellung: Gesellschaftsgründung: Prüfungsauftrag: Sachverständi gengutachten
: Testamentserrichtu n g
:Testat

Eigentumswohnung
- Steuerberatu ngspraxis: Nutzungsänderung
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Einspruch
- Fristversäumnis

:WE-Antrag
- Gewerbesteuermeßbescheid: Rückstellu ngsbildung
Einwand rechtmäßigen
Alternatiwerhaltens
- Beweislast

Entnahme
- durch Nutzungsänderung

Erfolgshonorar

Ertüllungsgehilfe
- des Notars: bei Grundbucheinsicht

Erlaß
- Steuerausweis, unberechtigler

$ 14 Abs. 3 USIG

Ermessensentscheidung
- Schaden

Finanzgerichtsordnung
- Klageerhebung,942 Abs.2 Satz 1 FGO

Firma
-,,und Partner"

Fortbildungsveranstaltung
- Werbu ngskosten

Freiberutler
- gewerbliche Tätigkeiten

Fristenkontrolle
- Ausgangskontrolle
: Telelax

- Emplangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch: Organisatronsverschulden,

Fristlöschung: namensgleiche Parteien: Zustellungsdatum
- Fristüberwachung durch RA: bei Aktenvorlage: Diktatkontrolle: trotz EDV-Programm: Fristdiktat, Uberprülung des -: Gerichtslerien
- Fristversäumnis, unverschuldetes: Beförderung d. Posl durch neuen

Mitarbeiter: Empfangsbekenntnis,
Unterzeichnung d. -: Faxübermittlung: Fristberechnung: Krankheit: Poslverschulden: Telelonauskunft des Gerichts: Unterschriftskontrolle

- Telefax: Empfang, Ausdruck: Funktionsfähigkeit: Sendebericht
:Weisung an Bürokraft

- Unterschnftskontrolle

Garantievertrag
- Steuerberatungsvertrag

Gebührenvereinbarung
- und d. Gebührenordnung
Gefälligkeit
-Verantwortung für -
Gewerbebetrieb
- des Freiberuflers

verdeckte Gewinnausschüttung
- Geschäftsführergehalt
- GmbH-Geschäftsführer
- Schaden: Gewerbesteuerschaden: KapitalablluB: Steuervorteile
-Tantieme
Gl Aktuell
- Abzug von Beiriebsausgaben
- Anlage E, Bestandskratt
- Erschließungskosten, nachträgliche
- gewerblicher Grundstückshandel
- ausländische Kapitalgesellschaft
- Kinder a. gesch. Ehe: Kontaktpf lege-Aufwendu n ge n

96,48

96,8.1

96,71

96, 78

96,225

96,29

96,58

96,58

96,28

96, 266

96, 78
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96,254
96,252,253

96, 107
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96,28
96,54
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- Kinderbetreuungskosten
Alleine rziehender

- Kosten d. Erststudiums
- Mandantenvortrag oder Beleidigung?
- Schrifdormerfordernis
- Telefax: Fehler b. Emplänger
-Vollmacht, Nachweis der -
GmbH
- Geschäftslührer: Steuerhaftung
- Gestaltungsberatung: Handwerker-GmbH
- RA- und StB-GmbH

Grundstückshandel
- ohne Modernisierungen?

Grundurteil
- Feststellungsurteil

Honoraranspruch des RA
- Erlolgshonorar

Honoraranspruch d. StB
- Anderung d. Rechnung
- Bestimmungsrecht, S366 BGB
- Buchlührung: Uberprüfung und Korrektur
- DATEV-Gebühren
- Einlorderbarkeit, g9 SIBGebV: Gebührenvorschrift: Verzug: Zeitgebühr
- Gebührenrahmen, g 1 6 StBGebV: Buchlührung: Lohnbuchhaltung
- Gebü hrenvereinbarung, g 4 SIBGebV: Auslegung d. -
- nach Kündigung,9627 BGB
- Pauschalgebühr, S14 SIBGebV
- Pländung d. -
-Verjährung des: Buchführungsarbeit
- Verzug: Rechnungszugang
- Zahlung e. Teilbetrages: Bestimmungsrecht, S366 BGB
- Zeitgebühr: Angaben, S 13 StBGebV: Darlegungslast: geringere -
Honoraranspruch d. WP
- Nur Wirtschaftsprüler: Steuerberaterleistung
- Steuerberatergebührenverordnung

lnternationales Privatrecht
- Art. 3 Abs. 1 Satz 1 EG BGB: US-WP-Gesellschaft

Kausalität
- Fehler des 2. StB

:WE-Antrag
- Zwischenpflichtwidrigkeit und Schaden: beratungskonformes Verhalten

Klageerhebung
- beim FG, S47Abs.2 Satz 1 FGO
- Unterschrift: unterschriebene Vollmacht
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- Terminverlegung: Krankheit

Konkursverwalter
- Akieneinsicht, StA
- Steuerhaltung, S34 AO
- Umsatzsleuerhaftung

Konzernhaftung
- SIB-GmbH und Einzelpraxis
- US-WP-Gesellschaft

Kostenerstattungsanspruch
- Umsatzsteuer d. Anwaltskosten

Kiankheit d. StB
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ist grundsätzlich zulässig (Eckert/Böttcher,
Steuerberatergebührenverordnung, 2. Aufl.,
Rdn. 3 zu S4). Anhaltspunkte dafür, daß der
Beklagte gegen S1 UWG verstoßen oder die
Klägeri n u nzulässigerweise u nter Druck gesetzt
hat, fehlen. Die Klägerin selbst trägt vor, daß ihr
während der Vertragszeit die Vorschriften der
Steuerberatergebü hrenverord nung un bekan nt
gewesen seien.

Diese Rechtsu n ken ntn is gestattete der Klägeri n
zwa1für die Zukunft eine Abrechnung nach der
Gebührenordnung zu verlangen. Eine Neube-
rechnung des Honorars für die Vergangenheit
scheidet dagegen aus. Die Klägerin wäre näm-
lich verpflichtet gewesen, auf die Gebührenord-
nung und die Notwendigkeit der Einhaltung der
Schriflform bei Vereinbarung eines Pauschal-
honorars hinzuweisen, um dem Beklagten die
Möglichkeit zu geben, über die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses mit der Klägerin nachzu-
denken. Der Steuerberaler kann in Überein-
stimmung mit einer bestehenden Absprache
verbindlich vorgenommene Gebührenbestim-
mungen nicht mehr nachträglich abändern,
sofern keine Nichtigkeits- oder Abänderungs-
gründe vorliegen (OLG Düsseldorf - 18. Zivil-
senat, Gl 1992,91,92).

- Kriterien für den Rahmensatz

- Buchführung, Lohnkonten
- Zeitgebühren
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.4.1996 - 13 U 81/95)

Leitsätze (d.Red.):

1. Ma8gebend für d€n Rahmon€atz beim
Buchführungshonorar sind u.a. die Zahl
der Konten, insbeeondere Kontokorrent-
konten, die Zahl der Buchungen, die Wie-
derholunge- und Einzelbuchungen, der
Schwierigkeitsgrad der Kontierung und
der Zustand der Aufzeichnungen und
Belege der Grundaufzeichnungen.

2. Ma8gebend für den Rahmensatz bei
der Lohnbuchflihrung sind u.a. die Zah-
lung fester oder wech$elnder Vergütun-
gen, die Erforderlichkeit von Sonder-
berechnungen, die Berücksichtigung
von steuerfreien lohnanteilen oder von
Beeonderheilen der Branche.

3. Die Einforderbarkeit (99 Abs. 2 StB-
GebU einor Zeitgebühr verlangil vom
Steuerberater, da8 die einschlägige Ge-
bührenvorsc$rift und darüber hinaus
auch S13 StBGebV in der die Höhe der
Vergütung gerogelt ist, angegeben wird.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nur teilweise be-
gründet.

Auf der Grundlage der mit der Berufungsbe-
gründung vorgelegten Rechnungen kann der
Kläger für die geleistete steuerberalende Tätig-
keit über die vom Landgericht zuerkannten
4.291,19 DM hinaus noch '1.360,05 DM bean-
spruchen. Die weitergehende Gebührenforde-
rung ist dagegen unbegründet.

1. Rechnung vom 3.6.1992 über nunmehr
3.522,60 DM

Der Kläger macht für ,,sonstige Leistungen" die
Zeitgebühr nach $ 13 Steuerberatergebühren-
verord n u n g (SIBGebV) geltend. Der Verg ütu n gs-
anspruch war bis zur Überreichung des Schrift-
satzes vom 29.2.1996 nebst der beigefügten
Unterlagen nicht klagbar, weil die Rechnung
den Anforderungen, die in den SS9, 13 StBGebV
gestellt werden, nicht genügIhaLZwar können
einzelne Tätigkeiten wie das Prüfen von Steuer-
bescheiden ($28 StBGebV), die Teilnahme an
Prüf ungen ($ 29 SIBGebV) und Besprechungen
mit Dritten oder Behörden in abgabenrechtli-
chen Angelegenheiten (S30 StBGebV), auch
bestimmteTätigkeiten bei der Buchf ührun g (2.8.

SS32,33 Abs.7 StBGebV), durch die Zeitgebühr
abgegolten werden. Darüber hinaus kann der
Steuerberater nach $13 Abs. 1 Nr.2 StBGebV
eine Zeitgebühr beanspruchen, wenn es an
genügenden Anhaltspunkten für die Schät-
zung des Gegenstandswertes mangelt. Der
Kläger hatte aber nicht dargelegt, ob einer und

Steuerberaterhonorar

@
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nachträglich neu zu berechnen: Ursprünglich
hätten sich die Parteien mündlich wirksam ge-

einigt, die Leistungen der Klägerin in gleicher

Weise abzurechnen, wie dies zuvor geschehen

sei. Die Parteien hätten diese Vereinbarung
jedoch dahin geändert, daß die Klägerin nun-

meh.r nach der für Steuerberater maßgeblichen

Gebührenordnung (StBGebV) abzurechnen

habe. Mit seiner an die Steuerberaterkammer
gerichteten Eingabe vom 18.5.1988 habe der

Beklagte seine Unzufriedenheit mit der bis-

herigen Abrechnungsweise zum Ausdruck ge-

bracht und zugleich verlangt, daß die Klägerin

ordnungsgemäß nach der Gebührenordnung
abrechnen solle. Diesem Verlangen habe die

Klägerin durch die Neuberechnung ihrer Hono-

rarlorderu n g entsprochen.

Gegen diese Rechtsauffassung wendet sich die

Berufung des Beklagten. ....,

Aus dein Gründen: 
:

Die Berufung des Beklagten ist begründet und

führt zur Abweisung der Klage in Höhe weiterer

152.308,19 DM.

Honoraransprüche der Klägerin, die Über den

abgerechnelen und empfangenen Betrag von

382.018,35 DM hinausgehen, bestehen nicht.

Von den Parteien unangegriffen hat das Land-

gericht festgestellt, daß die Leistungen der KIä-

gerin nach einer mündlich getroffenen Verein-

barung in gleicher Weise abzurechnen waren,

wie dies zuvor durch den Vorgänger der Kläge-

rin gehandhabt wurde. Demnach wurden die

Buchführungsarbeiten nach der Anzahl der

Buchungszeilen und der Kontenbeschriftungen

abgerechnel, wobei je Zeile oder Beschriftung

eine EinheitsgebÜhr zugrunde gelegt wurde'

Darüber hinaus rechnete die Klägerin nach Zeit
aufwand und einer monatlichen Pauschale ab.

Die Vereinbarung bedurfte nicht der Schriftform

nach $4 StBGebV da die Parteien keine Gebühr

vereinbart haben, deren Höhe die gesetzlichen

Gebühren überstieg. Allenfalls ist daran zu

denken, daß die Bemessung der Vergütung

für die Buchungstätigkeit nach der Anzahl der

Buchungszeilen ohne Rücksicht auf den

Gegenstandswert Merkmale einer Pauschal-

.vergütung aufwies. Nach lnkrafttreten der Ge-

bührenverordnung am 1.4.1982 (S49 StB-

GebV) hätte der Steuerberater auf die nach dem

Gesetz erforderl i che (S 1 4 StBGebV) Sch riftf orm

hinweisen müssen.Tatsächlich wurde die Frage

nach der schriftlichen Abfassung der Honorar-

vereinbarung zwischen den Parteien erörtert.

Jedoch widersetzte sich die Klägerin einem ent-

sprechendne Wunsch des Beklagten. Bis zur

Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der

Beklagte gleichwohl das von der Klägerin
jeweils berechnete Honorar bezahlt. Entsprach

das monatliche Honorar der Forderung des

Steuerberaters, so ist dieser gehindert, nach-

träglich höhere Gebühren in Rechnung zu

stellen (Senat,IJrt.v. 18.7.1991 - 13 U 22/91)'

Eine wirksame Honorarvereinbarung, die der

Klägerin das Recht gab, nachlräglich ihre ge-

samte Tätigkeit seit dem Jahre 1981 nach $33
StBGebV abzurechnen, ist nicht zuslande
gekommen. Der gegenteiligen Ansicht des

Landgerichts und der Klägerin folgt der Senat

nicht. Der lnhalt des zwischen den Parteien am

16.5.1988 geführten Ferngesprächs, in dessen

Verlauf der Beklagte d ie von der Klägerin geü bte

Art der Abrechnung beanstandete, und das an

d ie Steuerbe rate rkam mer geri chtete Sch rei ben

des Beklagten vom 18.5.1988 waren nicht
geeignet, die Rechtsbeziehungen der Parteien

neu zu gestalten. Hierzu bestand mit Rücksicht

auf die vom Beklagten zuvor ausgesprochene
-r ^ ^ 

^r^. 
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Anlaß. Die vom Beklagten an den Rechnungen

der Klägerin geübte Kritik enthielt zudem keine

Willenserklärung, die auf eine Vertragsände-
rung gerichtet war, sondern sollte die Klägerin

veranlassen, ordnungsgemäß abzurechnen.
Abgesehen davon, daß die Steuerberater-
kammer nicht dazu bestellt ist, an die Kläge-
rin gerichtete Willenserklärungen des Be-
klagten entgegen zu nehmen, lag es nicht
in der Absicht des Beklagten, von der
ursprünglichen Absprache der Parteien, das
Honoiar so abzurechnen, wie dies durch die
Vorgängerin geschehen sei, abzurücken-

lm übrigen kann ein Steuerberater nur unter

besonderen Voraussetzungen sein Honorar

neu berechnen und gleichzeitig anheben' lm
Streitfall ist die Klägerin an einer derartigen
Nachberechnung gehindert, weil sie an die

m ü nd I i ch e od e r sti I lschwei g e n d e Vere i n baru n g

mit dem Beklagten gebunden ist. Die Verein-
barung einer niedrigeren Vergütung, als
sie sich aus der Gebührenordnung ergibt'

Miwerschulden
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
Nichtigkeit, S139 BGB
- Praxisveräußerung

Notar
- Anderkonto: Festgeldanlage
- Belehrungspllichten: Altenteilsrecht
: Darlegungs-Beweislast: mittelbare Rechtswirkungen
: Straßenverkehrs{lächen: rechiliche Tragweite
: Verpfändung von Bundesanleihen
: über Wirksamkeitserlordernisse
: Wochenendgrundstück

- Erbteilsübertragung: pllichtteilsrechtliche Auswirkungen
- Formulierungspflicht
- Grundbucheinsicht: durch Hilfsperson
- Rechtsmittel, unterlassenes
: Erinnerungen, Mahnungen

- Vorleistungen, ungesicherte

Ordnungsgeld
- Betragsrahmen
- gegen Steuerberater

Pensionsrückstellung
- Schaden

Pländung
- Steuerberaterhonorar

Pf lichtteilergänzungsansPruch
- d. P{lichtteilergänzu ngsanspruches
- Verjährungsunterbrechu ng

Pkw
- Anschaffung d. Sozius

PraxisveräuBerung
- Nichtigkeit d. Kaufuertrages
- VerschwiegenheitsPilicht

ProzeBbevollmächtigter
- Zustellung an neuen -
ProzeBvollmacht
- Originalvollmacht

Prüfungsauftrag
- Prülungspflichten, S318 ff. HGB
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RA-GmbH
- mit StB

Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Vermächtnisanspruch,

Sicherung des -: Versicherungsschutzklage
- Testamentserrichlung
- unterlassene Vollstreckung
- Verkehrs-, Prozeßanwalt

Bechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Sozialgericht: Schwerbehindertengesetz
- VermächtnisansPruch: Sicherung des -
Rechtsprechungsänderungen
- Beweismaßstäbe d. $287 ZPO

RegreBproze8
- Beweismaßslab, S287 ZPO

- Parteierklärung oder RA-Schriflsatz?

Sachverständigel
- Dritthaftung: Arglist d. Auftraggebers

Schaden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Bußgeld
- Ermessensentscheidu ng

- Kapitalanlage: Bauherrenmodell
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- Pensionsrückstellung
- konsolidierte Schadenbetrachtu ng
: Betriebsumwandlung: verdeckte Gewi n nausschütlung

- vermeidbare Steuerbelastu ng
: Grunderwerbsteuer
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96,189

96,216

- vermeidbares Steuerberatungshonorar
- Steuerstrafe
- Steuervorteile: verdeckte Gewinnausschüttu ng

- Vertrauensschaden
- Zwei-Konten-Modell
Schätzung (S162 AO)
- Schätzungsbefugnis

Selbstanzeige
- durch Dritten

Sittenwidrige Schädigung, S826 BGB

- rechtswidriges Versäumnisurteil

Sozietät
-Anschatfung d. Pkw
- Anwaltsnotar u. Wirtschaftsprüfer
-Kündigung, fristlose -: wichtiger Grund
- Unternehmereigenschaft d. EU

- Zusatz ,,und Partner"

StB-GmbH
-mitRA
- mit Zusatz,,und Partner"

Steuerberater
- Vermögensverfall

Steuerberaterprütung
- berufspraktische Vorbildung
: RA-Tätigkeit

Steuerberatungsgesetz
-s1: Buchführungsiehler
-s5: Steuerberaler als

Erlüllungsgehille: Unlernehmensberater
- Sg Abs. 2: verschleierte Vermittl ungsprovision
- $32 Abs. 2,

Verbot gewerblicher Täti gkeit
:Vorstand einer AG

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Vermögensverfall

Steuerbelatungsverlrag
- Nichtigkeit, S 134 BGB
: Bereicheru ngsanspruch
: unerlaubte Steuerberatung

Steuererklärung
- Bericht!gungspi!icht

Steuergestaltungsberatung
- Alternativgestaltung
- geeignete Gesellschaftsform
: Handwerker-GmbH

- Saldierung d. Vor- und Nachteile
- Umwandlung
- ungelragte -
Steuerhattung
- GmbH-Geschäftslü hrer
: Steuerberaterverschulden

Steuerhinterziehung
- Berichtigungspilicht
- Garantenstellung d. Steuerberaters

Telelax/Telebrief
- Ausgangskontrolle
- Fehler i. Emp{angsgerät
- Sendebericht
Testat
-Vertrauen in -
Treuhändel
- Schweigepflicht

Umsatzsteuer
- Kostenfestsetzung
- Steuerausweis, unberechtigter $ 14 Abs. 3
: Erlaß

Umwandlung
- Handwerker-GmbH
- Saldierung d. Vor- u. Nachleile

Unternehmenskauf
- Bilanztestat

Unterschrift
- Doppelname
- Klageerhebung: unlerschriebene Vollmacht
- Köntrolle der -
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Untreue, S266, 266a StcB
- vorenthalten von Arbeitsentgelt
- Notar-Anderkonto
- Regreß gg. GmbH-Geschäftsführer
- Stralzumessung

Verjährung
(S51 BRAO a.E, g5.l b BBAO n.E)
- Verjährungsbeginn: Sicherung d. Vermächtnisanspruchs
-Werkvertrag
Verjährung ($68 StBerc,951 a WPO)
- Belehrungspflichi über eigene Fehler

und über Verjährungsvorschrift,
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- Schaden?
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Steuerberaterhonorar

- Anderung der Rechnung
- Pauschalgebühren
(OLG Düsseldort, Urt.v. 8.2.1996 - 13 U 2SS/94)

Leitsatz:

Entapricfrl das vom Au*raggeber rnonat-
tieh goaeälto Hsnorer jeweils der Ferde.
rung dGe geuorbaraterc, so ist diasor
gehindert, nacfiträglielr höhere Gebüh-
ran in Recänung är stcllen. Dies gilt auch
dann, wenn dor $teuorberator in der Vor-
gaEgenhoit auf der Grundlage einer
unw*{€amen, weil nur mündlich getref-
feRen, Pauscfialveroinbarung abgereeh-
not hat.

Tatbestand:

Die Klägerin hat in der Zeitvon 1gB3 bis Mai
1988 für den Beklagten und dessen Bauunter-
nehmen die Buchführungsarbeiten erledigt. Die
Parteien hatten keine schriftliche Honorarver-
einbarung getroffen. lhre Leistungen rechnete
die Klägerin in gleicher Weise ab wie ihre Vor-
gängerin, Ausweislich der überreichten Rech-
n u n gsabsc,h riften berech neten d ie Vorgän geri n
und später die Klägerin bestimmte Beträge
für Buchungszeilen und Kontenbeschriftungen.
Darüber hinaus stellte die Klägerin den nach
Stunden bemessenen Arbeilsaufwand und eine
monatliche Pauschale in Rechnung. lnsgesamt
zahlte der Beklagte für den Zeilraum bis Mai
1988 auf Anforderung der Klägerin 382.018,35
DM.

Nach Beendigung des Steuerberatungsvertra-
ges beschwerte sich der Beklagte mit Eingabe
vom 18.5.1988 bei der Steuerberaterkammer
über die von der Klägerin angewandte Art der
Honorarberechnung. Die Kammer wies mit
Schreiben vom 9.6.1988 die Klägerin darauf
hin, daß die zahlreichen von ihr erstellten Rech-
nungen nicht hinreichend spezifiziert seien und
daß die Abrechnung von Buchführungsarbei-
ten einschließlich des Kontierens der Buchungs-
belege nicht nach der Zahl der gedruckten
Buchungszeilen erfolgen dürfe. Das Schreiben
der Kammer enthielt den abschließenden Hin-

weis, daß die Klägerin gehalten sei, Gebühren-
rechnungen, die der Steuerberatergebühren-
verordnung nicht entsprächen, neu zu erstellen
und entsprechend zu spezifizieren. Diesen Hin-
weis nahm die Klägerin zum Anlaß, ihre für den
Beklagten erbrachte Tätigkeit neu zu berech-
nen. Sie ermittelte auf diese Weise eing im
Schriftsatz der Rechtsanwälte vom 4.8.1988
näher spezifizierte Honorarforderung von
465.114,05 DM. Zusätzlich machte sie aus den
in der Anlage zum Schriftsatz vom 25.g.1g8g
aufgeführten Rechnungen weitere 196.935,54
DM geltend. Hierauf rechnete sie die bereits
erhaltenen 382.018,35 DM an.

Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an sie 280.031,24
DM nebst 40/oZinsen seit dem 19.8.-1988 zu
zahlen.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hinsichtlich der für den Zeitraum bis Ende 1985
erteilten Rechnungen hat er die Einrede der
Verjährung, erhoben. Sodann hat er die Auffas-
sung vertreten, die Klägerin sei lediglich berech-
tigt gewesen, ihre Leistungen nach der seiner-
zeit zwischen den Parteien getroffenen Verein-
barung abzurechnen; ein im nachherein nach
der Gebührenordnung berechnetes höheres
Honorar stehe ihr nicht zu.

lm Wege der Widerklage hat der Beklagte die
Klägerin auf Zahlung von 172.589,40 DM in
Anspruch genommen. Zur Begründung hat er
vorgetragen, daß ein Teilbetrag von 106,214,40
DM erforderlich gewesen sei, um die Mängelzu
beseitigen, mit denen die Leistung der Klägerin
behaftet gewesen sei, Außerdem habe die Klä-
gerin einen Teil der abgerechneten Arbeiten
nicht erbracht.

Das Landgericht hat über die Angemessenheit
des Honoraranspruchs der Klägerin Beweis
erhoben und den Beklagten durch Teilurteil
vom '15.11.1994, auf das zur Darstellung der
Einzelheiten verwiesen wird, zur Zahlung von
152.308,.19 DM verurteilt; in Höhevon 105.169,69
DM hat es die Klage abgewiesen. Die Entschei-
dung über die restliche Klageforderung von
22.552,36 DM und über die Widerklage steht
noch aus. Das Landgericht hatdie Berechtigung
der Klägerin bejaht, ihren Honoraranspruch
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